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A. Allgemeine Informationen

MLP Finanzdienstleistungen AG 
Alte Heerstraße 40 
69168 Wiesloch 
Telefon: (06222) 308-8600 
Fax: (06222) 308-8601 
E-Mail: kundenservice@mlp.de

Gesetzliche Vertretungsberechtigte der  
MLP Finanzdienstleistungen AG: 
Vorstand: Dr. Uwe Schroeder-Wildberg (Vorsitzender),  
Reinhard Loose, Muhyddin Suleiman, Ewald Wesp

Hauptgeschäftstätigkeit der MLP Finanzdienstleistungen AG
Gegenstand des Unternehmens ist die Beratung, die Ent-
wicklung, der Vertrieb und die Vermittlung von Finanz-
dienstleistungen aller Art, einschließlich der Vermittlung des 
Abschlusses von Versicherungsverträgen und von Produkten 
des Bereichs der elektronischen Datenverarbeitung sowie das 
Betreiben von Bankgeschäften gemäß § 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1, 
Nr. 2 bis Nr. 5, Nr. 7 bis Nr. 11 KWG und die Erbringung von 
Finanzdienstleistungen gemäß § 1 Abs. 1a Satz 2 KWG. Die 
Gesellschaft ist jedoch nicht berechtigt, das Versicherungsge-
schäft im Sinne des § 1 Abs. 1 VAG, das Pfandbriefgeschäft im 
Sinne von § 1 Abs. 1 Satz Nr. 1a KWG in Verbindung mit § 1 
Abs. 1 Satz 2 Nr. 6 KWG in Verbindung mit § 7 Abs. 2 InvG zu 
betreiben oder eine Tätigkeit als zentraler Kontrahent im Sinne 
des § 1 Abs. 12 in Verbindung mit Abs. 31 KWG auszuüben.

Die Gesellschaft kann auch alle Geschäfte betreiben, die 
geeignet sind, unmittelbar oder mittelbar den Geschäftszweck 
zu fördern. Insbesondere darf sie Zweigniederlassungen im 
In- und Ausland errichten, andere Unternehmen gleicher oder 
ähnlicher Art gründen, erwerben, sich an ihnen beteiligen oder 
sie veräußern.

Zuständige Aufsichtsbehörde
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn 
und 
Lurgiallee 12, 60439 Frankfurt
(Internet: www.bafin.de)

Eintragung im Handelsregister
Handelsregister Mannheim HRB-Nr. 335755, Sitz Wiesloch

Umsatzsteueridentifikationsnummer
DE143449956

Vertragssprache
Maßgebliche Sprache für dieses Vertragsverhältnis und die 
Kommunikation mit dem Kunden während der Laufzeit des 
Vertrages ist Deutsch.

Rechtsordnung/Gerichtsstand
Gemäß Nr. 6 Abs. 1 der „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ 
gilt für den Vertragsschluss und die gesamte Geschäftsver

bindung zwischen dem Kunden und der MLP Finanzdienst-
leistungen AG deutsches Recht. Es gibt keine vertragliche 
Gerichtsstandklausel.

Außergerichtliche Streitschlichtung
Für die Beilegung von Streitigkeiten mit der MLP Finanzdienst-
leistungen AG besteht die Möglichkeit, den Ombudsmann der 
privaten Banken anzurufen. Betrifft der Beschwerdegegenstand 
eine Streitigkeit aus dem Anwendungsbereich des Zahlungs-
diensterechts (§§ 675c bis 676c des Bürgerlichen Gesetz-
buches), können auch Kunden, die keine Verbraucher sind, den 
Ombudsmann der privaten Banken anrufen. Näheres regelt die 
„Verfahrensordnung für die Schlichtung von Kundenbeschwer-
den im deutschen Bankgewerbe“, die auf Wunsch zur Verfügung 
gestellt wird oder im Internet unter www.bankenverband.de 
abrufbar ist. Die Beschwerde ist schriftlich an die Kundenbe-
schwerdestelle beim Bundesverband deutscher Banken e.V., 
Postfach 04 03 07, 10062 Berlin, zu richten.

Hinweise auf Bestehen einer freiwilligen Einlagensicherung
Die MLP Finanzdienstleistungen AG ist dem Einlagensicherungs-
fonds des Bundesverbandes deutscher Banken e.V. ange-
schlossen. Der Umfang der durch den Einlagensicherungsfonds 
geschützten Verbindlichkeiten ist in Nr. 20 der beiliegenden 
„Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ beschrieben.

B. Informationen zum Depotvertrag und zu den 
damit verbundenen Dienstleistungen

1. Allgemeines

Preise
Die aktuellen Preise für die Dienstleistungen ergeben sich aus 
dem beiliegenden Auszug des „Preis- und Leistungsverzeich-
nis“ der MLP Finanzdienstleistungen AG. Die Änderung von 
Entgelten während der Laufzeit des Depotkontovertrages er-
folgt nach Maßgabe von Nr. 7 der „Bedingungen MLP Online-
Wertpapierdepot“. Das jeweils gültige „Preis- und Leistungs-
verzeichnis“ kann der Kunde auf den MLP Internetseiten unter 
„www.mlp.de“ und in jeder MLP Geschäftsstelle einsehen. Auf 
Wunsch wird die MLP Finanzdienstleistungen AG dieses dem 
Kunden zusenden.

Hinweise auf vom Kunden zu zahlende Steuern und Kosten
Einkünfte aus Wertpapieren sind in der Regel steuerpflichtig. 
Das gleiche gilt für Gewinne aus dem Erwerb und der Ver
äußerung von Wertpapieren.
Abhängig vom jeweils geltenden Steuerrecht (In- oder Aus-
land) können bei der Auszahlung von Erträgen oder Veräu-
ßerungserlösen Kapitalertrags- und/oder sonstige Steuern 
anfallen (z.B. Withholding Tax nach US-amerikanischem Steu-
errecht), die an die jeweilige Steuerbehörde abgeführt werden 
und daher den an den Kunden zu zahlenden Betrag mindern.
Soweit im Rahmen der Kontoführung Guthabenzinsen anfallen, 
sind diese Einkünfte in der Regel steuerpflichtig.

Informationen zum Depotvertrag
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Bei Fragen sollte sich der Kunde an die für ihn zuständige 
Steuerbehörde bzw. seinen steuerlichen Berater wenden. 
Dies gilt insbesondere, wenn er im Ausland steuerpflichtig ist. 
Eigene Kosten (z.B. für Ferngespräche, Porti) hat der Kunde 
selbst zu tragen.

Zusätzliche Telekommunikationskosten
Keine.

Leistungsvorbehalt
Es besteht kein Leistungsvorbehalt.

Vertragliche Kündigungsregeln
Es gelten die in Nr. 11 der „Bedingungen MLP Online-Wert-
papierdepot“ für den Kunden und die MLP Finanzdienst
leistungen AG festgelegten Kündigungsregeln.

Mindestlaufzeit des Vertrages
Es besteht keine vertragliche Mindestlaufzeit.

Sonstige Rechte und Pflichten der MLP Finanzdienstleistun-
gen AG und des Kunden
Die Grundregeln für die gesamte Geschäftsverbindung zwi-
schen der MLP Finanzdienstleistungen AG und Kunde sind 
in den beiliegenden „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ 
beschrieben. Daneben gelten die beiliegenden Sonderbe-
dingungen, die Abweichungen oder Ergänzungen zu diesen 
„Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ enthalten:
–	 Depot- und Kontoeröffnungsantrag zum MLP Online-Wert-

papierdepot
–	 der Vertragsbedingungen zum MLP Online-Wertpapierdepot
–	 Grundsätze für die Ausführung von Aufträgen in Finanz-

instrumenten
–	 Grundsätze für den Umgang mit Interessenkonflikten
–	 Auszug des Preis- und Leistungsverzeichnisses
–	 Sonderbedingungen für Wertpapiergeschäfte der MLP Fi-

nanzdienstleistungen AG
–	 Sonderbedingungen für Termingeschäfte
–	 Bedingungen für den Überweisungsverkehr
–	 Bedingungen für Zahlungen mittels Lastschrift im Einzugs-

ermächtigungsverfahren
–	 Bedingungen für Zahlungen mittels Lastschrift im Ab

buchungsauftragsverfahren
–	 Bedingungen für Zahlungen mittels Lastschrift im SEPA-

Basislastschriftverfahren
–	 Bedingungen für Zahlungen mittels Lastschrift im SEPA-

Firmenlastschriftverfahren

Die genannten Bedingungen stehen nur in deutscher Sprache 
zur Verfügung.

2. Depot- und Wertpapierdienstleistungen

Wesentliche Leistungsmerkmale

Verwahrung
Die MLP Finanzdienstleistungen AG verwahrt im Rahmen des 
Depotvertrages unmittelbar oder mittelbar die Wertpapiere 
und Wertrechte des Kunden (im folgenden zusammenfas-
send „Wertpapiere“). Ferner erbringt die MLP Finanzdienst
leistungen AG die in Nr. 13 ff. der Sonderbedingungen für 
Wertpapiergeschäfte“ beschriebenen Dienstleistungen.

Erwerb und Veräußerung von Wertpapieren
Der Kunde kann Aktien und Bezugsrechte, Renten, Zertifikate 

und Optionsscheine, die an einer dt. Börse gehandelt werden, 
über die MLP Finanzdienstleistungen AG durch Kommissions-
geschäfte erwerben. Im Übrigen kann der Kunde Wertpapiere 
aller Art veräußern.
Kommissionsgeschäft: Der Kunde erteilt der MLP Finanz-
dienstleistungen AG von Fall zu Fall den Auftrag, für Rechnung 
des Kunden an einer Börse Wertpapiere zu kaufen oder zu 
verkaufen und die MLP Finanzdienstleistungen AG wird sich 
bemühen, für Rechnung des Kunden ein entsprechendes Aus-
führungsgeschäft zu tätigen.
Die Einzelheiten zum Kauf von Wertpapieren über die  
MLP Finanzdienstleistungen AG werden in den Nm. 1 bis 9 der 
„Sonderbedingungen für Wertpapiergeschäfte“ geregelt.

Hinweis auf Risiken und Preisschwankungen von Wert
papieren

Wertpapiergeschäfte sind wegen ihrer spezifischen Merkmale 
oder der durchzuführenden Vorlage mit speziellen Risiken 
behaftet. Insbesondere sind folgende Risiken zu nennen:
–	 Kursänderungsrisiko / Risiko rückläufiger Anteilspreise,
–	 Bonitätsrisiko (Ausfallrisiko bzw. Insolvenzrisiko) des Emit-

tenten,
–	 Totalverlustrisiko.
Der Preis eines Wertpapieres unterliegt Schwankungen auf 
dem Finanzmarkt, auf die die MLP Finanzdienstleistungen AG 
keinen Einfluss hat. Deshalb kann das Wertpapiergeschäft 
nicht widerrufen werden.
In der Vergangenheit erwirtschaftete Erträge (z.B. Zinsen, 
Dividenden) und erzielte Wertsteigerungen sind kein Indika-
tor für künftige Erträge oder Wertsteigerungen. Ausführliche 
Informationen enthält die Broschüre „Basisinformationen über 
die Vermögensanlage in Wertpapieren“.

Zahlung und Erfüllung des Vertrages

Verwahrung
Die MLP Finanzdienstleistungen AG erfüllt ihre Verpflichtun-
gen aus dem Depotvertrag durch Bereitstellung und Führung 
des Depots. Die Dienstleistungen im Rahmen der Verwahrung 
werden im einzelnen in Nr. 13ff. der „Sonderbedingungen für 
Wertpapiergeschäfte“ beschrieben. Das dafür zu zahlende 
Entgelt berechnet die MLP Finanzdienstleistungen AG jährlich 
und belastet dieses dem vereinbarten Konto.

Erwerb und Veräußerung von Wertpapieren
Einzelne Wertpapiergeschäfte werden wie folgt erfüllt und 
bezahlt:
Kommissionsgeschäfte: Innerhalb der für den jeweiligen 
(Börsen) Markt geltenden Erfüllungsfristen, sobald ein Aus-
führungsgeschäft zustande gekommen ist. Die gehandelten 
Wertpapiere werden dem Depot gutgeschrieben (Kauf) bzw. 
belastet (Verkauf); entsprechend wird der zu zahlende Betrag 
dem Verrechnungskonto belastet oder gutgeschrieben.
Die Einzelheiten der Erfüllung von Kommissionsgeschäften 
werden in den Nummern 10 bis 12 der „Sonderbedingungen 
für Wertpapiergeschäfte“ geregelt.
3. Abwicklungskonto

Wesentliche Leistungsmerkmale

Die MLP Finanzdienstleistungen AG richtet für den Kunden, 
sofern dieser nicht sein MLP-Konto zur Abwicklung verwenden 
möchte, ein Abwicklungskonto in laufender Rechnung (Konto-
korrentkonto) ein, um die mit dem Depot zusammenhängen-
den Zahlungen abwickeln zu können. Sie schreibt eingehende 
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Zahlungen auf dem Konto gut und wickelt von ihm veranlasste 
Zahlungsvorgänge (z.B. Überweisung) zu Lasten dieses Kontos 
ab, soweit das Konto ausreichend Guthaben oder Kredit auf-
weist. Im Einzelnen sind insbesondere folgende Dienstleistun-
gen vom Abwicklungskontovertrag erfasst.
–	 Kontoführung
–	 Einzahlungen
–	 Überweisungen (vgl. hierzu im Einzelnen die „Bedingungen 

für den Überweisungsverkehr“).
–	 Lastschriftbelastungen

Zahlung und Erfüllung des Vertrages

Zahlung der Entgelte und Zinsen des Abwicklungskontos 
durch den Kunden
Die anfallenden Entgelte und Zinsen werden auf dem Abwick-
lungskonto wie folgt belastet:
–	 Monatliches Kontoführungsentgelt zum Quartalsende.
–	 Zinsen zum Quartalsende.

Kontoführung
Die MLP Finanzdienstleistungen AG erfüllt ihre Verpflichtun-
gen aus dem Abwicklungskontovertrag durch Verbuchung der 
Gutschriften und Belastungen (z.B. aus Überweisungen, Last-
schriften, Einzahlungen, Bankentgelte) auf dem in laufender 
Rechnung geführten Konto (Kontokorrentkonto). Beim Konto-
korrentkonto werden die jeweiligen Buchungspositionen zum 
Ende der vereinbarten Rechnungsperiode – in der Regel zum 
Ende des Kalenderquartals – miteinander verrechnet und das 
Ergebnis (Saldo) dem Kunden als Rechnungsabschluss mitge-
teilt. Alle von der MLP Finanzdienstleistungen AG vorgenom-
menen Buchungen werden auf dem Kontoauszug mit Angabe 
des Buchungsdatums, des Betrages, einer kurzen Erläuterung 
über die Art des Geschäftes sowie der Valuta (Wertstellung) 
aufgelistet. Kontoauszüge werden in der jeweils vereinbarten 
Form übermittelt.

Einzahlungen/Zahlungseingänge
Eingezahlte Geldbeträge und Zahlungseingänge schreibt die 
MLP Finanzdienstleistungen AG dem Konto gut.

Überweisung
Bei einer institutsinternen Überweisung ist diese mit Gut-
schrift auf dem Konto des Begünstigten und Übermittlung der 
Angaben zur Person des Überweisenden und des angegebe-
nen Verwendungszwecks erfüllt. Bei einer institutsübergrei-
fenden Überweisung ist diese mit Gutschrift auf dem Konto 
des Kreditinstituts des Begünstigten und Übermittlung der 
Angaben zur Person des Überweisenden und des angegebe-
nen Verwendungszwecks erfüllt. Die weiteren Einzelheiten 
ergeben sich aus den „Bedingungen für den Überweisungs-
verkehr“.

Lastschriftbelastung
Einzugsermächtigungs- und Abbuchungslastschriften sind 
eingelöst, wenn die Belastungsbuchung nicht spätestens 
am zweiten Bankarbeitstag nach ihrer Vornahme rückgängig 
gemacht wird (vgl. Nr. 9 Abs. 2 der „Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen“). Für Lastschriften aus anderen Verfahren gelten 
die Einlösungsregeln in den hierfür vereinbarten Sonderbedin-
gungen. Die Belastungsbuchung aus einer Einzugsermächti-
gungslastschrift ist endgültig, wenn der Kunde sie genehmigt 
hat (vgl. Nr. 2.4 der „Bedingungen für Zahlungen mittels 
Lastschrift im Einzugsermächtigungsverfahren“).

C. Informationen über die Besonderheiten des 
Fernabsatzvertrages

Zustandekommen des Vertrages
Der Kunde gibt gegenüber der MLP Finanzdienstleistungen AG 
ein ihn bindendes Angebot auf Abschluss des Depotvertrages 
(und gegebenenfalls ein damit verbundenes Abwicklungskon-
to) ab, indem er das ausgefüllte und unterzeichnete Formular 
für den Antrag auf Eröffnung des Depots und Abwicklungs-
kontos an die Bank übermittelt und dieses ihr zugeht. Der 
Depotvertrag kommt zustande, wenn die MLP Finanzdienst-
leistungen AG dem Kunden – gegebenenfalls nach der erfor-
derlichen Identitätsprüfung des Kunden – die Annahme des 
Vertrages erklärt.

Widerrufsbelehrung

Widerrufsrecht
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen 
ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) 
widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in 
Textform, jedoch nicht vor Vertragsschluss und auch nicht vor 
Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß Artikel 246 § 2 
in Verbindung mit § 1 Abs. 1 und 2 EGBGB. Zur Wahrung der 
Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Wider-
rufs. Der Widerruf ist zu richten an:  
MLP Finanzdienstleistungen AG, Kontomanagement,  
Alte Heerstraße 40, 69168 Wiesloch,  
Fax +49 (0) 6222 308-8676,  
E-Mail: konto-depotservice.bank@mlp.de.

Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits 
empfangenen Leistungen zurückzugewähren und ggf. ge
zogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben. Können  
Sie uns die empfangene Leistung sowie Nutzungen  
(z. B. Gebrauchsvorteile) nicht oder teilweise nicht oder nur in 
verschlechtertem Zustand zurückgewähren beziehungsweise 
herausgeben, müssen Sie uns insoweit Wertersatz leisten.  
Dies kann dazu führen, dass Sie die vertraglichen Zahlungs-
verpflichtungen für den Zeitraum bis zum Widerruf gleichwohl 
erfüllen müssen. Verpflichtungen zur Erstattung von  
Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden.  
Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufs
erklärung, für uns mit deren Empfang.

Besondere Hinweise
Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von bei-
den Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt 
ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben.

Bei Widerruf dieses Fernabsatzvertrags über eine Finanz-
dienstleistung sind Sie auch an einen hinzugefügten Fernab-
satzvertrag nicht mehr gebunden, wenn dieser Vertrag eine 
weitere Dienstleistung von uns oder eines Dritten auf der 
Grundlage einer Vereinbarung zwischen uns und dem Dritten 
zum Gegenstand hat.

Ende der Widerrufsbelehrung

Für einzelne Wertpapiergeschäfte, durch die der Kunde 
Wertpapiere erwirbt oder veräußert, hat der Kunde kein 
Widerrufsrecht.
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Informationen über die MLP Finanzdienst­
leistungen AG und unsere Dienstleistungen.

Wir, die MLP Finanzdienstleistungen AG (im Folgenden „MLP”), 
stehen unseren Kunden mit zahlreichen Dienstleistungen rund 
um den Erwerb, die Veräußerung sowie die Verwahrung von 
Finanzinstrumenten zur Verfügung.

Unser Produktuniversum im Bereich des Wertpapiergeschäfts 
umfasst neben ausgewählten Investmentfonds, verschiedene 
Vermögensverwaltungskonzepte und geschlossene Be­
teiligungen sowie eine Auswahl an Anleihen und Zertifikaten. 
Um die für unsere Kunden am besten geeigneten Vermögens­
konzepte anbieten zu können, selektieren wir die am Markt 
erhältlichen Wertpapierdienstleistungen, Finanzinstrumente 
und deren Emittenten nach strengen Qualitätskriterien.

Auf Basis Ihrer persönlichen Ziele und Bedürfnisse sowie 
unter Berücksichtigung Ihrer Vermögenssituation erhalten Sie 
im Rahmen einer Anlageberatung von Ihrer MLP-Beraterin/
Ihrem MLP-Berater eine individuelle Anlageempfehlung. Mit 
dem MLP Online-Wertpapierdepot können Sie auch ohne 
Inanspruchnahme einer Anlageberatung Aktien, Renten, 
Bezugsrechte oder sonstige Finanzinstrumente, die an einem 
deutschen Börsenplatz gehandelt werden, über MLP erwerben 
und verwahren sowie Wertpapiere aller Art veräußern. 

Die maßgebliche Sprache für Ihre Vertragsbeziehung zu uns 
ist Deutsch. Aufträge in Wertpapiergeschäften können Sie bei 
Ihrer MLP-Beraterin/Ihrem MLP-Berater oder für das  
MLP Online-Wertpapierdepot sowie für ausgewählte Geld­
anlagekonzepte auch online unter www.mlp.de erteilen.

Um unseren Kunden das höchste Schutzniveau zu gewähr­
leisten, klassifizieren wir unsere Kunden als Privatkunden 
(§ 31a Wertpapierhandelsgesetz). Ihre MLP-Beraterin/Ihr MLP-
Berater ist für Sie als in Deutschland registrierte/r, vertraglich 
gebundene Vermittlerin/gebundener Vermittler im Sinne des 
§ 2 Abs. 10 Kreditwesengesetz (KWG) oder als Anlageberater 
gemäß § 2 Abs. 6 Nr. 8 KWG tätig.

MLP wird von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsauf­
sicht (Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn, und Lurgiallee 12, 
60439 Frankfurt am Main; im Internet: www.bafin.de) beauf­
sichtigt. Wir sind dem Einlagensicherungsfonds des Bundes­
verbandes deutscher Banken e. V. angeschlossen. Der Umfang 
der durch den Einlagensicherungsfonds geschützten Verbind­
lichkeiten ist in Nr. 20 der allgemeinen Geschäftsbedingungen 
der MLP beschrieben.

Die Verwahrung von Wertpapieren erfolgt gemäß unseren 
Sonderbedingungen für Wertpapiergeschäfte. Inländische 
Wertpapiere werden demgemäß regelmäßig bei der deutschen 

Wertpapiersammelbank (Clearstream Banking Frankfurt) 
verwahrt, sofern sie zur Girosammelverwahrung zuge­
lassen sind. Ausländische Wertpapiere werden in der Regel 
im Heimatmarkt des betreffenden Papiers oder in dem Land 
verwahrt, in dem der Kauf getätigt wurde. In welchem Land 
Ihre Wertpapiere verwahrt werden, teilen wir Ihnen auf der 
Wertpapierabrechnung mit. An den Wertpapieren, die wir wie 
zuvor beschrieben verwahren, erhalten Sie Eigentum bzw. eine 
eigentumsähnliche Rechtsstellung (vgl. Nr. 11 und 12 Sonder­
bedingungen für Wertpapiergeschäfte). Dadurch sind Sie nach 
Maßgabe der jeweils geltenden ausländischen Rechtsordnung 
vor dem Zugriff Dritter auf Ihre Wertpapiere geschützt. Im 
Übrigen haften wir bei der Verwahrung Ihrer Wertpapiere auch 
nach Nr. 19 der Sonderbedingungen für Wertpapiergeschäfte.

MLP unterhält u. a. Beziehungen zu ausländischen Lagerstellen 
in Luxemburg, Großbritannien und den USA. Wir möchten Sie 
darauf hinweisen, dass bei Wertpapieren, die öffentlich ange­
boten werden, der Prospekt beim Emittenten und in der Regel 
auf den Internetseiten des Emittenten verfügbar ist und eine 
Druckversion beim Emittenten angefordert werden kann.

Über Art, Häufigkeit und Zeitpunkt der Berichte, die wir 
unseren Kunden über die von uns erbrachten Dienstleistungen 
nach § 31 Abs. 8 Wertpapierhandelsgesetz zur Verfügung 
stellen, informiert Sie unser Preis- und Leistungsverzeichnis, 
dem Sie die Kosten und Nebenkosten unserer Produkte 
entnehmen können und das Ihnen Ihre MLP-Beraterin/Ihr 
MLP-Berater auf Wunsch jederzeit gerne zur Verfügung stellt. 

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an 
folgende Kontaktadresse:
MLP Finanzdienstleistungen AG 
Alte Heerstraße 40, 69168 Wiesloch 
Tel	 06222 • 308 • 0 
Fax	 06222 • 308 • 8701 
info@mlp.de

Grundsätze der MLP Finanzdienstleistungen AG  
für den Umgang mit Interessenkonflikten.

Interessenkonflikte lassen sich bei Finanzdienstleistern, die 
für ihre Kunden eine Vielzahl von Wertpapierdienstleistungen 
erbringen und ihre Kunden auch bei Finanzierungsfragen be­
raten, nicht immer ausschließen. In Übereinstimmung mit den 
Vorgaben des Wertpapierhandelsgesetzes informieren wir Sie 
daher nachfolgend über unsere weitreichenden Vorkehrungen 
zum Umgang mit diesen Interessenkonflikten.

Interessenkonflikte können sich zwischen unserem Haus, an­
deren Unternehmen unserer Gruppe, unserer Geschäftsleitung, 

Grundsätze und Informationen der MLP Finanzdienstleistungen AG 
im Rahmen des Wertpapiergeschäfts
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unseren Mitarbeitern, vertraglich gebundenen Vermittlern 
oder anderen Personen, die mit uns verbunden sind, und 
unseren Kunden oder zwischen unseren Kunden ergeben. 

Insbesondere können sich im Rahmen unserer Wertpapier- 
und Wertpapiernebendienstleistungen Interessenkonflikte 
ergeben

•	 in der Anlageberatung und in der Vermögensverwaltung aus 
unserem Interesse am Absatz von Geldanlageprodukten und 
sonstigen Finanzinstrumenten;

•	 bei Erhalt oder Gewähr von Zuwendungen, z. B. Vertriebs­
provisionen oder anderen geldwerten Vorteilen, von Dritten 
oder an Dritte im Zusammenhang mit Wertpapierdienst­
leistungen für Sie;

•	 durch erfolgsbezogene Vergütung an Mitarbeiter und 
Berater;

•	 aus Beziehungen unseres Hauses zu anderen Dienstleistern, 
etwa bei Kooperationen;

•	 durch die Empfehlung oder die Vermittlung von Produkten, 
die wir selbst oder ein mit uns verbundenes Tochterunter­
nehmen ausgibt, managt oder verwaltet;

•	 durch Erlangung und Verwendung von Informationen, die 
nicht öffentlich bekannt sind;

•	 durch die Möglichkeit der Einflussnahme auf die Order­
annahme und -ausführung sowie auf die Auswahl der 
Handelsplätze und externer Lagerstellen;

•	 aus persönlichen Beziehungen unserer Mitarbeiter oder der 
Geschäftsleitung oder der mit diesen verbundenen Personen 
oder

•	 bei Mitwirkung dieser Personen in Aufsichts- oder Beiräten.

Um zu vermeiden, dass sachfremde Interessen zum Beispiel 
die Beratung, die Auftragsausführung oder die Vermögensver­
waltung beeinflussen, haben wir uns und unsere Mitarbeiter 
auf die Einhaltung von angemessenen Standards verpflichtet.

Wir erwarten jederzeit Sorgfalt und Redlichkeit, rechtmäßiges 
und professionelles Handeln, die Beachtung von Bran­
chenstandards und insbesondere immer die Beachtung des 
Kundeninteresses.

Für unser Haus haben wir unter der direkten Verantwortung 
der Geschäftsleitung eine unabhängige Compliance-Stelle 
eingerichtet, der die Identifikation und das Management von 
Interessenkonflikten obliegt. Im Einzelnen ergreifen wir dabei 
unter anderem folgende Maßnahmen:

•	 Wir haben organisatorische Strukturen und Verfahrens­
abläufe zur Wahrung der Kundeninteressen in der Anlage­
beratung, der Vermögensverwaltung und bei der Erbringung 
sonstiger Wertpapierdienstleistungen geschaffen, die 
regelmäßig überprüft und bei Bedarf angepasst werden;

• 	Wertpapiergeschäfte von Mitarbeitern und Beratern, bei de­
nen im Rahmen ihrer Tätigkeit Interessenkonflikte auftreten 
können, werden gegenüber unserer Compliance-Stelle offen 
gelegt;

• 	unsere Mitarbeiter und Berater verpflichten sich ausdrück­
lich zur Einhaltung der Bestimmungen des Insiderrechts;

• 	wir führen Beobachtungs- und Sperrlisten, die unter an­
derem dazu dienen möglichen Interessenkonflikten durch 
Geschäftsverbote zu begegnen,

• 	wir haben Regelungen etabliert zur Wahrung der Kunden­
interessen bei der Ausgestaltung, Umsetzung und Über­
wachung von Vertriebsgrundsätzen;

• 	wir haben den Umgang mit Zuwendungen sowie deren 
Offenlegung geregelt und stellen sicher, dass Zuwendungen 
von Dritten nur angenommen oder an Dritte gewährt 
werden, sofern sie die Qualität unserer Dienstleistungen 
verbessern und Kundeninteressen nicht entgegen stehen;

• 	wir schulen unsere Mitarbeiter und Berater regelmäßig zu 
wesentlichen Compliance-relevanten Themen.

Interessenkonflikte, die sich nicht vermeiden lassen, werden 
wir gegenüber den betroffenen Kunden im Rahmen der An­
lageberatung vor einem Geschäftsabschluss offenlegen.

Auf folgende Punkte möchten wir Sie besonders hinweisen:

Den Erhalt oder die Gewährung von Zuwendungen legen 
wir unseren Kunden offen. So erhalten wir beim Vertrieb von 
Wertpapieren in der Regel Zuwendungen von Fondsgesell­
schaften und Wertpapieremissionshäusern. Hierzu gehören 
Vertriebsfolgeprovisionen, die von den Fondsgesellschaften 
aus der jährlichen Verwaltungsvergütung der einzelnen Fonds 
an uns ausgezahlt werden. Die Vertriebsfolgeprovision wird 
auf Grundlage des bei uns während eines Kalenderjahres
gehaltenen Fondsbestands ermittelt. 

Daneben erhalten wir Vertriebsprovisionen, die von Wert­
papieremittenten in der Form von Platzierungsprovisionen, 
entsprechenden Abschlägen auf den Emissionspreis, geleistet 
werden. Darüber hinaus erhalten wir Ausgabeaufschläge, 
soweit sie beim Verkauf von Investmentanteilen oder anderen 
Wertpapieren erhoben werden. Weitere Informationen über 
die Höhe der Zuwendungen, die wir für einen konkreten Fonds 
erhalten, stellt Ihnen Ihre MLP-Beraterin/Ihr MLP-Berater im 
Rahmen der Geldanlageberatung gerne zur Verfügung.

Die Vereinnahmung dieser Zahlungen und Zuwendungen 
bzw. sonstiger Anreize dient den Interessen unserer Kunden 
an der Bereitstellung effizienter und qualitativ hochwertiger 
Infrastrukturen für den Erwerb und die Veräußerung von 
Finanzinstrumenten sowie für das Management der Geldan­
lageprodukte. 

In der Portfolio-/Vermögensverwaltung haben Sie als Kunde 
die Verwaltung und damit auch die Entscheidung über den 
Kauf und Verkauf von Finanzinstrumenten an Ihren Portfolio-/
Vermögensverwalter delegiert. Damit treffen wir im Rahmen 
der mit Ihnen vereinbarten Anlagerichtlinien die Entschei­
dungen über Käufe und Verkäufe, ohne Ihre Zustimmung 
einzuholen. Diese Konstellation kann einen bestehenden 
Interessenkonflikt verstärken. Den hieraus resultierenden 
Risiken begegnen wir durch geeignete organisatorische 
Maßnahmen, insbesondere einen am Kundeninteresse aus­
gerichteten Produktauswahl- und Investmentprozess. Ein 
weiterer bei der Portfolio-/Vermögensverwaltung typischer 
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Interessenkonflikt kann sich bei der Vereinbarung einer 
performanceabhängigen Vergütung ergeben. Hier ist nicht 
auszuschließen, dass der Verwalter zur Erzielung einer mög­
lichst hohen Performance und damit einer erhöhten Vergütung 
unverhältnismäßige Risiken eingeht. Eine Risikoreduzierung 
wird hier durch die interne Überwachung der getroffenen 
Anlageentscheidungen erreicht, die an den ausdrücklichen 
Kundenangaben ausgerichtet ist.

Schließlich können wir von anderen Dienstleistern im Zu­
sammenhang mit unserem Wertpapiergeschäft unentgeltlich 
Zuwendungen wie Informationsmaterial, Schulungsunter­
lagen und zum Teil technische Dienste und Ausrüstung für 
den Zugriff auf Drittinformations- und -verbreitungssysteme 
erhalten. 

Die Entgegennahme von Zuwendungsleistungen durch Dritte 
erfolgt nur, wenn und soweit die Interessen unserer Kunden 
nicht entgegen stehen und wir diese nutzen, um unsere 
Dienstleistungen in der von Ihnen beanspruchten hohen 
Qualität zu erbringen und fortlaufend zu verbessern. 

Unsere MLP-Beraterinnen/unsere MLP-Berater sind als selbst­
ständige Handelsvertreter (§§ 84 ff. HGB) für unsere Gesell­
schaft tätig und werden in Form von Provisionen vergütet.

Auf Ihren Wunsch werden wir Ihnen gerne weitere Einzel­
heiten zu diesen Grundsätzen zur Verfügung stellen.

Grundsätze für die Ausführung von Aufträgen in 
Finanzinstrumenten (Best Execution).

A. Vorbemerkungen

1. Anwendungsbereich
Diese Grundsätze gelten für die Ausführung von Aufträgen, 
die ein Privatkunde (im Folgenden der „Kunde“) der MLP zum 
Zwecke des Erwerbs oder der Veräußerung von Wertpapieren  
oder anderen Finanzinstrumenten erteilt. Ausführung in 
diesem Sinne bedeutet, dass MLP auf Grundlage des Kunden­
auftrages für Rechnung des Kunden mit einer anderen Partei 
auf einem dafür geeigneten Markt ein entsprechendes 
Ausführungsgeschäft abschließt (Kommissionsgeschäft), auch 
unter Einschaltung von Zwischenkommissionären. Diese 
Grundsätze gelten auch, wenn MLP in Erfüllung ihrer Pflichten 
aus einem Vermögensverwaltungsvertrag mit dem Kunden 
für Rechnung des Kunden Finanzinstrumente erwirbt oder 
veräußert.

2. Ziel der Auftragsausführung
Kundenaufträge können regelmäßig über verschiedene Aus­
führungswege oder an verschiedenen Ausführungsplätzen  
ausgeführt werden, z. B. an Börsen, im In- oder Ausland, im  
Präsenzhandel oder im elektronischen Handel. In den nach­
folgenden Abschnitten werden die Ausführungswege und 
die möglichen Ausführungsplätze in den maßgeblichen 
Arten von Finanzinstrumenten beschrieben, die im Regelfall 
gleichbleibend die bestmögliche Ausführung im Interesse des 
Kunden erwarten lassen.

Bei der Festlegung konkreter Ausführungsplätze geht MLP 
davon aus, dass der Kunde vorrangig den – unter Berücksich­
tigung aller mit dem Ausführungsgeschäft verbundenen 
Kosten – bestmöglichen Preis erzielen will. 

Im Sinne dieser Zielsetzung analysiert MLP die Preisqualität an 
den verschiedenen Ausführungsplätzen und zieht hierfür im 
Wesentlichen die Ausführungsfaktoren Gattung des Finanz­
instruments, Ordergröße, Preisbildung und Kosten heran. 
Weitere Details hierzu werden in Abschnitt B. erläutert. 

3. Vorrang von Weisungen
Der Kunde kann MLP Weisungen erteilen, an welchen Ausfüh­
rungsplätzen sein Auftrag ausgeführt werden soll. Weisungen 
sind insbesondere immer dann erforderlich, wenn Geschäfte 
in Finanzinstrumenten getätigt werden, die nicht in diesen 
Ausführungsgrundsätzen aufgeführt sind. 

Soweit der Kunde keine Weisung erteilt, gelten die Aus­
führungen in Abschnitt B. 

Liegt eine Kundenweisung vor, so erkennt der Kunde an, 
dass MLP durch seine Weisung von der Pflicht befreit ist, 
den Auftrag entsprechend diesen Grundsätzen auszuführen. 

4. Weiterleitung von Aufträgen
In den Fällen, in denen die Depotführung nicht bei MLP er­
folgt, wird MLP den Auftrag des Kunden nicht selbst ausfüh­
ren, sondern ihn unter Wahrung dieser Grundsätze an das 
jeweilige depotführende Finanzdienstleistungsunternehmen 
bzw. Kreditinstitut weiterleiten. Der Auftrag des Kunden 
wird dann nach den Grundsätzen des  anderen Finanzdienst­
leistungsunternehmens bzw. Kreditinstituts ausgeführt. 

5. Abweichende Ausführung im Einzelfall
Soweit außergewöhnliche Marktverhältnisse oder eine Markt­
störung eine abweichende Ausführung erforderlich machen, 
führt MLP den Auftrag im Interesse des Kunden (§ 384 HGB) 
aus. Hierüber wird der Kunde im Nachgang informiert. 

B. Grundsätze der bestmöglichen Ausführung

1. Übersicht der relevanten Ausführungsplätze
Aufträge zum Handel von Wertpapieren wird MLP grundsätz­
lich an einem der folgenden deutschen Ausführungsplätze 
ausführen:

•	 Börse Berlin
•	 Börse Düsseldorf
•	 Börse Frankfurt
•	 Börse Hamburg
•	 Börse Hannover
•	 Börse München
•	 Börse Stuttgart
•	 XETRA (Elektronische Handelsplattform der Deutsche Börse AG)

Dies gilt insbesondere für weisungslose Kundenorders.
Ausnahmen hiervon sind in Abschnitt B.2. und B.3. aufgeführt.
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Die Finanzinstrumente werden in folgende Wertpapier­
gruppen untergliedert:

•	 Aktien
•	 Aktien DAX 30
•	 Sonstige DAX Aktien (MDAX, TECDAX, SDAX)
•	 Sonstige inländische Aktien
•	 Aktien des DJ Euro STOXX 50, DJ STOXX 50, DJ Industrial 

Average, NASDAQ 100
•	 Sonstige ausländische Aktien mit inländischer Notiz

•	 Anleihen
•	 Anleihen öffentlicher Emittenten des EWR und ausge­

wählter supranationaler Emittenten (z. B. EZB, IWF u. a.)
•	 Anleihen deutscher Emittenten
•	 Sonstige Anleihen (EWR – Europäischer Wirtschaftsraum 

und NON-EWR)
•	 Verbriefte Derivate

•	 Hebel- und Anlageprodukte

Maßgeblich für die Auswahl der Ausführungsplätze ist das 
Prinzip des möglichst niedrigen Gesamtentgelts (Preis und 
Kosten). Hierfür ermittelt MLP jeweils den bestmöglichen 
Ausführungsplatz anhand der genannten Faktoren Preis und 
Kosten für alle oben aufgeführten Wertpapiergruppen. In 
einem weiteren Schritt können gegebenenfalls auch die Fak­
toren Ausführungsgeschwindigkeit und -wahrscheinlichkeit 
sowie die Abwicklungssicherheit bei der Auswahl zum Tragen 
kommen. 

2. Gesonderte Ausführungsgrundsätze für individuelle 
Geldanlageprodukte
Die Geldanlageprodukte „MLP best select“ und „MLP Indivi­
duelles Vermögensmanagement“ können durch eine indivi­
duelle Orderbearbeitung und gegebenenfalls außerbörsliche 
Orderausführung Vorteile im Hinblick auf Preis und Kosten 
erbringen. Um dies zu ermöglichen, behält sich MLP das Recht 
vor, je nach Einzelfall bei diesen Produkten unter Beachtung 
des Prinzips des möglichst niedrigen Gesamtentgelts den 
Ausführungsplatz individuell festzulegen. 

Für „MLP Individuelles Vermögensmanagement“ erfolgt die 
Umsetzung der Anlageentscheidung des Vermögensverwalters 
(Käufe bzw. Verkäufe von Vermögenswerten) im Rahmen einer 
Gesamt-Orderdisposition für alle Kunden. Die Aufträge werden 
in einem Ordervorgang pro Wertpapiergattung zusammen­
gelegt. Damit ergibt sich für jeden Kunden derselbe Preis pro 
Stück.

Die erzielten Preise im Rahmen der zusammengelegten Auf­
träge können höher oder niedriger liegen, als dies bei einer 
individuellen Ausführung pro Kunde der Fall wäre (bedingt 
durch unterschiedliche Ausführungszeitpunkte aufgrund des 
verfügbaren Marktvolumens).
Es ergeben sich aus der Zusammenlegung keine grundsätz­
lichen Vor- oder Nachteile, da hier sowohl höhere als auch 
niedrigere Ausführungskurse gleichermaßen möglich sind. 
Zusätzlich wirken sich die unterschiedlichen Kurse bei Käufen 
und Verkäufen jeweils gegensätzlich aus. 

3. Gesonderte Ausführungsgrundsätze für Investment­
fondsanteile
Die Ausgabe von Anteilen an Investmentfonds zum Ausgabe­
preis sowie ihre Rückgabe zum Rücknahmepreis nach Maß­
gabe des Investmentgesetzes unterliegt nicht den gesetz­
lichen Regelungen zur bestmöglichen Auftragsausführung. 

MLP führt Aufträge zum Erwerb oder zur Veräußerung von 
Anteilen an Investmentfonds grundsätzlich nach Maßgabe des 
Investmentgesetzes direkt über den Emittenten (Kapitalan­
lagegesellschaft) aus.

C. Sonstiges

1. Unterrichtung
Über die Ausführung, den Ausführungsplatz und die Aus­
führungsart wird MLP den Kunden unterrichten.

2. Überprüfung der Grundsätze
Die nach diesen Grundsätzen erfolgte Auswahl von Ausfüh­
rungsplätzen wird MLP einmal jährlich, unter Einbeziehung 
der Compliance-Stelle, überprüfen. Zudem wird MLP eine 
Überprüfung vornehmen, wenn Anhaltspunkte dafür vor­
liegen, dass wesentliche Kriterien, die für einen bestimmten 
Ausführungsplatz gesprochen haben, keine Gültigkeit mehr 
besitzen. Über wesentliche Änderungen der Grundsätze für die 
Ausführung von Aufträgen in Finanzinstrumenten
wird MLP den Kunden informieren. 

3. Weitere Informationen
Auf Ihren Wunsch werden wir Ihnen weitere Einzelheiten zu 
diesen Grundsätzen zur Verfügung stellen. 

D. Glossar

Preis
Die Möglichkeit, den bestmöglichen Preis zu erzielen, hängt 
unter anderem vom festgeschriebenen Preisfeststellungs­
mechanismus ab, welcher in den Regelwerken der Aus­
führungsplätze verankert ist. Hier ist beispielsweise festge­
legt, ob die Preisfeststellung nach dem Auktionsverfahren 
stattfindet (sog. Order-Driven Market) oder ob ein neutraler 
Marktteilnehmer (Skontroführer oder Market Maker) zwischen­
geschaltet ist (sog. Quote-Driven Market).

Weitere wichtige Einflussfaktoren auf den erzielbaren Preis 
sind neben der Liquidität des Ausführungsplatzes auch die Ein­
beziehung von Referenzmärkten, Quotierungsverpflichtungen 
und die Festschreibung einer maximalen Spanne zwischen An- 
und Verkaufskursen in den Börsenregularien. 

Kosten
Der Faktor Kosten besteht grundsätzlich aus den beiden 
Bestandteilen Fremdkosten und eigene Gebühren. In einem 
ersten Schritt zur Ermittlung der bestmöglichen Ausführung 
von Kundenaufträgen sind nach § 33a Absatz 3 WpHG ledig­
lich Fremdkosten zu betrachten. Die entstehenden Fremd­
kosten ergeben sich aus den anfallenden Transaktionskosten 
(z. B. Courtage, Transaktionsentgelt) und den Abwicklungs­
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kosten (z. B. Clearinggebühr, Liefergebühr). Diese Kosten 
können sich je Marktsegment und Ausführungsplatz unter­
scheiden. Entstehende Teilausführungen haben Einfluss auf 
die entstehenden Fremdkosten und sind entsprechend in der 
Untersuchung zu berücksichtigen.
Ergeben sich aus der Bewertung der Fremdkosten mehrere als 
gleichwertig erkannte Ausführungsplätze, so sind die eigenen 
Gebühren und Provisionen in die Beurteilung einzubeziehen.

Ausführungsgeschwindigkeit
Unter der Ausführungsgeschwindigkeit wird jene Zeitspanne 
verstanden, die zwischen dem Vorliegen eines ausführbaren 
Auftrages und der Auftragszuteilung liegt. Für die schnellst­
mögliche Ausführung von Kundenaufträgen sind neben den 
jeweiligen Börsenöffnungszeiten auch die fortschreitende 
technische Unterstützung durch automatisiertes Matching, 
sog. Limit Control System, und die Festschreibung von maxi­
malen Ausführungszeiten in den Regelwerken der relevanten 
Ausführungsplätze maßgeblich.

Ausführungswahrscheinlichkeit
Die Ausführungswahrscheinlichkeit eines Kundenauftrages 
hängt maßgeblich von der Liquidität am jeweiligen Aus­
führungsplatz ab. Hierbei ist unerheblich, ob es sich um 
natürliche Liquidität handelt oder ob ein Skontroführer bzw. 
Market Maker Liquidität auf Anfrage bereitstellt. Durch die 
Einbeziehung von Referenzmärkten in die Kursfeststellung 
und die Festschreibung von Ausführungsverpflichtungen in 
den Regelwerken der relevanten Ausführungsplätze ergibt sich 
eine hohe Ausführungswahrscheinlichkeit. 

Abwicklungssicherheit
Unter dem Begriff der Abwicklungssicherheit subsumieren sich 
jene Faktoren, welche einen maximalen Anlegerschutz sicher­
stellen. Diese sind z. B. die Überwachung durch die jeweilige 
Börsenaufsichtsbehörde und die Handelsüberwachungsstelle 
sowie die Einhaltung der Regelwerke, u.a. der dort festge­
legten Bestimmungen zu Ausführungsgarantien.
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Preise und Leistungsmerkmale bei Zahlungsdiensten sowie beim 
Scheckverkehr

Die nachfolgend aufgeführten Preise werden nicht berechnet, wenn die entsprechende Position bereits mit dem Grundpreis des
Giro- oder Einlagenkontos, der MLP-Kreditkarte bzw. mit dem Grundpreis des Wertpapierproduktes abgegolten ist.

Umrechnungskurs bei Fremdwährungsgeschäften

Umrechnungen von einer Fremdwährung (z.B. USD) in Euro oder umgekehrt erfolgen auf Basis der von EuroFX festgestellten Kurse des
Bankgeschäftstages der Buchung. Der EuroFX ist im Internet unter www.eurofx.de veröffentlicht. Liegt ein solcher Kurs nicht vor,
erfolgt die Umrechnung zu einem anderen Marktkurs.
Zahlungsvorgänge in fremder Währung aus dem Einsatz der Kreditkarte werden wie folgt umgerechnet:
Belastungen und Gutschriften in Schweizer Franken (CHF), Kanadischen Dollar (CAD), Dänischen Kronen (DKK), Britischen Pfund (GBP), 
Japanischen Yen (JPY), Norwegischen Kronen (NOK), Schwedischen Kronen (SEK) und US-Dollar (USD) werden am Eingangstag zum
offiziellen EuroFX-Geldkurs des jeweiligen Vortages in Euro umgerechnet.
Belastungen und Gutschriften in Australischen Dollar (AUD), Tschechischen Kronen (CZP), Ungarischen Forint (HUF), Neuseeländischen
Dollar (NZD) und Polnischen Zloty (PLN) werden am Eingangstag zum offiziellen ECB-Kurs des jeweiligen Vortages in Euro umgerechnet.
Belastungen und Gutschriften in anderen Fremdwährungen werden zum entsprechenden Marktkurs umgerechnet.

Übersicht über Annahme und Ausführung sowie Preise für Überweisungen

Überweisungen innerhalb Deutschlands und SEPA-Überweisungsaufträge (EWR-Staaten1 sowie Monaco und Schweiz) in EUR
Auftragsart/Vorgang Annahmefrist je 

Geschäftstag
Ausführungsfrist 

(in Geschäftstagen)
Preise je Vorgang 

in EUR
Beleglos – online 15:00 h 1 kostenfrei
Beleglos – online SEPA2 15:00 h 1 kostenfrei
Beleghaft – belegleserfähig 13:15 h 2 0,50
Beleghaft – formlos / SEPA 13:15 h 2 1,00 / 0,00

Voraussetzung für SEPA-Überweisung:
Die angegebene Ausführungsfrist setzt voraus, dass auch das Kreditinstitut des Begünstigten am SEPA-Überweisungsverfahren teilnimmt.
Der Überweisende hat IBAN (International Bank Account Number = internationale Kontonummer) und den BIC (Bank Identifier Code =
Bank-Identifizierungs-Code) anzugeben.

Überweisungen innerhalb Deutschlands in anderen EWR-Währungen3 (nicht Euro) und in Währungen eines Staates außerhalb der 
EWR1 (Drittstaatenwährung); Überweisungen (nicht SEPA) in andere Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums EWR1 in EWR-
Währungen3 und in Währungen eines Staates außerhalb der EWR1 (Drittstaatenwährung) sowie Überweisungen in Staaten 
außerhalb der EWR1 (Drittstaaten4)
Auftragsart/Vorgang Annahmefrist je 

Geschäftstag
Ausführungsfrist 

(in Geschäftstagen)
Preise je Vorgang 

in EUR
Auftragsgegenwert bis 12.500,00 Euro bei EWR-Währung3

innerhalb EWR1
13:00 h 4 Tage siehe Seite 10

Auftragsgegenwert über 12.500,00 Euro bei EWR-
Währung3 innerhalb EWR1

10:00 h 4 Tage siehe Seite 10

Auftragsgegenwert bis 12.500,00 Euro in Drittstaaten4 

oder in Drittstaatenwährung
13:00 h baldmöglichst siehe Seite 10

Auftragsgegenwert über 12.500,00 Euro in Drittstaaten4 

oder in Drittstaatenwährung
10:00 h baldmöglichst siehe Seite 10

                                                          
1 Zum Europäischen Wirtschaftsraum gehören derzeit die EU-Staaten Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Frankreich, Finnland, Griechenland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, 

Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Königreich von Großbritannien 

und Nordirland sowie Zypern und die Länder Island, Liechtenstein und Norwegen.

2 Die Bank nimmt am SEPA-Überweisungsverfahren teil, wonach die Überweisungsausführungsfrist maximal ein Bankarbeitstag beträgt. SEPA steht für den einheitlichen Euro-

Zahlungsverkehrsraum (Single Euro Payment Area). 

3 Zu den EWR-Währungen gehören derzeit: Euro, Britisches Pfund Sterling, Bulgarischer Lew, Dänische Krone, Isländische Krone, Lettischer Lats, Litauischer Litas, Norwegische Krone, 

Polnischer Zloty, Rumänischer Leu, Schwedische Krone, Schweizer Franken, Tschechische Krone, Ungarischer Forint

4 Drittstaaten sind alle Staaten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes (derzeit: Die EU-Mitgliedstaaten Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, 

Griechenland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn, 

Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland, Zypern und die Länder Island, Liechtenstein und Norwegen).
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Entgelte für die Ausführung von Zahlungen im Außenwirtschaftsverkehr (Umrechnungsbetrag in EUR)

Sofern im Auftrag keine Entgeltregelung angegeben ist, wird die Überweisung als SHARE-Überweisung* ausgeführt.

SHARE-Überweisungen* (Entgeltteilung)
Umrechnungsbetrag in EUR Entgelt in EUR
bis 2.499,99 6,50
von 2.500,00 bis 12.500,00 12,50
über 12.500,00 1,000‰ max. 50,00 

OUR-Überweisungen* (volle Entgeltübernahme)
Umrechnungsbetrag in EUR Entgelt in EUR zzgl. Fremdspesenpauschale bei Auftrag 

in EUR oder Fremdwährung außer USD
zzgl. Fremdspesenpauschale bei 

Auftrag in USD
bis 2.499,99 6,50 12,50 17,50
von 2.500,00 bis 12.500,00 12,50 17,50 17,50
über 12.500,00 1,000‰ max. 50,00 25,00 25,00

Auslandsdauerauftrag
Einrichtung/ Änderung/ Löschung kostenfrei
Ausführung Entgelt siehe Seite 10 „oben“

* Erläuterung/Regelung Entgeltpflichtiger:

SHARE-Überweisung
Der Auftraggeber trägt nur die Kosten und Entgelte der Bank. Die übrigen Kosten und Entgelte gehen zu Lasten des Begünstigten. Bei 
einer SHARE-Überweisung können durch ein zwischengeschaltetes Kreditinstitut und dem Kreditinstitut des Begünstigten vom 
Überweisungsbetrag gegebenenfalls Entgelte abgezogen werden. Diese Regelung gilt immer, wenn der Auftraggeber keine der 
nachfolgenden Regelungen gewählt hat.

OUR-Überweisung
Der Auftraggeber trägt alle im Rahmen der Überweisung anfallenden Kosten und Entgelte.

BEN-Überweisung
Der Begünstigte trägt sämtliche anfallende Kosten und Entgelte. Bei einer BEN-Überweisung können von jedem der beteiligten 
Kreditinstitute vom Überweisungsbetrag gegebenenfalls Entgelte abgezogen werden. Das von der Bank in Abzug gebrachte Entgelt 
entspricht einer SHARE-Überweisung.
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Scheckverkehr

Übersicht über Wertstellung und Preise für den Scheckverkehr im Inland

Vorgang (Währung: Euro - für in Fremdwährung ausgestellte Schecks siehe 
grenzüberschreitender Scheckverkehr)

Wertstellung Preis je Vorgang in EUR

Scheckeinreichung eigenes Kreditinstitut (Gutschrift) Buchungstag kostenfrei
Scheckeinreichung anderes Kreditinstitut (Gutschrift) Buchungstag plus 

2 Geschäftstage
kostenfrei

Scheckeinlösung (Belastung) Tag der Vorlage kostenfrei

Übersicht über Wertstellung und Preise für den grenzüberschreitenden Scheckverkehr

Vorgang Wertstellung Preis je Vorgang in EUR
Scheckeinreichung (Gutschrift) E. v. (Eingang vorbehalten) Buchungstag plus 

4 Geschäftstage
0,500 ‰ mind. 12,50 EUR               

zzgl. Courtage 0,250 ‰ 
zzgl. fremde Spesen/Porto

Scheckeinreichung (Gutschrift) n. E. (nach 
Eingang/Inkasso)

Buchungstag plus
 4 Geschäftstage

3,500 ‰ mind. 40,00 EUR
zzgl. Courtage 0,250 ‰

zzgl. fremde Spesen/Porto
Scheckeinlösung (Belastung) Tag der Vorlage bis 2.499,99 EUR                                                 6,50 EUR

von 2.500,00 EUR bis 12.500,00 EUR             12,50 EUR
über 12.500,00 EUR                1 ,000 %, max. 50,00 EUR

zzgl. Fremdkosten durch ein zwischengeschaltetes
Kreditinstitut des Begünstigten erhobene Entgelte und 
Auslagen

Lastschriften

Ausführungsfristen für Zahlungen aus Abbuchungslastschriften, SEPA Basislastschriften und SEPA-Firmenlastschriften an den 
Zahlungsempfänger

Die Bank ist verpflichtet, sicherzustellen, dass der Lastschriftbetrag spätestens innerhalb von max. einem Geschäftstag beim 
Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers eingeht.

Einlösung von Lastschriften im Einzugsermächtigungs- und Abbuchungsauftragsverfahren, Einlösung von SEPA-Basis- und
SEPA-Firmenlastschriften

Einzugsermächtigungslastschrift 
Lastschrifteinlösung 0,00 EUR
Unterrichtung über die berechtigte Ablehnung der Einlösung gültig ab 09. Juli 2012 1,50 EUR

Abbuchungsauftragslastschrift 
Lastschrifteinlösung 0,00 EUR
Unterrichtung über die berechtigte Ablehnung der Einlösung gültig ab 09. Juli 2012 1,50 EUR
Vormerkung eines Abbuchungsauftrages für Lastschriften (pro Jahr) 5,00 EUR

SEPA-Basislastschrift
Lastschrifteinlösung 0,00 EUR
Unterrichtung über die berechtigte Ablehnung der Einlösung gültig ab 09. Juli 2012 1,50 EUR

SEPA-Firmenlastschrift
Lastschrifteinlösung 0,00 EUR
Unterrichtung über die berechtigte Ablehnung der Einlösung gültig ab 09. Juli 2012 1,50 EUR
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Maestro-Girocard

Ausführungsfristen für Zahlungen der Bank aus Kartenverfügungen des Kunden an den Zahlungsempfänger

Vorgang Ausführungsfrist in Geschäftstagen
Kartenzahlungen in Euro innerhalb des Europäischen 
Wirtschaftsraums (EWR)1

1 Geschäftstag

Kartenzahlungen innerhalb des EWR1 in anderen EWR-
Währungen als Euro

1 Geschäftstag

Kartenzahlung außerhalb des EWR1 baldmöglichst

Entgelte je Vorgang EUR
Barauszahlung
An Geldautomaten im Inland – zzgl. Fremdkosten

2 0,00
An Geldautomaten im Ausland 5,00

Auslandseinsatz zum Bezahlen von Waren und Dienstleistungen
In den Euro-Teilnehmerstaaten kostenfrei
In anderen Staaten 1,000 % mind. 0,80 max. 3,80
Laden der Geldkarte
An den Ladeeinrichtungen aller inländischen Kreditinstitute kostenfrei

                                                          
1 Zum Europäischen Wirtschaftsraum gehören derzeit die EU-Staaten Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Frankreich, Finnland, Griechenland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, 

Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Königreich von Großbritannien 

und Nordirland sowie Zypern und die Länder Island, Liechtenstein und Norwegen.

2 Die Höhe des direkten Entgeltes, das der GA-betreibende Zahlungsdienstleister gegenüber dem Kunden erhebt, richtet sich nach der vor der Auszahlung des Verfügungsbetrages vom GA-

betreibenden Zahlungsdienstleister mit dem Karteninhaber getroffenen Vereinbarung.
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MLP best select
MLP Online-Wertpapierdepot

Depotpreis in % vom Depotbestand1 p. a.2 0,100 % (0,119 %)3

 Minimum in EUR p. a. 12,50 (14,88)3

 Maximum in EUR p. a. 5.000,00 (5.950,00)3

Zinssätze für das Liquiditätskonto (MLP best select) bzw. Abwicklungskonto (MLP Online-Wertpapierdepot) (variabel) p. a.
Zinssatz für Guthaben 0,250 %
Sollzinssatz für geduldete Überziehung 9,500 %

Leistungsmerkmale und Entgelte MLP best select MLP Online-
Wertpapierdepot

Im Zusammenhang mit Einzahlungsvorgängen in EUR  
Mindestbetrag für die Ersteinzahlung (je Wertpapierposition) 2.500,00 ---
Mindestbetrag für Zuzahlungen (je Wertpapierposition) 500,004 ---

Preise für Transaktionen je Vorgang in EUR  
Kauf/Verkauf von Wertpapieren5 – Online6 --- 0,190 %
Minimum 14,50
Maximum 75,00

Kauf/Verkauf von Zertifikaten (nur MLP best select) 29,00 ---
zzgl. Vermittlungsprovision7 0,500 %

Kauf/Verkauf von Anleihen (nur MLP best select) 29,00 ---
zzgl. Vermittlungsprovision (vom Kurswert, mind. in Höhe des Nominalwertes)7 0,250 %

Zeichnung von Neuemissionen8 (nur MLP best select) 29,00 ---

Kauf/Verkauf von Bezugsrechten, Teilrechten, Spitzenausgleich 0,190 % 0,190 %
Minimum 2,50 2,50
Maximum 75,00 75,00

Orderänderung/Orderstreichung 2,50 2,50
Vormerkung eines Limits9 2,50 2,50

Zusätzlich zu den Transaktionspreisen werden Maklercourtage und evtl. anfallende fremde Spesen in Rechnung gestellt.

Preise für die Verwahrung und Verwaltung von Wertpapieren je Vorgang in EUR
Lagerstellenwechsel10 50,00 50,00
Ausübung von Bezugsrechten und Optionsscheinen 10,00 10,00

Sonstiges
Monatlicher Grundpreis für das Liquiditäts-/Abwicklungskonto in EUR ---- 2,5011

Rechnungsabschluss des Liquiditäts-/Abwicklungskontos quartalsweise quartalsweise
Erstellung elektronischer12/postalischer Kontoauszüge – Liquiditätskonto quartalsweise/kostenfrei ---

Erstellung elektronischer12 Kontoauszüge – Abwicklungskonto --- monatlich/kostenfrei

                                                          
1 Depotbestand ist der Kurswert des Depots in EUR. Stichtag für die Berechnung ist der Ultimo eines Kalenderjahres.

2 Die Belastung erfolgt jährlich; bei unterjähriger Kündigung zeitanteilig.

3 Preis ohne Mehrwertsteuer (Preis inklusive Mehrwertsteuer von derzeit 19,00 %)

4 Unter Berücksichtigung der Mindeststückelung

5 Wertpapiere im MLP Online-Wertpapierdepot: Anleihen, Aktien, Zertifikate, Optionsscheine, die an deutschen Börsenplätzen (außer Tradegate) zum Handel zugelassen sind. 

6 Mittels der dafür vorgesehenen Online-Banking-Anwendung im MLP Financepilot

7 Gilt nur für Kauf

8 Abrechnung zum Emissionskurs (inklusive Ausgabeaufschlag)

9 Limitentgelte für tagesgültige limitierte Aufträge, die nicht ausgeführt wurden, sowie Änderungsentgelte werden sofort belastet. Bei Aufträgen mit längerer Limitgültigkeit erfolgt die 

Belastung zum zeitlichen Ablauf des Limits, sofern der Auftrag nicht ausgeführt wurde.

10 Kauf/Verkauf erfolgte an unterschiedlichen internationalen Börsenplätzen

11 Ergänzend gelten die „Preise und Leistungsmerkmale bei Zahlungsdiensten sowie beim Scheckverkehr“. Optional kann ein MLP-Girokonto als Abwicklungskonto dienen. 

12 Über den MLP Financepilot



1/3Stand: 01.10.2010	 D 466310051_V 3.00 01102010

1. Kontovertrag
(diese Ziffer gilt nur, wenn das bestehende MLP-Girokonto 
nicht als Abwicklungskonto gewünscht wird)
Zur Abwicklung der Wertpapiergeschäfte wird ein Wertpapier-
abwicklungskonto eröffnet.
Sofern ein neues Abwicklungskonto für das MLP Online-Wert-
papierdepot eröffnet wurde, darf dieses nicht für Zwecke des 
allgemeinen Zahlungsverkehrs verwendet werden.

2. Konto-, Depotauszüge und Rechnungsabschlüsse
Das Abwicklungskonto wird in laufender Rechnung gemäß den 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen der MLP Finanzdienst
leistungen AG geführt (Kontokorrentkonto), sofern keine 
abweichende Regelung besteht. Die MLP Finanzdienst
leistungen AG erteilt mindestens zum Ende eines Kalender-
jahres einen Rechnungsabschluss zum Abwicklungskonto und 
einen Depotauszug. Konto-/Depotauszüge, Rechnungsab-
schlüsse und sonstige Mitteilungen werden nur dem ersten im 
Antrag genannten Konto-/Depotinhaber übermittelt. Der erste 
Konto-/Depotinhaber hat Vollmacht zur Prüfung und Geneh-
migung (auch durch Unterlassen rechtzeitiger Einwendungen) 
von Konto-/Depotauszügen, Rechnungsabschlüssen und 
sonstigen Mitteilungen für den zweiten Konto-/Depotinhaber.
Wurde mit der MLP Finanzdienstleistungen AG vereinbart, dass 
Kontoauszüge, Anlagen, Rechnungsabschlüsse und sonstige 
Kundenmitteilungen zum Abwicklungskonto elektronisch über 
den MLP Financepilot zur Verfügung gestellt werden, dann 
werden die entsprechenden Dokumente allen Konto-/Depot
inhabern, die über einen entsprechenden Online-Zugang ver-
fügen, bereitgestellt. In diesem Fall hat jeder Konto-/Depot
inhaber Vollmacht zur Prüfung und Genehmigung (auch durch 
Unterlassen rechtzeitiger Einwendungen) der oben genannten 
Dokumente für den jeweils anderen Konto-/Depotinhaber.

3. Bedingungen Gemeinschaftskonten/-depots 
(Oder-Konten)

3.1. Einzelverfügungsberechtigung
Jeder Konto-/Depotinhaber darf über die Konten/Depots ohne 
Mitwirkung der anderen Konto-/Depotinhaber verfügen und 
zu Lasten der Konten/Depots alle mit der Depotführung im Zu-
sammenhang stehenden Vereinbarungen treffen, sofern nicht 
nachstehend etwas anderes geregelt ist:
a)	 Erteilung und Widerruf von Vollmachten: Eine Konto-/De-

potvollmacht kann nur von allen Konto-/Depotinhabern ge-
meinschaftlich erteilt werden. Der Widerruf durch einen der 
Konto-/Depotinhaber führt zum Erlöschen der Vollmacht.

	 Über einen Widerruf ist die MLP Finanzdienstleistungen AG 
unverzüglich und aus Beweisgründen schriftlich zu infor-
mieren.

b)	 Auflösung der Konten/Depots: Eine Auflösung der Konten/
Depots kann nur durch alle Konto-/Depotinhaber gemein-
schaftlich erfolgen.

3.2. Gesamtschuldnerische Haftung
Für die Verbindlichkeiten aus den Gemeinschaftskonten/ 
-depots haften die Konto-/Depotinhaber als Gesamtschuldner,  
d. h., die MLP Finanzdienstleistungen AG kann von jedem 
einzelnen Konto-/Depotinhaber die Erfüllung sämtlicher 
Ansprüche fordern.

3.3. Widerruf der Einzelverfügungsberechtigung
Jeder Konto-/Depotinhaber kann die Einzelverfügungsbe-
rechtigung eines anderen Konto-/Depotinhabers jederzeit mit 
Wirkung für die Zukunft der MLP Finanzdienstleistungen AG 
gegenüber widerrufen. Über den Widerruf ist die MLP Finanz-
dienstleistungen AG unverzüglich und aus Beweisgründen 
möglichst schriftlich zu unterrichten. Sodann können alle 
Konto-/Depotinhaber nur noch gemeinsam über die Konten/
Depots verfügen.

3.4. Regelung für den Todesfall eines Kontoinhabers/Depot
inhabers
Nach dem Tod eines Konto-/Depotinhabers bleiben die Be-
fugnisse des/der anderen Konto-/Depotinhaber/s unverändert 
bestehen. Der/Die überlebende/n Konto-/Depotinhaber kann/
können ohne Mitwirkung der Erben die Konten/Depots auflö-
sen. Die Rechte des Verstorbenen werden durch dessen Erben 
gemeinschaftlich wahrgenommen. Das Recht zum Widerruf 
der Einzelverfügungsberechtigung steht jedoch jedem Erben 
auch allein zu. Widerruft ein Miterbe, bedarf jede Verfügung 
über die Konten/Depots seiner Mitwirkung. Widerrufen sämt-
liche Miterben die Einzelverfügungsberechtigung eines Kon-
to-/Depotinhabers, so können sämtliche Konto-/Depotinhaber 
nur noch gemeinschaftlich mit sämtlichen Miterben über die 
Konten/Depots verfügen.

4. Einlieferungen und Auslieferungen effektiver 
Stücke
Einlieferungen und Auslieferungen effektiver Stücke von 
Wertpapieren sind nicht möglich. 

5. Depotüberträge
Ein Übertrag von Wertpapieren wird unverzüglich nach Ein-
gang des Auftrages bei der MLP Finanzdienstleistungen AG 
ausgeführt. Verbleiben ausschließlich Bruchteilsrechte, werden 
diese veräußert und der Gegenwert auf das vom Kunden 
benannte Konto überwiesen.

Vertragsbedingungen
zum MLP Online-Wertpapierdepot
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6. Steuerlich veranlasste Buchungen

6.1. Steuereinbehalt
Soweit gesetzlich vorgesehen, nimmt die MLP Finanzdienst-
leistungen AG den Kapitalertragsteuerabzug für Rechnung des 
Kunden vor. Dabei behält die MLP Finanzdienstleistungen AG 
die auf den Ertrag entfallende Kapitalertragsteuer, den Solida-
ritätszuschlag und gegebenenfalls die Kirchensteuer ein und 
führt diese an das zuständige Finanzamt ab.

6.2. Steuererstattungen
Im Rahmen der Kapitalertragsteuer gegebenenfalls ausgelöste 
Steuererstattungen werden automatisch verbucht und ver
bleiben auf dem Abwicklungskonto.

6.3. Steuernachbelastungen
Zur Deckung von gegebenenfalls durch nachträgliche 
Änderungen der steuerlichen Bemessungsgrundlagen (z. B. 
unterjähriger Kundenauftrag zum Einbehalt und Abführung 
der Kirchensteuer) oder Stornierungen von fehlerhaften 
Buchungen an das Finanzamt abzuführenden Beträgen, ist die 
MLP Finanzdienstleistungen AG ermächtigt, diese Beträge zu 
Lasten des Abwicklungskontos einzuziehen.

7. Gebührenregelungen
Die zu entrichtenden Gebühren sind dem jeweils aktuellen 
Preis- und Leistungsverzeichnis der MLP Finanzdienst
leistungen AG zu entnehmen. Das Preis- und Leistungsver-
zeichnis kann in jeder MLP-Geschäftsstelle eingesehen oder 
über den/die MLP-Berater/in bzw. den MLP Kundenservice 
angefordert werden. Darüber hinaus kann es auch unter 
www.mlp.de eingesehen werden. Die MLP Finanzdienst
leistungen AG ist ermächtigt, die vertraglich vereinbarten 
Kosten und Gebühren zu Lasten des bei ihr zur Abwicklung 
geführten Kontos einzuziehen.
Änderungen der Gebühren werden dem Kunden spätestens 
zwei Monate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres Wirk-
samwerdens in Textform angeboten. Hat der Kunde mit der 
MLP Finanzdienstleistungen AG im Rahmen der Geschäftsbe-
ziehung einen elektronischen Kommunikationsweg vereinbart 
(z. B. den MLP Financepilot), können die Änderungen auch auf 
diesem Wege angeboten werden. Die Zustimmung des Kunden 
gilt als erteilt, wenn er seine Ablehnung nicht vor dem vor-
geschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderung 
angezeigt hat. Auf die Genehmigungswirkung wird ihn die 
MLP Finanzdienstleistungen AG in ihrem Angebot besonders 
hinweisen. Werden dem Kunden die Änderungen angeboten, 
kann er diesen von der Änderung betroffenen Vertrag vor 
dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der 
Änderungen auch fristlos und kostenfrei kündigen. Auf dieses 
Kündigungsrecht wird ihn die MLP Finanzdienstleistungen AG 
in ihrem Angebot besonders hinweisen. Kündigt der Kunde, so 
werden die geänderten Gebühren für die gekündigte Ge-
schäftsbeziehung nicht zugrunde gelegt.

8. Aufzeichnung von Telefongesprächen
Telefonate mit dem MLP Kundenservice werden entsprechend 
der Verpflichtungen nach dem Wertpapierhandelsgesetz auf-

gezeichnet. Aus technischen Gründen läuft die Aufzeichnung 
auch, wenn das Telefonat nicht in direktem Zusammenhang 
mit Wertpapiergeschäften steht. Die Kunden erklären sich mit 
dieser Aufzeichnung durch die MLP Finanzdienstleistungen AG 
einverstanden.

9. Kommunikation
Die Kommunikation mit der MLP Finanzdienstleistungen AG, 
einschließlich aller von ihr zu erhaltenden Dokumente und 
Informationen, erfolgt in deutscher Sprache über die MLP-
Geschäftsstellen oder per E-Mail, Telefax, Post, Telefon oder 
den MLP Financepilot.
Kundenaufträge zum Kauf/Verkauf von Wertpapieren oder 
Auftragsänderungen, die damit im Zusammenhang stehen (z. B. 
Limitänderung, Auftragsstreichung), werden nur über die dafür 
vorgesehene Online-Banking-Anwendung im MLP Finance-
pilot entgegengenommen. Ein sogenannter „Freier Auftrag“ 
zum Kauf/Verkauf von Wertpapieren oder zur Auftragsände-
rung über den MLP Financepilot ist nicht möglich. Der Kunde 
kann nur die im Preis- und Leistungsverzeichnis genannten 
Wertpapiergattungen (z. B. Aktien) über die MLP Finanzdienst-
leistungen AG durch Kommissionsgeschäfte erwerben. Im 
Übrigen kann der Kunde Wertpapiere aller Art veräußern.
Sonstige Kundenaufträge werden nur schriftlich in den  
MLP-Geschäftsstellen, per Telefax, per Post oder über den 
MLP Financepilot entgegengenommen, sofern die  
MLP Finanzdienstleistungen AG mit dem Kunden keine 
weiteren Kommunikationsmittel für die Entgegennahme von 
Aufträgen vereinbart hat.

10. Vereinbarungen mit Wertpapieremittenten und 
Investmentgesellschaften über Zuwendungen

10.1. Allgemeines
Die MLP Finanzdienstleistungen AG erhält, neben der 
Vergütung durch den Kunden, für ihre Tätigkeit von Wert-
papieremittenten, deren Wertpapiere über die MLP Finanz-
dienstleistungen AG vertrieben werden, Zuwendungen 
(Vertriebs- und Vertriebsfolgeprovisionen). 

10.2. Vertriebsprovisionen
Die MLP Finanzdienstleistungen AG erhält bei Investment-
fonds die Ausgabeaufschläge in voller Höhe als Vertriebs
provision, soweit sie beim Verkauf von Investmentfonds
anteilen erhoben werden. 
Daneben erhält die MLP Finanzdienstleistungen AG bei 
bestimmten Wertpapieren (insbesondere Zertifikaten) 
Vertriebsprovisionen, die von Wertpapieremittenten in Form 
von Platzierungsprovisionen oder entsprechenden Ab
schlägen auf den Emissionspreis geleistet werden.

10.3. Vertriebsfolgeprovisionen
Bei Investmentfonds werden Vertriebsfolgeprovisionen an 
die MLP Finanzdienstleistungen AG gezahlt. Die Vertriebs-
folgeprovisionen werden von den Investmentgesellschaften 
aus den jährlichen Verwaltungsgebühren der einzelnen 
Investmentfonds entnommen. Die Vertriebsfolgeprovi-
sion wird auf Grundlage des bei der MLP Finanzdienst-



3/3

Bedingungen MLP Online-Wertpapierdepot

Stand: 01.10.2010	 D 466310051_V 3.00 01102010

leistungen AG während eines Kalenderjahres gehaltenen 
Investmentfondsbestandes ermittelt. 
Daneben erhält die MLP Finanzdienstleistungen AG bei 
bestimmten Wertpapieren (insbesondere bestimmten 
Zertifikaten) Vertriebsfolgeprovisionen von Wertpapier
emittenten.

10.4. Höhe der Zuwendungen
Die genaue Höhe der Zuwendungen (sowohl Vertriebs- als 
auch Vertriebsfolgeprovisionen) hängt von verschiedenen 
Faktoren ab. Hierzu gehören die Art des Wertpapiers, der 
mit dem jeweiligen Wertpapieremittenten vereinbarte 
Vergütungssatz, teilweise die Haltedauer des jeweiligen 
Wertpapiers im Depot und teilweise das vertriebene 
Gesamtvolumen des Wertpapiers. 

10.5. Herausgabe nicht geschuldet
Der Kunde erklärt sich damit einverstanden, dass die 
MLP Finanzdienstleistungen AG diese Zuwendungen an-
nimmt und behält. Eine Herausgabe dieser Zuwendungen 
an den Kunden wird von der MLP Finanzdienstleistungen AG 
nicht geschuldet.

10.6. Umgang mit Interessenkonflikten
Die MLP Finanzdienstleistungen AG hat Grundsätze für 
den Umgang mit Interessenkonflikten aufgestellt, die der 
Erbringung der Leistungen für den Kunden zugrunde liegen. 
Weitere Einzelheiten können diesen Grundsätzen für den 
Umgang mit Interessenkonflikten entnommen werden. Auf 
Wunsch werden dem Kunden weitere Einzelheiten zu diesen 
Grundsätzen, insbesondere zu Zuwendungen, mitgeteilt.

11. Beendigung der Geschäftsverbindung
Die Geschäftsverbindung kann von beiden Seiten jederzeit 
schriftlich (einschließlich per Fax) gekündigt werden, für den 
Kunden ohne Einhaltung einer Frist, für die MLP Finanzdienst-
leistungen AG unter Einhaltung einer Frist von zwei Monaten.
Die zu diesem Zeitpunkt in dem Depot befindlichen Wert
papiere werden mit Beendigung des MLP Online-Wertpapier
depots nach Wahl des Kunden entweder, soweit möglich, 
veräußert oder auf ein von ihm benanntes Depot übertragen, 
wobei im Falle der Übertragung verbleibende Bruchteils-
rechte veräußert und der Erlös überwiesen wird. Im Falle der 
Veräußerung wird der Euro-Gegenwert, gegebenenfalls nach 
Abzug von Kosten und Gebühren, auf das Abwicklungskonto 
gebucht und anschließend unverzüglich auf das vom Kunden 
benannte Konto überwiesen. Im Zeitpunkt der Kündigung 
schwebende Geschäfte werden von der Kündigung nicht 
berührt; sie sind unverzüglich abzuwickeln.

12. Änderungen der Bedingungen
Änderungen dieser Bedingungen werden dem Kunden spä
testens zwei Monate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt 
ihres Wirksamwerdens in Textform angeboten. Hat der Kunde 
mit der MLP Finanzdienstleistungen AG im Rahmen der Ge-
schäftsbeziehung einen elektronischen Kommunikationsweg 
vereinbart (z. B. MLP Financepilot), können die Änderungen 
auch auf diesem Wege angeboten werden. Die Zustimmung 
des Kunden gilt als erteilt, wenn er seine Ablehnung nicht vor 
dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der 
Änderungen angezeigt hat. Auf diese Genehmigungswirkung 
wird ihn die MLP Finanzdienstleistungen AG in ihrem Angebot 
besonders hinweisen. Werden dem Kunden Änderungen dieser 
Bedingungen angeboten, kann er den Vertrag vor dem vorge-
schlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderungen 
auch fristlos und kostenfrei kündigen. Auf dieses Kündigungs-
recht wird ihn die MLP Finanzdienstleistungen AG in ihrem 
Angebot besonders hinweisen. 
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Grundregeln für die Beziehung  
zwischen Kunde und Bank

1.	 Geltungsbereich und Änderungen dieser Geschäfts- 
bedingungen und der Sonderbedingungen für  
einzelne Geschäftsbeziehungen
(1)	Geltungsbereich
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für die gesamte Ge-
schäftsverbindung zwischen dem Kunden und den inländischen 
Geschäftsstellen der Bank (im folgenden Bank genannt). Daneben 
gelten für einzelne Geschäftsbeziehungen (zum Beispiel für das 
Wertpapiergeschäft, den Zahlungsverkehr und für den Sparverkehr) 
Sonderbedingungen, die Abweichungen oder Ergänzungen zu diesen 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen enthalten; sie werden bei der 
Kontoeröffnung oder bei Erteilung eines Auftrages mit dem Kunden 
vereinbart. Unterhält der Kunde auch Geschäftsverbindungen zu aus-
ländischen Geschäftsstellen, sichert das Pfandrecht der Bank (Num-
mer 14 dieser Geschäftsbedingungen) auch die Ansprüche dieser 
ausländischen Geschäftsstellen.
(2)	Änderungen
Änderungen dieser Geschäftsbedingungen und der Sonderbedingun-
gen werden dem Kunden spätestens zwei Monate vor dem vorge-
schlagenen Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Textform angeboten. 
Hat der Kunde mit der Bank im Rahmen der Geschäftsbeziehung 
einen elektronischen Kommunikationsweg vereinbart (zum Beispiel 
das Online-Banking), können die Änderungen auch auf diesem Wege 
angeboten werden. Die Zustimmung des Kunden gilt als erteilt, wenn 
er seine Ablehnung nicht vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirk-
samwerdens der Änderungen angezeigt hat. Auf diese Genehmi-
gungswirkung wird ihn die Bank in ihrem Angebot besonders hinweisen.
Werden dem Kunden Änderungen von Bedingungen zu Zahlungsdien-
sten (zum Beispiel Überweisungsbedingungen) angeboten, kann er 
den von der Änderung betroffenen Zahlungsdiensterahmenvertrag vor 
dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderun-
gen auch fristlos und kostenfrei kündigen. Auf dieses Kündigungsrecht 
wird ihn die Bank in ihrem Angebot besonders hinweisen.

2.	 Bankgeheimnis und Bankauskunft
(1)	Bankgeheimnis
Die Bank ist zur Verschwiegenheit über alle kundenbezogenen Tat-
sachen und Wertungen verpflichtet, von denen sie Kenntnis erlangt 
(Bankgeheimnis). Informationen über den Kunden darf die Bank nur 
weitergeben, wenn gesetzliche Bestimmungen dies gebieten oder der 
Kunde eingewilligt hat oder die Bank zur Erteilung einer Bankauskunft 
befugt ist. 
(2)	Bankauskunft
Eine Bankauskunft enthält allgemein gehaltene Feststellungen und 
Bemerkungen über die wirtschaftlichen Verhältnisse des Kunden, sei-
ne Kreditwürdigkeit und Zahlungsfähigkeit; betragsmäßige Angaben 
über Kontostände, Sparguthaben, Depot- oder sonstige der Bank an-
vertraute Vermögenswerte sowie Angaben über die Höhe von Kredit-
inanspruchnahmen werden nicht gemacht.
(3)	Voraussetzungen für die Erteilung einer Bankauskunft
Die Bank ist befugt, über juristische Personen und im Handelsregi-
ster eingetragene Kaufleute Bankauskünfte zu erteilen, sofern sich 
die Anfrage auf ihre geschäftliche Tätigkeit bezieht. Die Bank erteilt 
jedoch keine Auskünfte, wenn ihr eine anders lautende Weisung des 
Kunden vorliegt. Bankauskünfte über andere Personen, insbesondere 
über Privatkunden und Vereinigungen, erteilt die Bank nur dann, wenn 
diese generell oder im Einzelfall ausdrücklich zugestimmt haben. Eine 
Bankauskunft wird nur erteilt, wenn der Anfragende ein berechtigtes 
Interesse an der gewünschten Auskunft glaubhaft dargelegt hat und 
kein Grund zu der Annahme besteht, dass schutzwürdige Belange des 
Kunden der Auskunftserteilung entgegenstehen.
(4)	Empfänger von Bankauskünften
Bankauskünfte erteilt die Bank nur eigenen Kunden sowie anderen 
Kreditinstituten für deren Zwecke oder die ihrer Kunden.

3.	 Haftung der Bank; Mitverschulden des Kunden
(1)	Haftungsgrundsätze
Die Bank haftet bei der Erfüllung ihrer Verpflichtungen für jedes Ver-
schulden ihrer Mitarbeiter und der Personen, die sie zur Erfüllung 
ihrer Verpflichtungen hinzuzieht. Soweit die Sonderbedingungen für 
einzelne Geschäftsbeziehungen oder sonstige Vereinbarungen etwas 
Abweichendes regeln, gehen diese Regelungen vor. Hat der Kunde 
durch ein schuldhaftes Verhalten (zum Beispiel durch Verletzung der 
in Nr.11 dieser Geschäftsbedingungen aufgeführten Mitwirkungspflich-
ten) zu der Entstehung eines Schadens beigetragen, bestimmt sich 
nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang 
Bank und Kunde den Schaden zu tragen haben.
(2)	Weitergeleitete Aufträge
Wenn ein Auftrag seinem Inhalt nach typischerweise in der Form aus-
geführt wird, dass die Bank einen Dritten mit der weiteren Erledigung 
betraut, erfüllt die Bank den Auftrag dadurch, dass sie ihn im eigenen 
Namen an den Dritten weiterleitet (weitergeleiteter Auftrag). Dies be-
trifft zum Beispiel die Einholung von Bankauskünften bei anderen Kre-
ditinstituten oder die Verwahrung und Verwaltung von Wertpapieren im 
Ausland. In diesen Fällen beschränkt sich die Haftung der Bank auf die 
sorgfältige Auswahl und Unterweisung des Dritten.
(3)	Störung des Betriebs
Die Bank haftet nicht für Schäden, die durch höhere Gewalt, Aufruhr, 
Kriegs- und Naturereignisse oder durch sonstige von ihr nicht zu ver-
tretende Vorkommnisse (zum Beispiel Streik, Aussperrung, Verkehrs-
störung, Verfügungen von hoher Hand im In- oder Ausland) eintreten.

4.	 Grenzen der Aufrechnungsbefugnis des Kunden 
Der Kunde kann gegen Forderungen der Bank nur aufrechnen, wenn 
seine Forderungen unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind.

5.	 Verfügungsberechtigung nach dem Tod des Kunden 
Nach dem Tod des Kunden kann die Bank zur Klärung der Verfügungs-
berechtigung die Vorlegung eines Erbscheins, eines Testaments-
vollstreckerzeugnisses oder weiterer hierfür notwendiger Unterlagen 
verlangen; fremdsprachige Urkunden sind auf Verlangen der Bank in 
deutscher Übersetzung vorzulegen. Die Bank kann auf die Vorlage 
eines Erbscheins oder eines Testamentsvollstreckerzeugnisses ver-
zichten, wenn ihr eine Ausfertigung oder eine beglaubigte Abschrift 
der letztwilligen Verfügung (Testament, Erbvertrag) nebst zugehöriger 
Eröffnungsniederschrift vorgelegt wird. Die Bank darf denjenigen, der 
darin als Erbe oder Testamentsvollstrecker bezeichnet ist, als Berech-
tigten ansehen, ihn verfügen lassen und insbesondere mit befreiender 
Wirkung an ihn leisten. Dies gilt nicht, wenn der Bank bekannt ist, dass 
der dort Genannte (zum Beispiel nach Anfechtung oder wegen Nich-
tigkeit des Testaments) nicht verfügungsberechtigt ist, oder wenn ihr 
dies infolge Fahrlässigkeit nicht bekannt geworden ist.

6.	 Maßgebliches Recht und Gerichtsstand bei  
kaufmännischen und öffentlich-rechtlichen Kunden
(1)	Geltung deutschen Rechts
Für die Geschäftsverbindung zwischen dem Kunden und der Bank gilt 
deutsches Recht.
(2)	Gerichtsstand für Inlandskunden
Ist der Kunde ein Kaufmann und ist die streitige Geschäftsbeziehung 
dem Betriebe seines Handelsgewerbes zuzurechnen, so kann die 
Bank diesen Kunden an dem für die kontoführende Stelle zuständi-
gen Gericht oder bei einem anderen zuständigen Gericht verklagen; 
dasselbe gilt für eine juristische Person des öffentlichen Rechts und 
für öffentlich-rechtliche Sondervermögen. Die Bank selbst kann von 
diesen Kunden nur an dem für die kontoführende Stelle zuständigen 
Gericht verklagt werden.
(3)	Gerichtsstand für Auslandskunden
Die Gerichtsstandsvereinbarung gilt auch für Kunden, die im Ausland 
eine vergleichbare gewerbliche Tätigkeit ausüben, sowie für auslän-
dische Institutionen, die mit inländischen juristischen Personen des 
öffentlichen Rechts oder mit einem inländischen öffentlich-rechtlichen 
Sondervermögen vergleichbar sind.

Allgemeine Geschäftsbedingungen



1Bankarbeitstage sind alle Werktage außer: Sonnabende, 24. und 31. Dezember.
2International Bank Account Number (Internationale Bankkontonummer) 
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Kontoführung
7.	 Rechnungsabschlüsse bei Kontokorrentkonten  

(Konten in laufender Rechnung) 
(1)	Erteilung der Rechnungsabschlüsse
Die Bank erteilt bei einem Kontokorrentkonto, sofern nicht etwas an-
deres vereinbart ist, jeweils zum Ende eines Kalenderquartals einen 
Rechnungsabschluss; dabei werden die in diesem Zeitraum entstan-
denen beiderseitigen Ansprüche (einschließlich der Zinsen und Ent
gelte der Bank) verrechnet. Die Bank kann auf den Saldo, der sich aus 
der Verrechnung ergibt, nach Nummer 12 dieser Geschäftsbedingun-
gen oder nach der mit dem Kunden anderweitig getroffenen Vereinba-
rung Zinsen berechnen.
(2)	Frist für Einwendungen; Genehmigung durch Schweigen
Einwendungen wegen Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit eines 
Rechnungsabschlusses hat der Kunde spätestens vor Ablauf von 
sechs Wochen nach dessen Zugang zu erheben; macht er seine Ein-
wendungen in Textform geltend, genügt die Absendung innerhalb der 
Sechs-Wochen-Frist. Das Unterlassen rechtzeitiger Einwendungen 
gilt als Genehmigung. Auf diese Folge wird die Bank bei Erteilung des 
Rechnungsabschlusses besonders hinweisen. Der Kunde kann auch 
nach Fristablauf eine Berichtigung des Rechnungsabschlusses ver-
langen, muss dann aber beweisen, dass zu Unrecht sein Konto bela-
stet oder eine ihm zustehende Gutschrift nicht erteilt wurde.

8.	 Storno- und Berichtigungsbuchungen der Bank 
(1)	Vor Rechnungsabschluss
Fehlerhafte Gutschriften auf Kontokorrentkonten (zum Beispiel we-
gen einer falschen Kontonummer) darf die Bank bis zum nächsten 
Rechnungsabschluss durch eine Belastungsbuchung rückgängig 
machen, soweit ihr ein Rückzahlungsanspruch gegen den Kunden 
zusteht (Stornobuchung); der Kunde kann in diesem Fall gegen die 
Belastungsbuchung nicht einwenden, dass er in Höhe der Gutschrift 
bereits verfügt hat.
(2)	Nach Rechnungsabschluss
Stellt die Bank eine fehlerhafte Gutschrift erst nach einem Rechnungs-
abschluss fest und steht ihr ein Rückzahlungsanspruch gegen den 
Kunden zu, so wird sie in Höhe ihres Anspruchs sein Konto belasten 
(Berichtigungsbuchung). Erhebt der Kunde gegen die Berichtigungs-
buchung Einwendungen, so wird die Bank den Betrag dem Konto wie-
der gutschreiben und ihren Rückzahlungsanspruch gesondert geltend 
machen.
(3)	Information des Kunden; Zinsberechnung
Über Storno- und Berichtigungsbuchungen wird die Bank den Kunden 
unverzüglich unterrichten. Die Buchungen nimmt die Bank hinsichtlich 
der Zinsberechnung rückwirkend zu dem Tag vor, an dem die fehler-
hafte Buchung durchgeführt wurde.

9.	 Einzugsaufträge
(1)	Erteilung von Vorbehaltsgutschriften bei der Einreichung
Schreibt die Bank den Gegenwert von Schecks und Lastschriften 
schon vor ihrer Einlösung gut, geschieht dies unter dem Vorbehalt ih-
rer Einlösung, und zwar auch dann, wenn diese bei der Bank selbst 
zahlbar sind. Reicht der Kunde andere Papiere mit dem Auftrag ein, 
von einem Zahlungspflichtigen einen Forderungsbetrag zu beschaf-
fen (zum Beispiel Zinsscheine), und erteilt die Bank über den Betrag 
eine Gutschrift, so steht diese unter dem Vorbehalt, dass die Bank 
den Betrag erhält. Der Vorbehalt gilt auch dann, wenn die Schecks, 
Lastschriften und anderen Papiere bei der Bank selbst zahlbar sind. 
Werden Schecks oder Lastschriften nicht eingelöst oder erhält die 
Bank den Betrag aus dem Einzugsauftrag nicht, macht die Bank die 
Vorbehaltsgutschrift rückgängig. Dies geschieht unabhängig davon, 
ob in der Zwischenzeit ein Rechnungsabschluss erteilt wurde.
(2)	Einlösung von Lastschriften und vom Kunden 

ausgestellter Schecks
Einzugsermächtigungs- und Abbuchungsauftragslastschriften sowie 
Schecks sind eingelöst, wenn die Belastungsbuchung nicht späte-
stens am zweiten Bankarbeitstag1 nach ihrer Vornahme rückgängig 
gemacht wird. Für Lastschriften aus anderen Verfahren gelten die Ein-
lösungsregeln in den hierfür vereinbarten Sonderbedingungen. Bar-
schecks sind bereits mit Zahlung an den Scheckvorleger eingelöst. 
Schecks sind auch schon dann eingelöst, wenn die Bank im Einzelfall 
eine Bezahltmeldung absendet. Schecks, die über die Abrechnungs-
stelle der Bundesbank vorgelegt werden, sind eingelöst, wenn sie 
nicht bis zu dem von der Bundesbank festgesetzten Zeitpunkt zurück-
gegeben werden.

10.	Fremdwährungsgeschäfte und Risiken bei Fremd-
währungskonten
(1)	Auftragsausführung bei Fremdwährungskonten
Fremdwährungskonten des Kunden dienen dazu, Zahlungen an den 
Kunden und Verfügungen des Kunden in fremder Währung bargeldlos 
abzuwickeln. Verfügungen über Guthaben auf Fremdwährungskonten 
(zum Beispiel durch Überweisungen zu Lasten des Fremdwährungs-
guthabens) werden unter Einschaltung von Banken im Heimatland der 
Währung abgewickelt, wenn sie die Bank nicht vollständig innerhalb 
des eigenen Hauses ausführt.

(2)	Gutschriften bei Fremdwährungsgeschäften mit dem 
Kunden

Schließt die Bank mit dem Kunden ein Geschäft (zum Beispiel 
ein Devisentermingeschäft) ab, aus dem sie die Verschaffung ei-
nes Betrages in fremder Währung schuldet, wird sie ihre Fremd
währungsverbindlichkeit durch Gutschrift auf dem Konto des Kunden 
in dieser Währung erfüllen, sofern nicht etwas anderes vereinbart ist.
(3)	Vorübergehende Beschränkung der Leistung durch die 

Bank
Die Verpflichtung der Bank zur Ausführung einer Verfügung zu La-
sten eines Fremdwährungsguthabens (Absatz 1) oder zur Erfüllung 
einer Fremdwährungsverbindlichkeit (Absatz 2) ist in dem Umfang 
und solange ausgesetzt, wie die Bank in der Währung, auf die das 
Fremdwährungsguthaben oder die Verbindlichkeit lautet, wegen po-
litisch bedingter Maßnahmen oder Ereignisse im Lande dieser Wäh-
rung nicht oder nur eingeschränkt verfügen kann. In dem Umfang und 
solange diese Maßnahmen oder Ereignisse andauern, ist die Bank 
auch nicht zu einer Erfüllung an einem anderen Ort außerhalb des 
Landes der Währung, in einer anderen Währung (auch nicht in 
Euro) oder durch Anschaffung von Bargeld verpflichtet. Die Ver-
pflichtung der Bank zur Ausführung einer Verfügung zu Lasten eines 
Fremdwährungsguthabens ist dagegen nicht ausgesetzt, wenn sie die 
Bank vollständig im eigenen Haus ausführen kann. Das Recht des 
Kunden und der Bank, fällige gegenseitige Forderungen in derselben 
Währung miteinander zu verrechnen, bleibt von den vorstehenden Re-
gelungen unberührt.
(4)	Wechselkurs 
Die Bestimmung des Wechselkurses bei Fremdwährungsgeschäften 
ergibt sich aus dem „Preis- und Leistungsverzeichnis“. Bei Zahlungs-
diensten gilt ergänzend der Zahlungsdiensterahmenvertrag.

Mitwirkungspflichten des Kunden
11.	Mitwirkungspflichten des Kunden

(1)	Mitteilung von Änderungen 
Zur ordnungsgemäßen Abwicklung des Geschäftsverkehrs ist es 
erforderlich, dass der Kunde der Bank Änderungen seines Namens 
und seiner Anschrift sowie das Erlöschen oder die Änderung einer 
gegenüber der Bank erteilten Vertretungsmacht (insbesondere einer 
Vollmacht) unverzüglich mitteilt. Diese Mitteilungspflicht besteht auch 
dann, wenn die Vertretungsmacht in ein öffentliches Register (zum 
Beispiel in das Handelsregister) eingetragen ist und ihr Erlöschen oder 
ihre Änderung in dieses Register eingetragen wird. Darüber hinaus 
können sich weitergehende gesetzliche Mitteilungspflichten, insbe-
sondere aus dem Geldwäschegesetz, ergeben.
(2)	Klarheit von Aufträgen
Aufträge müssen ihren Inhalt zweifelsfrei erkennen lassen. Nicht ein
deutig formulierte Aufträge können Rückfragen zur Folge haben, die 
zu Verzögerungen führen können. Vor allem hat der Kunde bei Aufträ-
gen auf die Richtigkeit und Vollständigkeit seiner Angaben, insbeson-
dere der Kontonummer und Bankleitzahl oder IBAN2 und BIC3 sowie 
der Währung zu achten. Änderungen, Bestätigungen oder Wiederho-
lungen von Aufträgen müssen als solche gekennzeichnet sein.
(3)	Besonderer Hinweis bei Eilbedürftigkeit der Ausführung 

eines Auftrags 
Hält der Kunde bei der Ausführung eines Auftrags besondere Eile für 
nötig, hat er dies der Bank gesondert mitzuteilen. Bei formularmäßig 
erteilten Aufträgen muss dies außerhalb des Formulars erfolgen.
(4)	Prüfung und Einwendungen bei Mitteilungen der Bank
Der Kunde hat Kontoauszüge, Wertpapierabrechnungen, Depot- und 
Erträgnisaufstellungen, sonstige Abrechnungen, Anzeigen über die 
Ausführung von Aufträgen sowie Informationen über erwartete Zah-
lungen und Sendungen (Avise) auf ihre Richtigkeit und Vollständigkeit 
unverzüglich zu überprüfen und etwaige Einwendungen unverzüglich 
zu erheben.
(5)	Benachrichtigung der Bank bei Ausbleiben von 

Mitteilungen
Falls Rechnungsabschlüsse und Depotaufstellungen dem Kunden 
nicht zugehen, muss er die Bank unverzüglich benachrichtigen. Die 
Benachrichtigungspflicht besteht auch beim Ausbleiben anderer Mittei-
lungen, deren Eingang der Kunde erwartet (Wertpapierabrechnungen, 
Kontoauszüge nach der Ausführung von Aufträgen des Kunden oder 
über Zahlungen, die der Kunde erwartet).

Kosten der Bankdienstleistungen
12.	Zinsen, Entgelte und Auslagen

(1)	Zinsen und Entgelte im Privatkundengeschäft
Die Höhe der Zinsen und Entgelte für die im Privatkundengeschäft 
üblichen Kredite und Leistungen ergibt sich aus dem „Preisaushang 
– Regelsätze im standardisierten Privatkundengeschäft“ und ergän-
zend aus dem „Preis- und Leistungsverzeichnis“. Wenn ein Kunde 
einen dort aufgeführten Kredit oder eine dort aufgeführte Leistung in 
Anspruch nimmt und dabei keine abweichende Vereinbarung getroffen 



4Zum Europäischen Wirtschaftsraum gehören derzeit: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Liechtenstein, 
Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Königreich 
von Großbritannien und Nordirland, Zypern.
5Zu den EWR-Währungen gehören derzeit: Euro, Britische Pfund Sterling, Bulgarische Lew, Dänische Krone, Isländische Krone, Lettische Lats, Litauische Litas, Norwegische Krone, Polnische 
Zloty, Rumänische Leu, Schwedische Krone, Schweizer Franken, Tschechische Krone, Ungarische Forint.
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wurde, gelten die zu diesem Zeitpunkt im Preisaushang oder Preis- 
und Leistungsverzeichnis angegebenen Zinsen und Entgelte. Für die 
Vergütung der darin nicht aufgeführten Leistungen, die im Auftrag des 
Kunden oder in dessen mutmaßlichem Interesse erbracht werden und 
die, nach den Umständen zu urteilen, nur gegen eine Vergütung zu 
erwarten sind, gelten, soweit keine andere Vereinbarung getroffen 
wurde, die gesetzlichen Vorschriften.
(2)	Zinsen und Entgelte außerhalb des 

Privatkundengeschäfts
Außerhalb des Privatkundengeschäfts bestimmt die Bank, sofern kei-
ne andere Vereinbarung getroffen wurde und gesetzliche Bestimmun-
gen dem nicht entgegen stehen, die Höhe von Zinsen und Entgelten 
nach billigem Ermessen (§ 315 des Bürgerlichen Gesetzbuches).
(3)	Nicht entgeltfähige Leistung
Für eine Leistung, zu deren Erbringung die Bank kraft Gesetzes oder 
aufgrund einer vertraglichen Nebenpflicht verpflichtet ist oder die sie 
im eigenen Interesse wahrnimmt, wird die Bank kein Entgelt berech-
nen, es sei denn, es ist gesetzlich zulässig und wird nach Maßgabe 
der gesetzlichen Regelung erhoben.
(4)	Änderung von Zinsen; Kündigungsrecht des Kunden  

bei Erhöhung
Die Änderung der Zinsen bei Krediten mit einem veränderlichen Zins-
satz erfolgt aufgrund der jeweiligen Kreditvereinbarungen mit dem 
Kunden. Die Bank wird dem Kunden Änderungen von Zinsen mitteilen. 
Bei einer Erhöhung kann der Kunde, sofern nichts anderes verein-
bart ist, die davon betroffene Kreditvereinbarung innerhalb von sechs  
Wochen nach der Bekanntgabe der Änderung mit sofortiger Wirkung 
kündigen. Kündigt der Kunde, so werden die erhöhten Zinsen für die 
gekündigte Kreditvereinbarung nicht zugrunde gelegt. Die Bank wird 
zur Abwicklung eine angemessene Frist einräumen.
(5)	Änderung von Entgelten bei typischerweise dauerhaft in 

Anspruch genommenen Leistungen
Änderungen von Entgelten für solche Leistungen, die vom Kunden 
im Rahmen der Geschäftsverbindung typischerweise dauerhaft in An-
spruch genommen werden (zum Beispiel Konto- und Depotführung), 
werden dem Kunden spätestens zwei Monate vor dem vorgeschlage-
nen Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Textform angeboten. Hat der 
Kunde mit der Bank im Rahmen der Geschäftsbeziehung einen elek-
tronischen Kommunikationsweg vereinbart (zum Beispiel das Online-
Banking), können die Änderungen auch auf diesem Wege angeboten 
werden. Die Zustimmung des Kunden gilt als erteilt, wenn er seine Ab-
lehnung nicht vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwer-
dens der Änderung angezeigt hat. Auf diese Genehmigungswirkung 
wird ihn die Bank in ihrem Angebot besonders hinweisen. Werden 
dem Kunden Änderungen angeboten, kann er den von der Änderung 
betroffenen Vertrag vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksam-
werdens der Änderungen auch fristlos und kostenfrei kündigen. Auf 
dieses Kündigungsrecht wird ihn die Bank in ihrem Angebot beson-
ders hinweisen. Kündigt der Kunde, wird das geänderte Entgelt für die 
gekündigte Geschäftsbeziehung nicht zugrunde gelegt. 
(6)	Auslagen
Die Bank ist berechtigt, dem Kunden Auslagen in Rechnung zu stellen, 
die anfallen, wenn die Bank in seinem Auftrag oder seinem mutmaßli-
chen Interesse tätig wird (insbesondere für Ferngespräche, Porti) oder 
wenn Sicherheiten bestellt, verwaltet, freigegeben oder verwertet wer-
den (insbesondere Notarkosten, Lagergelder, Kosten der Bewachung 
von Sicherungsgut).
(7)	Besonderheiten bei Verbraucherdarlehensverträgen 

und Zahlungsdiensteverträgen mit Verbrauchern 
für Zahlungen innerhalb des Europäischen 
Wirtschaftsraums (EWR) in einer EWR-Währung

Bei Verbraucherdarlehensverträgen und Zahlungsdiensteverträgen 
mit Verbrauchern für Zahlungen innerhalb des Europäischen Wirt-
schaftsraums4 (EWR) in einer EWR-Währung5 richten sich die Zinsen 
und die Kosten (Entgelte und Auslagen) nach den jeweiligen vertragli-
chen Vereinbarungen und Sonderbedingungen sowie ergänzend nach 
den gesetzlichen Vorschriften. 

Sicherheiten für die Ansprüche  
der Bank gegen den Kunden

13.	Bestellung oder Verstärkung von Sicherheiten
(1)	Anspruch der Bank auf Bestellung von Sicherheiten
Die Bank kann für alle Ansprüche aus der bankmäßigen Geschäfts-
verbindung die Bestellung bankmäßiger Sicherheiten verlangen, und 
zwar auch dann, wenn die Ansprüche bedingt sind (zum Beispiel Auf-
wendungsersatzanspruch wegen der Inanspruchnahme aus einer für 
den Kunden übernommenen Bürgschaft). Hat der Kunde gegenüber 
der Bank eine Haftung für Verbindlichkeiten eines anderen Kunden 
der Bank übernommen (zum Beispiel als Bürge), so besteht für die 
Bank ein Anspruch auf Bestellung oder Verstärkung von Sicherheiten 
im Hinblick auf die aus der Haftungsübernahme folgende Schuld je-
doch erst ab ihrer Fälligkeit.
(2)	Veränderung des Risikos
Hat die Bank bei der Entstehung von Ansprüchen gegen den Kun-
den zunächst ganz oder teilweise davon abgesehen, die Bestellung 
oder Verstärkung von Sicherheiten zu verlangen, kann sie auch später 

noch eine Besicherung fordern. Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass
Umstände eintreten oder bekannt werden, die eine erhöhte Risikobe-
wertung der Ansprüche gegen den Kunden rechtfertigen. Dies kann 
insbesondere der Fall sein, wenn
–	 sich die wirtschaftlichen Verhältnisse des Kunden nachteilig verän-

dert haben oder sich zu verändern drohen oder
–	 sich die vorhandenen Sicherheiten wertmäßig verschlechtert ha-

ben oder zu verschlechtern drohen.
Der Besicherungsanspruch der Bank besteht nicht, wenn ausdrücklich 
vereinbart ist, dass der Kunde keine oder ausschließlich im Einzelnen 
benannte Sicherheiten zu bestellen hat. Bei Verbraucherdarlehensver-
trägen besteht der Anspruch auf die Bestellung oder Verstärkung von 
Sicherheiten nur, soweit die Sicherheiten im Kreditvertrag angegeben 
sind; wenn der Nettokreditbetrag 75.000,– Euro übersteigt, besteht 
der Anspruch auf Bestellung oder Verstärkung auch dann, wenn der 
Kreditvertrag keine oder keine abschließenden Angaben über Sicher-
heiten enthält.
(3)	Fristsetzung für die Bestellung oder Verstärkung von 

Sicherheiten 
Für die Bestellung oder Verstärkung von Sicherheiten wird die Bank 
eine angemessene Frist einräumen. Beabsichtigt die Bank, von ih-
rem Recht zur fristlosen Kündigung nach Nr. 19 Absatz 3 dieser Ge-
schäftsbedingungen Gebrauch zu machen, falls der Kunde seiner 
Verpflichtung zur Bestellung oder Verstärkung von Sicherheiten nicht 
fristgerecht nachkommt, wird sie ihn zuvor hierauf hinweisen.

14.	Vereinbarung eines Pfandrechts zugunsten der Bank
(1)	Einigung über das Pfandrecht
Der Kunde und die Bank sind sich darüber einig, dass die Bank ein 
Pfandrecht an den Wertpapieren und Sachen erwirbt, an denen eine 
inländische Geschäftsstelle im bankmäßigen Geschäftsverkehr Besitz 
erlangt hat oder noch erlangen wird. Die Bank erwirbt ein Pfandrecht 
auch an den Ansprüchen, die dem Kunden gegen die Bank aus der 
bankmäßigen Geschäftsverbindung zustehen oder künftig zustehen 
werden (zum Beispiel Kontoguthaben).
(2)	Gesicherte Ansprüche
Das Pfandrecht dient der Sicherung aller bestehenden, künftigen 
und bedingten Ansprüche, die der Bank mit ihren sämtlichen in- und 
ausländischen Geschäftsstellen aus der bankmäßigen Geschäftsver-
bindung gegen den Kunden zustehen. Hat der Kunde gegenüber der 
Bank eine Haftung für Verbindlichkeiten eines anderen Kunden der 
Bank übernommen (zum Beispiel als Bürge), so sichert das Pfand-
recht die aus der Haftungsübernahme folgende Schuld jedoch erst ab 
ihrer Fälligkeit.
(3)	Ausnahmen vom Pfandrecht
Gelangen Gelder oder andere Werte mit der Maßgabe in die Ver-
fügungsgewalt der Bank, dass sie nur für einen bestimmten Zweck 
verwendet werden dürfen (zum Beispiel Bareinzahlung zur Einlösung 
eines Wechsels), erstreckt sich das Pfandrecht der Bank nicht auf die-
se Werte. Dasselbe gilt für die von der Bank selbst ausgegebenen Ak-
tien (eigene Aktien) und für die Wertpapiere, die die Bank im Ausland 
für den Kunden verwahrt. Außerdem erstreckt sich das Pfandrecht 
nicht auf die von der Bank selbst ausgegebenen eigenen Genussrech-
te/Genussscheine und nicht auf die verbrieften und nicht verbrieften 
nachrangigen Verbindlichkeiten der Bank.
(4)	Zins- und Gewinnanteilscheine
Unterliegen dem Pfandrecht der Bank Wertpapiere, ist der Kunde nicht 
berechtigt, die Herausgabe der zu diesen Papieren gehörenden Zins- 
und Gewinnanteilscheine zu verlangen.

15.	Sicherungsrechte bei Einzugspapieren und  
diskontierten Wechseln 
(1)	Sicherungsübereignung
Die Bank erwirbt an den ihr zum Einzug eingereichten Schecks und 
Wechseln im Zeitpunkt der Einreichung Sicherungseigentum. An dis-
kontierten Wechseln erwirbt die Bank im Zeitpunkt des Wechselan-
kaufs uneingeschränktes Eigentum; belastet sie diskontierte Wechsel 
dem Konto zurück, so verbleibt ihr das Sicherungseigentum an diesen 
Wechseln.
(2)	Sicherungsabtretung
Mit dem Erwerb des Eigentums an Schecks und Wechseln gehen 
auch die zugrunde liegenden Forderungen auf die Bank über; ein For-
derungsübergang findet ferner statt, wenn andere Papiere zum Ein-
zug eingereicht werden (zum Beispiel Lastschriften, kaufmännische 
Handelspapiere).
(3)	Zweckgebundene Einzugspapiere
Werden der Bank Einzugspapiere mit der Maßgabe eingereicht, dass 
ihr Gegenwert nur für einen bestimmten Zweck verwendet werden 
darf, erstrecken sich die Sicherungsübereignung und die Sicherungs-
abtretung nicht auf diese Papiere.
(4)	Gesicherte Ansprüche der Bank
Das Sicherungseigentum und die Sicherungsabtretung dienen der Si-
cherung aller Ansprüche, die der Bank gegen den Kunden bei Einrei-
chung von Einzugspapieren aus seinen Kontokorrentkonten zustehen 
oder die infolge der Rückbelastung nicht eingelöster Einzugspapiere 
oder diskontierter Wechsel entstehen. Auf Anforderung des Kunden 
nimmt die Bank eine Rückübertragung des Sicherungseigentums an 
den Papieren und der auf sie übergegangenen Forderungen an den 



4

 4
0.

00
0 

(0
1/

12
) 

Kunden vor, falls ihr im Zeitpunkt der Anforderung keine zu sichernden 
Ansprüche gegen den Kunden zustehen oder sie ihn über den Gegen-
wert der Papiere vor deren endgültiger Bezahlung nicht verfügen lässt.

16.	Begrenzung des Besicherungsanspruchs und  
Freigabeverpflichtung
(1)	Deckungsgrenze 
Die Bank kann ihren Anspruch auf Bestellung oder Verstärkung von 
Sicherheiten so lange geltend machen, bis der realisierbare Wert aller 
Sicherheiten dem Gesamtbetrag aller Ansprüche aus der bankmäßi-
gen Geschäftsverbindung (Deckungsgrenze) entspricht.
(2)	Freigabe
Falls der realisierbare Wert aller Sicherheiten die Deckungsgrenze 
nicht nur vorübergehend übersteigt, hat die Bank auf Verlangen des 
Kunden Sicherheiten nach ihrer Wahl freizugeben, und zwar in Höhe 
des die Deckungsgrenze übersteigenden Betrages; sie wird bei der 
Auswahl der freizugebenden Sicherheiten auf die berechtigten Be-
lange des Kunden und eines dritten Sicherungsgebers, der für die 
Verbindlichkeiten des Kunden Sicherheiten bestellt hat, Rücksicht 
nehmen. In diesem Rahmen ist die Bank auch verpflichtet, Aufträge 
des Kunden über die dem Pfandrecht unterliegenden Werte auszufüh-
ren (zum Beispiel Verkauf von Wertpapieren, Auszahlung von Spar-
guthaben).
(3)	Sondervereinbarungen
Ist für eine bestimmte Sicherheit ein anderer Bewertungsmaßstab als 
der realisierbare Wert oder ist eine andere Deckungsgrenze oder ist 
eine andere Grenze für die Freigabe von Sicherheiten vereinbart, so 
sind diese maßgeblich.

17.	Verwertung von Sicherheiten
(1)	Wahlrecht der Bank
Wenn die Bank verwertet, hat die Bank unter mehreren Sicherheiten 
die Wahl. Sie wird bei der Verwertung und bei der Auswahl der zu 
verwertenden Sicherheiten auf die berechtigten Belange des Kunden 
und eines dritten Sicherungsgebers, der für die Verbindlichkeiten des 
Kunden Sicherheiten bestellt hat, Rücksicht nehmen.
(2)	Erlösgutschrift nach dem Umsatzsteuerrecht
Wenn der Verwertungsvorgang der Umsatzsteuer unterliegt, wird die 
Bank dem Kunden über den Erlös eine Gutschrift erteilen, die als 
Rechnung für die Lieferung der als Sicherheit dienenden Sache gilt 
und den Voraussetzungen des Umsatzsteuerrechts entspricht.

Kündigung
18.	Kündigungsrechte des Kunden

(1)	Jederzeitiges Kündigungsrecht
Der Kunde kann die gesamte Geschäftsverbindung oder einzelne Ge-
schäftsbeziehungen (zum Beispiel den Scheckvertrag), für die weder 
eine Laufzeit noch eine abweichende Kündigungsregelung vereinbart 
ist, jederzeit ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen.
(2)	Kündigung aus wichtigem Grund
Ist für eine Geschäftsbeziehung eine Laufzeit oder eine abweichen-
de Kündigungsregelung vereinbart, kann eine fristlose Kündigung 
nur dann ausgesprochen werden, wenn hierfür ein wichtiger Grund 
vorliegt, der es dem Kunden, auch unter Berücksichtigung der be-
rechtigten Belange der Bank, unzumutbar werden lässt, die Ge-
schäftsbeziehung fortzusetzen.
(3)	Gesetzliche Kündigungsrechte 
Gesetzliche Kündigungsrechte bleiben unberührt.

19.	Kündigungsrechte der Bank
(1)	Kündigung unter Einhaltung einer Kündigungsfrist
Die Bank kann die gesamte Geschäftsverbindung oder einzelne Ge-
schäftsbeziehungen, für die weder eine Laufzeit noch eine abweichen-
de Kündigungsregelung vereinbart ist, jederzeit unter Einhaltung einer 
angemessenen Kündigungsfrist kündigen (zum Beispiel den Scheck
vertrag, der zur Nutzung von Scheckvordrucken berechtigt). Bei der 
Bemessung der Kündigungsfrist wird die Bank auf die berechtigten 
Belange des Kunden Rücksicht nehmen. Für die Kündigung eines 
Zahlungsdiensterahmenvertrages (zum Beispiel laufendes Konto oder 
Kartenvertrag) und eines Depots beträgt die Kündigungsfrist mindes
tens zwei Monate.
(2)	Kündigung unbefristeter Kredite
Kredite und Kreditzusagen, für die weder eine Laufzeit noch eine ab-
weichende Kündigungsregelung vereinbart ist, kann die Bank jederzeit 
ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen. Die Bank wird bei der 
Ausübung dieses Kündigungsrechts auf die berechtigten Belange des 
Kunden Rücksicht nehmen.
Soweit das Bürgerliche Gesetzbuch Sonderregelungen für die Kündi-
gung eines Verbraucherdarlehensvertrages vorsieht, kann die Bank 
nur nach Maßgabe dieser Regelungen kündigen. 
(3)	Kündigung aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer 

Kündigungsfrist
Eine fristlose Kündigung der gesamten Geschäftsverbindung oder ein-
zelner Geschäftsbeziehungen ist zulässig, wenn ein wichtiger Grund 
vorliegt, der der Bank deren Fortsetzung auch unter Berücksichtigung 
der berechtigten Belange des Kunden unzumutbar werden lässt. Ein 
wichtiger Grund liegt insbesondere vor, 
–	 wenn der Kunde unrichtige Angaben über seine Vermögensver-

hältnisse gemacht hat, die für die Entscheidung der Bank über 
eine Kreditgewährung oder über andere mit Risiken für die Bank 
verbundene Geschäfte (zum Beispiel Aushändigung einer Zah-
lungskarte) von erheblicher Bedeutung waren, oder

–	 wenn eine wesentliche Verschlechterung der Vermögensverhält-
nisse des Kunden oder der Werthaltigkeit einer Sicherheit eintritt 
oder einzutreten droht und dadurch die Rückzahlung des Darle-
hens oder die Erfüllung einer sonstigen Verbindlichkeit gegenüber 
der Bank – auch unter Verwertung einer hierfür bestehenden Si-
cherheit – gefährdet ist oder

–	 wenn der Kunde seiner Verpflichtung zur Bestellung oder Ver-
stärkung von Sicherheiten nach Nummer 13 Absatz 2 dieser Ge-
schäftsbedingungen oder aufgrund einer sonstigen Vereinbarung 
nicht innerhalb der von der Bank gesetzten angemessenen Frist 
nachkommt.

Besteht der wichtige Grund in der Verletzung einer vertraglichen 
Pflicht, ist die Kündigung erst nach erfolglosem Ablauf einer zur Ab-
hilfe bestimmten angemessenen Frist oder nach erfolgloser Abmah-
nung zulässig, es sei denn, dies ist wegen der Besonderheiten des 
Einzelfalles (§ 323 Absätze 2 und 3 des Bürgerlichen Gesetzbuches) 
entbehrlich.
(4)	Kündigung von Verbraucherdarlehensverträgen bei 

Verzug
Soweit das Bürgerliche Gesetzbuch Sonderregelungen für die Kün-
digung wegen Verzuges mit der Rückzahlung eines Verbraucherdar-
lehensvertrages vorsieht, kann die Bank nur nach Maßgabe dieser 
Regelungen kündigen.
(5)	Abwicklung nach einer Kündigung
Im Falle einer Kündigung ohne Kündigungsfrist wird die Bank dem 
Kunden für die Abwicklung (insbesondere für die Rückzahlung eines 
Kredits) eine angemessene Frist einräumen, soweit nicht eine sofor-
tige Erledigung erforderlich ist (zum Beispiel bei der Kündigung des 
Scheckvertrages die Rückgabe der Scheckvordrucke).

Schutz der Einlagen
20.	Einlagensicherungsfonds 

(1)	Schutzumfang 
Die Bank ist dem Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes 
deutscher Banken e.V. angeschlossen. Der Einlagensicherungsfonds 
sichert alle Verbindlichkeiten, die in der Bilanzposition „Verbindlich-
keiten gegenüber Kunden“ auszuweisen sind. Hierzu zählen Sicht-, 
Termin- und Spareinlagen einschließlich der auf den Namen lauten-
den Sparbriefe. Die Sicherungsgrenze je Gläubiger beträgt bis zum  
31. Dezember 2014 30 %, bis zum 31. Dezember 2019 20 %, bis zum 
31. Dezember 2024 15 % und ab dem 1. Januar 2025 8,75 % des 
für die Einlagensicherung maßgeblichen haftenden Eigenkapitals der 
Bank. Für Einlagen, die nach dem 31. Dezember 2011 begründet oder 
prolongiert werden, gelten, unabhängig vom Zeitpunkt der Begrün-
dung der Einlage, die jeweils neuen Sicherungsgrenzen ab den vor-
genannten Stichtagen. Für Einlagen, die vor dem 31. Dezember 2011 
begründet wurden, gelten die alten Sicherungsgrenzen bis zur Fäl-
ligkeit der Einlage oder bis zum nächstmöglichen Kündigungstermin.
Diese Sicherungsgrenze wird dem Kunden von der Bank auf Verlangen 
bekannt gegeben. Sie kann auch im Internet unter www.bankenverband.de 
abgefragt werden. Sofern es sich bei der Bank um eine Zweignieder-
lassung eines Instituts aus einem anderen Staat des Europäischen 
Wirtschaftsraumes handelt, erbringt der Einlagensicherungsfonds 
Entschädigungsleistungen nur, wenn und soweit die Guthaben die 
Sicherungsgrenze der Heimatlandeinlagensicherung übersteigen. Der 
Umfang der Heimatlandeinlagensicherung kann im Internet auf der 
Webseite der jeweils zuständigen Sicherungseinrichtung abgefragt 
werden, deren Adresse dem Kunden auf Verlangen von der Bank mit-
geteilt wird.
(2)	Ausnahmen vom Einlegerschutz 
Nicht geschützt sind Forderungen, über die die Bank Inhaberpapiere 
ausgestellt hat, wie z.B. Inhaberschuldverschreibungen und Inhaber-
einlagenzertifikate, sowie Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten. 
(3)	Ergänzende Geltung des Statuts des 

Einlagensicherungsfonds
Wegen weiterer Einzelheiten des Sicherungsumfanges wird auf § 6 
des Statuts des Einlagensicherungsfonds verwiesen, das auf Verlan-
gen zur Verfügung gestellt wird.
(4)	Forderungsübergang 
Soweit der Einlagensicherungsfonds oder ein von ihm Beauftragter 
Zahlungen an einen Kunden leistet, gehen dessen Forderungen ge-
gen die Bank in entsprechender Höhe mit allen Nebenrechten Zug um 
Zug auf den Einlagensicherungsfonds über. 
(5)	Auskunftserteilung
Die Bank ist befugt, dem Einlagensicherungsfonds oder einem von 
ihm Beauftragten alle in diesem Zusammenhang erforderlichen Aus-
künfte zu erteilen und Unterlagen zur Verfügung zu stellen. 

Ombudsmannverfahren 
21.	Außergerichtliche Streitschlichtung

Für die Beilegung von Streitigkeiten mit der Bank besteht für Verbrau-
cher die Möglichkeit, den Ombudsmann der privaten Banken anzu-
rufen. Betrifft der Beschwerdegegenstand eine Streitigkeit aus dem 
Anwendungsbereich des Zahlungsdiensterechts (§§ 675c bis 676c 
des Bürgerlichen Gesetzbuches), können auch Kunden, die keine 
Verbraucher sind, den Ombudsmann der privaten Banken anrufen. 
Näheres regelt die „Verfahrensordnung für die Schlichtung von Kun-
denbeschwerden im deutschen Bankgewerbe“, die auf Wunsch zur 
Verfügung gestellt wird oder im Internet unter www.bankenverband.de 
abrufbar ist.                                                                                        
Die Beschwerde ist schriftlich an die Kundenbeschwerdestelle beim 
Bundesverband deutscher Banken e. V., Postfach 04 03 07, 10062 
Berlin, zu richten.



Berücksichtigung im Rahmen des ordnungsgemäßen Arbeitsablaufs
möglich ist, so wird er für den nächsten Handelstag vorgemerkt. Wird der
Auftrag nicht ausgeführt, so wird die Bank den Kunden hiervon unver-
züglich benachrichtigen.

(2) Preislich limitierte Aufträge
Ein preislich limitierter Auftrag ist bis zum letzten Handelstag des laufen-
den Monats gültig (Monats-Ultimo). Ein am letzten Handelstag eines Mo-
nats eingehender Auftrag wird, sofern er nicht am selben Tag ausgeführt
wird, entsprechend den Ausführungsgrundsätzen (Nr. 2) für den näch-
sten Monat vorgemerkt. Die Bank wird den Kunden über die Gültigkeits-
dauer seines Auftrags unverzüglich unterrichten.

7. Gültigkeitsdauer von Aufträgen zum Kauf oder Verkauf von
Bezugsrechten

Preislich unlimitierte Aufträge zum Kauf oder Verkauf von Bezugsrechten
sind für die Dauer des Bezugsrechtshandels gültig. Preislich limitierte
Aufträge zum Kauf oder Verkauf von Bezugsrechten erlöschen mit Ablauf
des vorletzten Tages des Bezugsrechtshandels. Die Gültigkeitsdauer
von Aufträgen zum Kauf oder Verkauf ausländischer Bezugsrechte be-
stimmt sich nach den maßgeblichen ausländischen Usancen. Für die
Behandlung von Bezugsrechten, die am letzten Tag des Bezugsrechts-
handels zum Depotbestand des Kunden gehören, gilt Nr. 15 Abs. 1.

8. Erlöschen laufender Aufträge

(1) Dividendenzahlungen, sonstige Ausschüttungen, Einräumung
von Bezugsrechten, Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln
Preislich limitierte Aufträge zum Kauf oder Verkauf von Aktien an inlän-
dischen Ausführungsplätzen erlöschen bei Dividendenzahlung, sonsti-
gen Ausschüttungen, der Einräumung von Bezugsrechten oder einer
Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln mit Ablauf des Handelstages,
an dem die Aktien letztmalig einschließlich der vorgenannten Rechte ge-
handelt werden, sofern die jeweiligen Regelungen des Ausführungsplat-
zes ein Erlöschen vorsehen. Bei Veränderung der Einzahlungsquote
teileingezahlter Aktien oder des Nennwertes von Aktien und im Falle des
Aktiensplittings erlöschen preislich limitierte Aufträge mit Ablauf des Han-
delstages vor dem Tag, an dem die Aktien mit erhöhter Einzahlungsquote
bzw. mit dem veränderten Nennwert bzw. gesplittet notiert werden.

(2) Kursaussetzung
Wenn an einem inländischen Ausführungsplatz die Preisfeststellung
wegen besonderer Umstände im Bereich des Emittenten unterbleibt
(Kursaussetzung), erlöschen sämtliche an diesem Ausführungsplatz aus-
zuführenden Kundenaufträge für die betreffenden Wertpapiere, sofern
die Bedingungen des Ausführungsplatzes dies vorsehen. 

(3) Ausführung von Kundenaufträgen an ausländischen Ausfüh-
rungsplätzen 
Bei der Ausführung von Kundenaufträgen an ausländischen Ausfüh-
rungsplätzen gelten insoweit die Usancen der ausländischen Ausfüh-
rungsplätze.

(4) Benachrichtigung
Von dem Erlöschen eines Kundenauftrags wird die Bank den Kunden un-
verzüglich benachrichtigen.

9. Haftung der Bank bei Kommissionsgeschäften

Die Bank haftet für die ordnungsgemäße Erfüllung des Ausführungs-
geschäfts durch ihren Vertragspartner oder den Vertragspartner des
Zwischenkommissionärs. Bis zum Abschluss eines Ausführungsge-
schäfts haftet die Bank bei der Beauftragung eines Zwischenkommis-
sionärs nur für dessen sorgfältige Auswahl und Unterweisung.

Erfüllung der Wertpapiergeschäfte 

10. Erfüllung im Inland als Regelfall

Die Bank erfüllt Wertpapiergeschäfte im Inland, soweit nicht die nachfol-
genden Bedingungen oder eine anderweitige Vereinbarung die Anschaf-
fung im Ausland vorsehen.

11. Anschaffung im Inland

Bei der Erfüllung im Inland verschafft die Bank dem Kunden, sofern die
Wertpapiere zur Girosammelverwahrung bei der deutschen Wertpapier-
sammelbank (Clearstream Banking AG) zugelassen sind, Miteigentum
an diesem Sammelbestand – Girosammel-Depotgutschrift – (GS-Gut-
schrift). Soweit Wertpapiere nicht zur Girosammelverwahrung zugelas-
sen sind, wird dem Kunden Alleineigentum an Wertpapieren verschafft.
Diese Wertpapiere verwahrt die Bank für den Kunden gesondert von
ihren eigenen Beständen und von denen Dritter (Streifbandverwahrung). 1B
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Diese Sonderbedingungen gelten für den Kauf oder Verkauf sowie für die
Verwahrung von Wertpapieren, und zwar auch dann, wenn die Rechte nicht in
Urkunden verbrieft sind (nachstehend: „Wertpapiere“).

Geschäfte in Wertpapieren

1. Formen des Wertpapiergeschäfts

(1) Kommissions-/Festpreisgeschäfte
Bank und Kunde schließen Wertpapiergeschäfte in Form von Kommissi-
onsgeschäften (2) oder Festpreisgeschäften (3) ab.

(2) Kommissionsgeschäfte
Führt die Bank Aufträge ihres Kunden zum Kauf oder Verkauf von Wert-
papieren als Kommissionärin aus, schließt sie für Rechnung des Kunden
mit einem anderen Marktteilnehmer oder einer Zentralen Gegenpartei ein
Kauf- oder Verkaufsgeschäft (Ausführungsgeschäft) ab, oder sie beauf-
tragt einen anderen Kommissionär (Zwischenkommissionär), ein Aus-
führungsgeschäft abzuschließen. Im Rahmen des elektronischen Han-
dels an einer Börse kann der Auftrag des Kunden auch gegen die Bank
oder den Zwischenkommissionär unmittelbar ausgeführt werden, wenn
die Bedingungen des Börsenhandels dies zulassen. 

(3) Festpreisgeschäfte
Vereinbaren Bank und Kunde miteinander für das einzelne Geschäft
einen festen oder bestimmbaren Preis (Festpreisgeschäft), so kommt ein
Kaufvertrag zustande; dementsprechend übernimmt die Bank vom Kun-
den die Wertpapiere als Käuferin, oder sie liefert die Wertpapiere an ihn
als Verkäuferin. Die Bank berechnet dem Kunden den vereinbarten
Preis, bei verzinslichen Schuldverschreibungen zuzüglich aufgelaufener
Zinsen (Stückzinsen).

2. Ausführungsgrundsätze für Wertpapiergeschäfte

Die Bank führt Wertpapiergeschäfte nach ihren jeweils geltenden Aus-
führungsgrundsätzen aus. Die Ausführungsgrundsätze sind Bestandteil
der Sonderbedingungen. Die Bank ist berechtigt, die Ausführungsgrund-
sätze entsprechend den aufsichtsrechtlichen Vorgaben zu ändern. Über
die Änderungen der Ausführungsgrundsätze wird die Bank den Kunden
jeweils informieren. 

Besondere Regelungen für das
Kommissionsgeschäft

3. Usancen/Unterrichtung/Preis

(1) Geltung von Rechtsvorschriften/Usancen/Geschäftsbedingungen
Die Ausführungsgeschäfte unterliegen den für den Wertpapierhandel 
am Ausführungsplatz geltenden Rechtsvorschriften und Geschäftsbe-
dingungen (Usancen); daneben gelten die Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen des Vertragspartners der Bank.

(2) Unterrichtung
Über die Ausführung des Auftrags wird die Bank den Kunden unverzüg-
lich unterrichten. Wurde der Auftrag des Kunden im elektronischen Han-
del an einer Börse gegen die Bank oder den Zwischenkommissionär
unmittelbar ausgeführt, bedarf es keiner gesonderten Benachrichtigung. 

(3) Preis des Ausführungsgeschäfts/Entgelt/Auslagen
Die Bank rechnet gegenüber dem Kunden den Preis des Ausführungs-
geschäfts ab; sie ist berechtigt, ihr Entgelt und ihre Auslagen einschließ-
lich fremder Kosten in Rechnung zu stellen.

4. Erfordernis eines ausreichenden Kontoguthabens/Depotbestandes

Die Bank ist zur Ausführung von Aufträgen oder zur Ausübung von Be-
zugsrechten nur insoweit verpflichtet, als das Guthaben des Kunden, ein
für Wertpapiergeschäfte nutzbarer Kredit oder der Depotbestand des
Kunden zur Ausführung ausreichen. Führt die Bank den Auftrag ganz
oder teilweise nicht aus, so wird sie den Kunden unverzüglich unterrich-
ten.

5. Festsetzung von Preisgrenzen

Der Kunde kann der Bank bei der Erteilung von Aufträgen Preisgrenzen
für das Ausführungsgeschäft vorgeben (preislich limitierte Aufträge).

6. Gültigkeitsdauer von unbefristeten Kundenaufträgen

(1) Preislich unlimitierte Aufträge
Ein preislich unlimitierter Auftrag gilt entsprechend den Ausführungs-
grundsätzen (Nr. 2) nur für einen Handelstag; ist der Auftrag für eine
gleichtägige Ausführung nicht so rechtzeitig eingegangen, dass seine

Sonderbedingungen für
Wertpapiergeschäfte



vorletzten Tages des Bezugsrechtshandels keine andere Weisung des
Kunden erhalten hat, wird sie sämtliche zum Depotbestand des Kunden
gehörenden inländischen Bezugsrechte bestens verkaufen; auslän-
dische Bezugsrechte darf die Bank gemäß den im Ausland geltenden
Usancen bestens verwerten lassen.

(2) Options- und Wandlungsrechte
Über den Verfall von Rechten aus Optionsscheinen oder Wandlungs-
rechten aus Wandelschuldverschreibungen wird die Bank den Kunden
mit der Bitte um Weisung benachrichtigen, wenn auf den Verfalltag in den
„Wertpapier-Mitteilungen“ hingewiesen worden ist.

16. Weitergabe von Nachrichten

Werden in den „Wertpapier-Mitteilungen“ Informationen veröffentlicht, die
die Wertpapiere des Kunden betreffen, oder werden der Bank solche In-
formationen vom Emittenten oder von ihrem ausländischen Verwah-
rer/Zwischenverwahrer übermittelt, so wird die Bank dem Kunden diese
Informationen zur Kenntnis geben, soweit sich diese auf die Rechtsposi-
tion des Kunden erheblich auswirken können und die Benachrichtigung
des Kunden zur Wahrung seiner Interessen erforderlich ist. So wird sie
insbesondere Informationen über

– gesetzliche Abfindungs- und Umtauschangebote,

– freiwillige Kauf- und Umtauschangebote,

– Sanierungsverfahren

zur Kenntnis geben. Eine Benachrichtigung kann unterbleiben, wenn die
Information bei der Bank nicht rechtzeitig eingegangen ist oder die vom
Kunden zu ergreifenden Maßnahmen wirtschaftlich nicht zu vertreten
sind, weil die anfallenden Kosten in einem Missverhältnis zu den mög-
lichen Ansprüchen des Kunden stehen.

17. Prüfungspflicht der Bank

Die Bank prüft anhand der Bekanntmachungen in den „Wertpapier-
Mitteilungen“ einmalig bei der Einlieferung von Wertpapierurkunden, ob
diese von Verlustmeldungen (Opposition), Zahlungssperren und der-
gleichen betroffen sind. Die Überprüfung auf Aufgebotsverfahren zur
Kraftloserklärung von Wertpapierurkunden erfolgt auch nach Einliefe-
rung.

18. Umtausch sowie Ausbuchung und Vernichtung von Urkunden

(1) Urkundenumtausch
Die Bank darf ohne vorherige Benachrichtigung des Kunden einer in den
„Wertpapier-Mitteilungen“ bekannt gemachten Aufforderung zur Einrei-
chung von Wertpapierurkunden Folge leisten, wenn diese Einreichung
offensichtlich im Kundeninteresse liegt und damit auch keine Anlageent-
scheidung verbunden ist (wie z.B. nach der Fusion der Emittentin mit
einer anderen Gesellschaft oder bei inhaltlicher Unrichtigkeit der Wert-
papierurkunden). Der Kunde wird hierüber unterrichtet.

(2) Ausbuchung und Vernichtung nach Verlust der Wertpapier-
eigenschaft
Verlieren die für den Kunden verwahrten Wertpapierurkunden ihre Wert-
papiereigenschaft durch Erlöschen der darin verbrieften Rechte, so kön-
nen sie zum Zwecke der Vernichtung aus dem Depot des Kunden
ausgebucht werden. Im Inland verwahrte Urkunden werden soweit mög-
lich dem Kunden auf Verlangen zur Verfügung gestellt. Der Kunde wird
über die Ausbuchung, die Möglichkeit der Auslieferung und die mögliche
Vernichtung unterrichtet. Erteilt er keine Weisung, so kann die Bank die
Urkunden nach Ablauf einer Frist von zwei Monaten nach Absendung der
Mitteilung an den Kunden vernichten.

19. Haftung

(1) Inlandsverwahrung
Bei der Verwahrung von Wertpapieren im Inland haftet die Bank für je-
des Verschulden ihrer Mitarbeiter und der Personen, die sie zur Erfüllung
ihrer Verpflichtungen hinzuzieht. Soweit dem Kunden eine GS-Gutschrift
erteilt wird, haftet die Bank auch für die Erfüllung der Pflichten der Clear-
stream Banking AG.

(2) Auslandsverwahrung
Bei der Verwahrung von Wertpapieren im Ausland beschränkt sich die
Haftung der Bank auf die sorgfältige Auswahl und Unterweisung des von
ihr beauftragten ausländischen Verwahrers oder Zwischenverwahrers.
Bei einer Zwischenverwahrung durch die Clearstream Banking AG oder
einen anderen inländischen Zwischenverwahrer sowie einer Verwahrung
durch eine eigene ausländische Geschäftsstelle haftet die Bank für deren
Verschulden.

20. Sonstiges

(1) Auskunftsersuchen 
Ausländische Wertpapiere, die im Ausland angeschafft oder veräußert
werden oder die ein Kunde von der Bank im Inland oder im Ausland ver-
wahren lässt, unterliegen regelmäßig einer ausländischen Rechtsord-
nung. Rechte und Pflichten der Bank oder des Kunden bestimmen sich
daher auch nach dieser Rechtsordnung, die auch die Offenlegung des
Namens des Kunden vorsehen kann. Die Bank wird entsprechende Aus-
künfte an ausländische Stellen erteilen, soweit sie hierzu verpflichtet ist;
sie wird den Kunden hierüber benachrichtigen. 

(2) Einlieferung/Überträge
Diese Sonderbedingungen gelten auch, wenn der Kunde der Bank in-
oder ausländische Wertpapiere zur Verwahrung effektiv einliefert oder
Depotguthaben von einem anderen Verwahrer übertragen lässt. Verlangt
der Kunde die Verwahrung im Ausland, wird ihm eine WR-Gutschrift nach
Maßgabe dieser Sonderbedingungen erteilt.

12. Anschaffung im Ausland

(1) Anschaffungsvereinbarung
Die Bank schafft Wertpapiere im Ausland an, wenn

– sie als Kommissionärin Kaufaufträge in in- oder ausländischen Wert-
papieren im Ausland ausführt, oder

– sie dem Kunden im Wege eines Festpreisgeschäftes ausländische
Wertpapiere verkauft, die im Inland weder börslich noch außerbörslich
gehandelt werden oder

– sie als Kommissionärin Kaufaufträge in ausländischen Wertpapieren
ausführt oder dem Kunden ausländische Wertpapiere im Wege eines
Festpreisgeschäftes verkauft, die zwar im Inland börslich oder außer-
börslich gehandelt, üblicherweise aber im Ausland angeschafft wer-
den.

(2) Einschaltung von Zwischenverwahrern
Die Bank wird die im Ausland angeschafften Wertpapiere im Ausland
verwahren lassen. Hiermit wird sie einen anderen in- oder ausländischen
Verwahrer (z.B. Clearstream Banking AG) beauftragen oder eine eigene
ausländische Geschäftsstelle damit betrauen. Die Verwahrung der Wert-
papiere unterliegt den Rechtsvorschriften und Usancen des Verwah-
rungsorts und den für den oder die ausländischen Verwahrer geltenden
Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

(3) Gutschrift in Wertpapierrechnung
Die Bank wird sich nach pflichtgemäßem Ermessen unter Wahrung der
Interessen des Kunden das Eigentum oder Miteigentum an den Wert-
papieren oder eine andere im Lagerland übliche, gleichwertige Rechts-
stellung verschaffen und diese Rechtsstellung treuhänderisch für den
Kunden halten. Hierüber erteilt sie dem Kunden Gutschrift in Wertpa-
pierrechnung (WR-Gutschrift) unter Angabe des ausländischen Staates,
in dem sich die Wertpapiere befinden (Lagerland).

(4) Deckungsbestand
Die Bank braucht die Auslieferungsansprüche des Kunden aus der ihm
erteilten WR-Gutschrift nur aus dem von ihr im Ausland unterhaltenen
Deckungsbestand zu erfüllen. Der Deckungsbestand besteht aus den im
Lagerland für die Kunden und für die Bank verwahrten Wertpapieren der-
selben Gattung. Ein Kunde, dem eine WR-Gutschrift erteilt worden ist,
trägt daher anteilig alle wirtschaftlichen und rechtlichen Nachteile und
Schäden, die den Deckungsbestand als Folge von höherer Gewalt, Auf-
ruhr, Kriegs- und Naturereignissen oder durch sonstige von der Bank
nicht zu vertretende Zugriffe Dritter im Ausland oder im Zusammenhang
mit Verfügungen von hoher Hand des In- oder Auslands treffen sollten.

(5) Behandlung der Gegenleistung
Hat ein Kunde nach Absatz 4 Nachteile und Schäden am Deckungsbe-
stand zu tragen, so ist die Bank nicht verpflichtet, dem Kunden den Kauf-
preis zurückzuerstatten.

Die Dienstleistungen im Rahmen der Verwahrung

13. Depotauszug

Die Bank erteilt mindestens einmal jährlich einen Depotauszug.

14. Einlösung von Wertpapieren/Bogenerneuerung

(1) Inlandsverwahrte Wertpapiere
Bei im Inland verwahrten Wertpapieren sorgt die Bank für die Einlösung
von Zins-, Gewinnanteil- und Ertragscheinen sowie von rückzahlbaren
Wertpapieren bei deren Fälligkeit. Der Gegenwert von Zins-, Gewinnan-
teil- und Ertragscheinen sowie von fälligen Wertpapieren jeder Art wird
unter dem Vorbehalt gutgeschrieben, dass die Bank den Betrag erhält,
und zwar auch dann, wenn die Papiere bei der Bank selbst zahlbar sind.
Die Bank besorgt neue Zins-, Gewinnanteil- und Ertragscheinbogen
(Bogenerneuerung).

(2) Auslandsverwahrte Wertpapiere
Diese Pflichten obliegen bei im Ausland verwahrten Wertpapieren dem
ausländischen Verwahrer.

(3) Auslosung und Kündigung von Schuldverschreibungen
Bei im Inland verwahrten Schuldverschreibungen überwacht die Bank
den Zeitpunkt der Rückzahlung infolge Auslosung und Kündigung an-
hand der Veröffentlichungen in den „Wertpapier-Mitteilungen“. Bei einer
Auslosung von im Ausland verwahrten rückzahlbaren Schuldverschrei-
bungen, die anhand deren Urkundennummern erfolgt (Nummernaus-
losung), wird die Bank nach ihrer Wahl den Kunden für die ihm in
Wertpapierrechnung gutgeschriebenen Wertpapiere entweder Urkun-
dennummern für die Auslosungszwecke zuordnen oder in einer internen
Auslosung die Aufteilung des auf den Deckungsbestand entfallenden Be-
trages auf die Kunden vornehmen. Diese interne Auslosung wird unter
Aufsicht einer neutralen Prüfungsstelle vorgenommen; sie kann statt-
dessen unter Einsatz einer elektronischen Datenverarbeitungsanlage
durchgeführt werden, sofern eine neutrale Auslosung gewährleistet ist.

(4) Einlösung in fremder Währung
Werden Zins-, Gewinnanteil- und Ertragscheine sowie fällige Wertpa-
piere in ausländischer Währung oder Rechnungseinheiten eingelöst,
wird die Bank den Einlösungsbetrag auf dem Konto des Kunden in
dieser Währung gutschreiben, sofern der Kunde ein Konto in dieser
Währung unterhält. Andernfalls wird sie dem Kunden hierüber eine Gut-
schrift in Euro erteilen, soweit nicht etwas anderes vereinbart ist.

15. Behandlung von Bezugsrechten/Optionsscheinen/
Wandelschuldverschreibungen

(1) Bezugsrechte
Über die Einräumung von Bezugsrechten wird die Bank den Kunden be-
nachrichtigen, wenn hierüber eine Bekanntmachung in den „Wertpapier-
Mitteilungen“ erschienen ist. Soweit die Bank bis zum Ablauf des43
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Sonderbedingungen für
Termingeschäfte

Diese Sonderbedingungen gelten für Geschäfte an Terminbörsen
sowie für außerbörsliche Termingeschäfte in Devisen und Edelmetal-
len (im Folgenden „Geschäfte“). Sie gelten nicht für solche außer-
börslichen Geschäfte, für die die Anwendung des Rahmenvertrags 
für Finanztermingeschäfte oder eines anderen Rahmenvertrags ver-
einbart ist, der alle unter ihm dokumentierten Geschäfte zu einem
einheitlichen Vertrag verbindet. Für Geschäfte, bei denen die Rechte
in Urkunden verbrieft sind (z. B. bei Optionsscheinen), gelten die
Sonderbedingungen für Wertpapiergeschäfte.

Geschäfte an Terminbörsen

1. Ausführung der Geschäfte
(1) Geschäfte in Kontrakten der Eurex Deutschland

Die Bank wird alle Aufträge, die sich auf die zum Handel an der Eurex
Deutschland zugelassenen Options- und Futureskontrakte beziehen,
als Kommissionärin im eigenen Namen für Rechnung des Kunden an
der Eurex Deutschland ausführen. Die Bank kann auch einen ande-
ren Kommissionär (Zwischenkommissionär) mit der Ausführung des
Auftrags beauftragen. Mit dem Zustandekommen des Geschäfts an
der Eurex Deutschland (Ausführungsgeschäft) kommt gleichzeitig ein
entsprechendes Geschäft zwischen dem Kunden und der Bank zu
Stande. Für sämtliche Geschäfte mit dem Kunden in Kontrakten, die
zum Handel an der Eurex Deutschland zugelassen sind, gelten die
Handels- und Clearingbedingungen sowie die Börsenordnung der
Eurex Deutschland.

(2) Geschäfte an ausländischen Terminbörsen

Aufträge zum Abschluss von Geschäften an ausländischen Termin-
börsen führt die Bank als Kommissionärin im eigenen Namen für
Rechnung des Kunden aus. Die Bank kann auch einen Zwi-
schenkommissionär beauftragen, das Ausführungsgeschäft abzu-
schließen. Sie haftet nur für die sorgfältige Auswahl der im Ausland in
die Ausführung des Kundenauftrages eingeschalteten Stellen; sie
wird dem Kunden bei Leistungsstörungen ihre Ansprüche gegen die
eingeschalteten Stellen abtreten.
Die Ausführungsgeschäfte in Kontrakten, die an ausländischen Ter-
minbörsen gehandelt werden, unterliegen den dort geltenden Rechts-
vorschriften und Geschäftsbedingungen (Usancen); daneben gelten
die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Vertragspartners der
Bank. Dies gilt auch für den Inhalt und die Abwicklung der Aus-
führungsgeschäfte, z. B. hinsichtlich des Ausübungszeitpunktes, der
Laufzeit oder der Anforderung von Sicherheiten, aber auch der Aus-
setzung oder Einstellung der Geschäftsabwicklung durch die an der
Börse bestehenden Clearingstellen und durch die sonstigen von der
Bank in die Durchführung des Kundenauftrages eingeschalteten
Stellen.

2. Preis des Geschäfts/Entgelt/Auslagen

Die Bank rechnet gegenüber dem Kunden den Preis des Aus-
führungsgeschäfts ab; sie ist berechtigt, ihr Entgelt und ihre Auslagen
einschließlich fremder Kosten in Rechnung zu stellen.

3. Wahl des Ausführungsplatzes

Sind Aufträge an verschiedenen Börsen ausführbar, so bestimmt die
Bank mangels anderweitiger Weisung den Ausführungsplatz unter
Wahrung der Interessen des Kunden und wird ihn über den Aus-
führungsplatz unverzüglich unterrichten.

4. Festsetzung von Preisgrenzen

Der Kunde kann der Bank bei der Erteilung von Aufträgen Preis-
grenzen für das Ausführungsgeschäft vorgeben (preislich limitierte
Aufträge).

5. Gültigkeitsdauer von unbefristeten Aufträgen

Ein ohne ausdrückliche Bestimmung der Gültigkeitsdauer erteilter
Auftrag zum Abschluss von Geschäften an Terminbörsen gilt nur für
den Tag der Auftragserteilung.

6. Aussetzung des Handels

Wird an einer Terminbörse auf Veranlassung der Börsengeschäfts-
führung der Handel in bestimmten Geschäften ganz oder teilweise
ausgesetzt und werden daraufhin alle Aufträge in diesen Geschäften
gelöscht, erlöschen sämtliche an dieser Börse auszuführenden Kun-
denaufträge für die betreffenden Geschäfte; die Bank wird den Kun-
den hiervon unverzüglich benachrichtigen.

Außerbörsliche Geschäfte
7. Eigenhändlergeschäft
(1) Ausführung der Geschäfte

Bei außerbörslichen Geschäften in Devisen und Edelmetallen
schließt die Bank das Geschäft mit dem Kunden als Eigenhändlerin
im eigenen Namen und auf eigene Rechnung ab.

(2) Preis des Geschäfts

Die Bank kann die Höhe des Preises nach billigem Ermessen
bestimmen (§ 315 des Bürgerlichen Gesetzbuchs), soweit nicht ein
fester Preis vereinbart ist.

Bestimmungen für börsliche und außerbörsliche
Geschäfte

8. Nichtausführung mangels Deckung

Die Bank ist berechtigt, von der Ausführung des Auftrags abzusehen,
soweit das Guthaben des Kunden oder ein für Termingeschäfte nutz-
barer Kredit zur Ausführung nicht ausreichen. Führt die Bank den Auf-
trag ganz oder teilweise nicht aus, so wird sie den  Kunden unver-
züglich unterrichten.

9. Sicherheiten
(1) AGB-Pfandrecht

Die dem Pfandrecht der Bank nach Nr. 14 ihrer Allgemeinen
Geschäftsbedingungen (AGB-Pfandrecht) unterliegenden Wertpa-
piere, Sachen und Ansprüche des Kunden gegen die Bank sichern
uneingeschränkt auch alle bestehenden und künftigen – auch
bedingten oder befristeten – Ansprüche der Bank gegen den Kunden
aus den Geschäften. Sind Sicherheiten gesondert vereinbart worden,
werden die Ansprüche der Bank auch hierdurch gesichert, soweit die
Sicherungszweckerklärung auch die Geschäfte erfasst (sonstige
Sicherheiten).

(2) Unterhaltung ausreichender Vermögenswerte als Sicherheit

Die Bank kann verlangen, dass der Kunde bei ihr Vermögenswerte
unterhält, die ihr im Rahmen des AGB-Pfandrechtes und sonstiger
Sicherheiten zugleich als Sicherheit für alle Ansprüche aus den
Geschäften dienen. Sicherheiten müssen jeweils in der Höhe bestellt
werden, die die Bank nach ihrer Einschätzung der Zins-, Kurs- und
Preisänderungsrisiken (Verlustrisiken) aus den Geschäften mit dem
Kunden für erforderlich hält. Ändert sich die Risikoeinschätzung oder
der Wert der vorhandenen Vermögenswerte, so kann die Bank jeder-
zeit innerhalb angemessener Frist, die im Hinblick auf die Besonder-
heiten der Geschäfte sehr kurz, gegebenenfalls auch nach Stunden,
bemessen sein kann, verlangen, dass der Kunde weitere Vermö-
genswerte als Sicherheit stellt bzw. für bislang unbesicherte Risiken
erstmals Sicherheiten stellt.
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(3) Separierung oder gesonderte Buchung der Vermögenswerte

Die Bank darf jederzeit Vermögenswerte des Kunden im Hinblick auf
die Verlustrisiken aus den Geschäften getrennt buchen oder ander-
weitig separieren. Das AGB-Pfandrecht der Bank an diesen und den
sonstigen Vermögenswerten des Kunden wird hierdurch nicht
berührt. Sämtliche Vermögenswerte haften daher unverändert sowohl
für Ansprüche aus den Geschäften als auch für sonstige Ansprüche
aus der bankmäßigen Geschäftsverbindung. Über die getrennt
gebuchten oder anderweitig separierten Vermögenswerte kann der
Kunde nur mit Zustimmung der Bank verfügen.

(4) Sicherheiten bei Geschäften an der Eurex Deutschland

Bei allen Aufträgen zum Abschluss von Geschäften an der Eurex
Deutschland sind Sicherheiten mindestens in der Höhe zu stellen, die
sich nach der Berechnungsmethode der Eurex Deutschland ergibt.

(5) Zwischenzeitliche Gutschriften oder Belastungen bei laufen-
den Geschäften

Werden vorläufige Gewinne aus der täglichen Bewertung von
Geschäften vor deren endgültiger Abwicklung oder Glattstellung von
der Bank gutgeschrieben – gegebenenfalls auf einem gesonderten
Konto –, kann über sie nur mit Zustimmung der Bank verfügt werden.
Ergeben sich aus einer solchen Bewertung Verluste, so wird die Bank
den Kunden entsprechend belasten. Die Bank wird den Kunden in
regelmäßigen Abständen über die Buchungen unterrichten. Die Bank
ist berechtigt, zum Ausgleich derartiger Belastungsbuchungen das
Kontokorrentkonto des Kunden zu belasten, auch wenn hierdurch
Kredit in Anspruch genommen wird.

10. Folgen bei Ausbleiben von Sicherheiten; Insolvenz; Aus-
gleichsansprüche
(1) Vorzeitige Beendigung und Glattstellung

Verlangt die Bank zusätzliche Sicherheiten und werden diese inner-
halb der von ihr gesetzten Frist nicht gestellt oder wird die Stellung
zusätzlicher Sicherheiten abgelehnt, so kann die Bank – sofern sie
dies angedroht hat – die den offenen Positionen zu Grunde liegenden
Geschäfte und Auftragsverhältnisse ohne Fristsetzung ganz oder teil-
weise beenden bzw. die aus solchen Geschäften resultierenden offe-
nen Positionen ganz oder teilweise durch ein Gegengeschäft glatt-
stellen. Das Gleiche gilt, wenn der Kunde seiner Verpflichtung zum
Ausgleich von vorläufigen Verlusten, die sich aus der täglichen
Bewertung der Geschäfte ergeben, nicht nachkommt.

(2) Vorzeitige Beendigung im Insolvenzfall

Im Insolvenzfall enden alle Geschäfte der Bank mit dem Kunden und
die Auftragsverhältnisse, die den für den Kunden abgeschlossenen
Geschäften zu Grunde liegen, ohne Kündigung. Der Insolvenzfall ist
gegeben, wenn das Konkurs- oder ein sonstiges Insolvenzverfahren
über das Vermögen einer Partei beantragt wird und diese Partei ent-
weder den Antrag selbst gestellt hat oder zahlungsunfähig oder sonst
in einer Lage ist, die die Eröffnung eines solchen Verfahrens recht-
fertigt.

(3) Ausgleichsansprüche

Wenn die Bank nach Abs. 1 Geschäfte glattgestellt oder beendet hat,
oder Geschäfte wegen Insolvenz nach Abs. 2 beendet wurden, kön-
nen statt Erfüllung nur Forderungen wegen Nichterfüllung geltend
gemacht werden. Diese Forderungen richten sich auf den Unter-
schied zwischen den vereinbarten Preisen und den Markt- oder Bör-
senpreisen, die am Tag der Beendigung oder Glattstellung für ein
Geschäft mit der vereinbarten Erfüllungszeit maßgeblich sind und
sind stets auf Euro gerichtet.

11. Ausübung von Optionen durch den Kunden
(1) Spätester Ausübungszeitpunkt

Die Erklärung des Kunden, eine Option auszuüben, muss der Bank
spätestens bis zu dem Zeitpunkt zugehen, den sie dem Kunden
bekannt gegeben hat. Erklärungen des Kunden, die der Bank nach
diesem Zeitpunkt zugehen, werden für den nächsten Bankarbeitstag
berücksichtigt, sofern die Option dann noch ausgeübt werden kann.

(2) Vorverlegung des Zeitpunktes bei Umtausch- und Abfin-
dungsangeboten

Findet bei Umtausch-, Abfindungs- oder Kaufangeboten oder bei der
Aufforderung zur Abgabe derartiger Angebote usancegemäß eine
Verkürzung der Laufzeit der Option statt, so muss die Ausübungser-

klärung des Kunden der Bank bis zu dem in der Mitteilung über die
Verkürzung der Laufzeit angegebenen vorverlegten Zeitpunkt zuge-
gangen sein.

(3) Keine gesonderten Hinweispflichten

Darüber hinaus ist die Bank nicht verpflichtet, den Kunden auf den
bevorstehenden Ablauf der Option und seine Erklärungsfrist aufmerk-
sam zu machen.

12. Ausübung von Optionsrechten durch die Bank gegenüber
dem Kunden
(1) Bevollmächtigung der Bank

Durch der Verkauf einer Option (Eingehen einer Stillhalterposition)
erteilt der Kunde der Bank unter Befreiung von den Beschränkungen
des § 181 BGB unwiderruflich Vollmacht, die Erklärung der Bank über
die Ausübung der Option für ihn entgegenzunehmen. Die Bank unter-
richtet den Kunden unverzüglich über die Ausübung.

(2) Belastung des Kundendepots; Beschaffung der Basiswerte,
Kosten, Schadenersatz

Bei Ausübung einer Kaufoption gegenüber dem Kunden ist die Bank
berechtigt, den im Depot oder auf dem Konto des Kunden nicht ver-
fügbaren Teil der für die Belieferung benötigten Basiswerte (z. B.
Wertpapiere, Devisen, Edelmetalle) zu seinen Lasten anzuschaffen.
Sofern es der Bank nicht möglich ist, die Basiswerte im Rahmen
eines Anschaffungsgeschäfts bis zu dem Termin zu beschaffen, an
dem sie selbst auf Grund der Inanspruchnahme aus einer im Kun-
denauftrag eingegangenen Stillhalterposition zur Lieferung verpflich-
tet ist, kann die Bank sich die benötigten Basiswerte anderweitig, 
z. B. im Wege des Wertpapierdarlehens, besorgen, um die Dauer der
Lieferschwierigkeiten zu überbrücken. Die Kosten hierfür sowie für
einen weitergehenden Verzugsschaden trägt ebenfalls der Kunde.

13. Auslosung bei Zuteilung von Optionsausübungen

Die Bank wird die auf sie nach einem Zufallsprinzip entfallenden
Zuteilungen von Optionsausübungen durch eine interne neutrale
Auslosung auf ihre Stillhalter-Kunden verteilen.

14. Abwicklung von belieferbaren Futures-Kontrakten

Der Kunde kann bei Futures-Kontrakten, die durch Lieferung zu erfül-
len sind, die Lieferung oder die Abnahme der Basiswerte verlangen,
sofern er die Kontrakte nicht durch ein Gegengeschäft glattgestellt
hat. Die Weisung, dass die Bank die Lieferung herbeiführen soll,
muss bei der Bank spätestens bis zu dem von der Bank dem Kunden
bekannt gegebenen Zeitpunkt vorliegen. Sofern die Bank keine recht-
zeitige Weisung erhält oder der Kunde die für die Lieferung erforder-
lichen Wertpapiere bzw. Mittel bis zu diesem Zeitpunkt nicht ange-
schafft hat, wird sie sich bemühen, den Futures-Kontrakt unverzüglich
auf Rechnung des Kunden glattzustellen, um eine Abwicklung durch
Lieferung zu vermeiden.

15. Abwicklung von Devisentermingeschäften
(1) Mitwirkungspflicht des Kunden

Bei Devisentermingeschäften muss der Kunde der Bank bis zu einem
ihm bekannt gegebenen Zeitpunkt (in der Regel bis zum zweiten
Bankarbeitstag vor Fälligkeit) mitteilen, dass die von ihm anzuschaf-
fende Währung (Euro oder Fremdwährung) am Fälligkeitstag wie ver-
einbart zur Verfügung stehen wird. Die Mitteilung ist entbehrlich,
wenn der Kunde zu dem nach Satz 1 maßgeblichen Zeitpunkt auf
einem seiner Konten bei der Bank über ein entsprechendes Gut-
haben verfügt.

(2) Unterbleiben der Mitteilung

Unterbleibt die fristgerechte Mitteilung und ist der geschuldete Euro-
oder Fremdwährungsbetrag zu dem nach Absatz 1 Satz 1 maßgebli-
chen Zeitpunkt nicht auf einem Konto des Kunden bei der Bank ver-
fügbar, ist die Bank berechtigt, die vom Kunden zu liefernde Währung
zu dessen Lasten an einem Devisen- oder Freiverkehrsmarkt zum
Fälligkeitstag Interesse wahrend anzuschaffen bzw. die dem Kunden
zu liefernde Währung an einem Devisen- oder Freiverkehrsmarkt zum
Fälligkeitstag Interesse wahrend zu verkaufen.



1International Bank Account Number (Internationale Bankkontonummer)
2Bank Identifier Code (Bank-Identifizierungscode) 1

Nähere Angaben zur Bank sind im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ enthalten.

1	 Allgemein
1.1	 Wesentliche Merkmale der Überweisung 	

einschließlich des Dauerauftrags 
Der Kunde kann die Bank beauftragen, durch eine Überweisung Geld-
beträge bargeldlos zugunsten eines Zahlungsempfängers an den 
Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers zu übermitteln. Der 
Kunde kann die Bank auch beauftragen, jeweils zu einem bestimm-
ten wiederkehrenden Termin einen gleich bleibenden Geldbetrag an 
das gleiche Konto des Zahlungsempfängers zu überweisen (Dauer-
auftrag). 

1.2	 Kundenkennungen
Für das Verfahren hat der Kunde seine Kundenkennung (Kontonum-
mer und Bankleitzahl seiner Bank oder IBAN1) und die ihm vom Zah-
lungsempfänger genannte Kundenkennung des Zahlungsempfängers 
(Kontonummer und Bankleitzahl oder IBAN und BIC2 oder andere 
Kennung des Zahlungsdienstleisters des Zahlungsempfängers) zu 
verwenden. Die für die Ausführung der Überweisung erforderlichen 
Angaben bestimmen sich nach Nummer 2.1 und 3.1. 

1.3	 Erteilung des Überweisungsauftrags und 	
Autorisierung 

(1)	 Der Kunde erteilt der Bank einen Überweisungsauftrag mittels 
eines von der Bank zugelassenen Formulars oder in der mit der 
Bank anderweitig vereinbarten Art und Weise (zum Beispiel per 
Online-Banking) mit den erforderlichen Angaben gemäß Num-
mer 2.1 beziehungsweise Nummer 3.1.

	 Der Kunde hat auf Leserlichkeit, Vollständigkeit und Richtigkeit 
der Angaben zu achten. Unleserliche, unvollständige oder feh-
lerhafte Angaben können zu Verzögerungen und zu Fehlleitun-
gen von Überweisungen führen; daraus können Schäden für 
den Kunden entstehen. Bei unleserlichen, unvollständigen oder 
fehlerhaften Angaben kann die Bank die Ausführung ablehnen 
(siehe auch Nummer 1.7). Hält der Kunde bei der Ausführung 
der Überweisung besondere Eile für nötig, hat er dies der Bank 
gesondert mitzuteilen. Bei formularmäßig erteilten Überweisun-
gen muss dies außerhalb des Formulars erfolgen, falls das For-
mular selbst keine entsprechende Angabe vorsieht.

(2)	 Der Kunde autorisiert den Überweisungsauftrag durch Unter-
schrift oder in der anderweitig mit der Bank vereinbarten Art und 
Weise (zum Beispiel per Online-Banking-PIN/TAN).

(3)	 Auf Verlangen des Kunden teilt die Bank vor Ausführung eines 
einzelnen Überweisungsauftrags die maximale Ausführungsfrist 
für diesen Zahlungsvorgang sowie die in Rechnung zu stellen-
den Entgelte und gegebenenfalls deren Aufschlüsselung mit. 

1.4	 Zugang des Überweisungsauftrags bei der Bank
(1)	 Der Überweisungsauftrag wird wirksam, wenn er der Bank zu-

geht. Der Zugang erfolgt durch den Eingang des Auftrags in den 
dafür vorgesehenen Empfangsvorrichtungen der Bank (zum 
Beispiel mit Abgabe in den Geschäftsräumen oder Eingang auf 
Online-Banking-Server).

(2)	 Fällt der Zeitpunkt des Eingangs des Überweisungsauftrags 
nach Absatz 1 Satz 2 nicht auf einen Geschäftstag der Bank 
gemäß „Preis- und Leistungsverzeichnis“, so gilt der Überwei-
sungsauftrag erst am darauf folgenden Geschäftstag als zuge-
gangen.

(3)	 Geht der Überweisungsauftrag nach dem an der Empfangs-
vorrichtung der Bank oder im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ 
angegebenen Annahmezeitpunkt ein, so gilt der Überweisungs-
auftrag im Hinblick auf die Bestimmung der Ausführungsfrist 
(siehe Nummer 2.2.2) erst als am darauf folgenden Geschäfts-
tag zugegangen.

1.5	 Widerruf des Überweisungsauftrags 
(1)	 Nach dem Zugang des Überweisungsauftrags bei der Bank 

(siehe Nummer 1.4 Absätze 1 und 2) kann der Kunde diesen 
nicht mehr widerrufen. Bis zu diesem Zeitpunkt ist ein Widerruf 
durch Erklärung gegenüber der Bank möglich.

(2)	 Haben Bank und Kunde einen bestimmten Termin für die Aus-
führung der Überweisung vereinbart (siehe Nummer 2.2.2 Ab-
satz 2), kann der Kunde die Überweisung beziehungsweise 
den Dauerauftrag (siehe Nummer 1.1) bis zum Ende des vor 
dem vereinbarten Tag liegenden Geschäftstages der Bank wi-
derrufen. Die Geschäftstage der Bank ergeben sich aus dem 
„Preis- und Leistungsverzeichnis“. Nach dem rechtzeitigen Zu-
gang des Widerrufs eines Dauerauftrags bei der Bank werden 
keine weiteren Überweisungen mehr aufgrund des bisherigen 
Dauerauftrags ausgeführt.

(3)	 Nach den in Absätzen 1 und 2 genannten Zeitpunkten kann der 
Überweisungsauftrag nur widerrufen werden, wenn Kunde und 
Bank dies vereinbart haben. Die Vereinbarung wird wirksam, 
wenn es der Bank gelingt, die Ausführung zu verhindern oder 
den Überweisungsbetrag zurück zu erlangen. Für die Bearbei-
tung eines solchen Widerrufs des Kunden berechnet die Bank 
das im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ ausgewiesene Entgelt.  

1.6	 Ausführung des Überweisungsauftrags
(1)	 Die Bank führt den Überweisungsauftrag des Kunden aus, 

wenn die zur Ausführung erforderlichen Angaben (siehe Num-
mer 2.1 und 3.1) in der vereinbarten Art und Weise (siehe Num-
mer 1.3 Absatz 1) vorliegen, dieser vom Kunden autorisiert 
ist (siehe Nummer 1.3 Absatz 2) und ein zur Ausführung der 
Überweisung ausreichendes Guthaben in der Auftragswährung 
vorhanden oder ein ausreichender Kredit eingeräumt ist (Aus-
führungsbedingungen). 

(2)	 Die Bank und die weiteren an der Ausführung der Überweisung 
beteiligten Zahlungsdienstleister sind berechtigt, die Überwei-
sung ausschließlich anhand der vom Kunden angegebenen 
Kundenkennung des Zahlungsempfängers (siehe Nummer 1.2) 
auszuführen. 

(3)	 Die Bank unterrichtet den Kunden mindestens einmal monatlich 
über die Ausführung von Überweisungen auf dem für Kontoin-
formationen vereinbarten Weg. Mit Kunden, die keine Verbrau-
cher sind, kann die Art und Weise sowie die zeitliche Folge der 
Unterrichtung gesondert vereinbart werden. 

1.7	 Ablehnung der Ausführung 
(1)	 Sind die Ausführungsbedingungen (siehe Nummer 1.6 Absatz 1) 

nicht erfüllt, kann die Bank die Ausführung des Überweisungs-
auftrags ablehnen. Hierüber wird die Bank den Kunden un-
verzüglich, auf jeden Fall aber innerhalb der in Nummer 2.2.1 
beziehungsweise 3.2 vereinbarten Frist, unterrichten. Dies 
kann auch auf dem für Kontoinformationen vereinbarten Weg 
geschehen. Dabei wird die Bank, soweit möglich, die Gründe 
der Ablehnung sowie die Möglichkeiten angeben, wie Fehler, 
die zur Ablehnung geführt haben, berichtigt werden können.

(2)	 Ist eine vom Kunden angegebene Kundenkennung für die Bank 
erkennbar keinem Zahlungsempfänger, keinem Zahlungskonto 
oder keinem Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers 
zuzuordnen, wird die Bank dem Kunden hierüber unverzüglich 
eine Information zur Verfügung stellen und ihm gegebenenfalls 
den Überweisungsbetrag wieder herausgeben. 

(3)	 Für die Unterrichtung über eine berechtigte Ablehnung berech-
net die Bank das im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ ausge-
wiesene Entgelt.

1.8	 Übermittlung der Überweisungsdaten
Im Rahmen der Ausführung der Überweisung übermittelt die Bank 
die in der Überweisung enthaltenen Daten (Überweisungsdaten) un-
mittelbar oder unter Beteiligung zwischengeschalteter Stellen an den 
Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers. Der Zahlungsdienst-
leister des Zahlungsempfängers kann dem Zahlungsempfänger die 
Überweisungsdaten, zu denen auch die Kontonummer beziehungs-
weise Internationale Bankkontonummer (IBAN) des Zahlers gehört, 
ganz oder teilweise zur Verfügung stellen.
Bei grenzüberschreitenden Überweisungen und bei Eilüberweisungen 
im Inland können die Überweisungsdaten über das Nachrichtenüber-
mittlungssystem Society for Worldwide Interbank Financial Telecom-
munication (SWIFT) mit Sitz in Belgien an den Zahlungsdienstleister 

Bedingungen für den Überweisungsverkehr
Für die Ausführung von Überweisungsaufträgen von Kunden gelten die folgenden Bedingungen.
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Ferner besteht für den Kunden die Möglichkeit, sich jederzeit schrift-
lich oder zur dortigen Niederschrift bei der Bundesanstalt für Finanz-
dienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn, 
und Lurgiallee 12, 60439 Frankfurt über Verstöße der Bank gegen das 
Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG), die §§ 675c bis 676c des Bür-
gerlichen Gesetzbuches (BGB) oder gegen Art. 248 des Einführungs-
gesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB) zu beschweren.

2	 Überweisungen innerhalb 
Deutschlands und in andere Staaten 
des Europäischen Wirtschaftsraums7 
(EWR) in Euro oder in anderen 	
EWR-Währungen8 

2.1	 Erforderliche Angaben 
Der Kunde muss im Überweisungsauftrag folgende Angaben machen:
–	 Name des Zahlungsempfängers,
–	 Kontonummer des Zahlungsempfängers sowie Bankleitzahl oder 

Name des Zahlungsdienstleisters des Zahlungsempfängers 
	 oder 
	 Internationale Bankkontonummer (IBAN) des Zahlungsempfän-

gers und Bank-Identifizierungs-Code (BIC) des Zahlungsdienst-
leisters des Zahlungsempfängers,

–	 Währung (gegebenenfalls in Kurzform gemäß Anlage 1),
–	 Betrag,
–	 Name des Kunden,
–	 Kontonummer oder IBAN des Kunden. 

2.2	 Maximale Ausführungsfrist 
2.2.1	 Fristlänge
Die Bank ist verpflichtet sicherzustellen, dass der Überweisungsbe-
trag spätestens innerhalb der im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ 
angegebenen Ausführungsfrist beim Zahlungsdienstleister des Zah-
lungsempfängers eingeht. 
2.2.2	 Beginn der Ausführungsfrist 
(1)	 Die Ausführungsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt des Zugangs 

des Überweisungsauftrags des Kunden bei der Bank (siehe 
Nummer 1.4).

(2)	 Vereinbaren die Bank und der Kunde, dass die Ausführung der 
Überweisung an einem bestimmten Tag oder am Ende eines 
bestimmten Zeitraums oder an dem Tag, an dem der Kunde der 
Bank den zur Ausführung erforderlichen Geldbetrag in der Auf-
tragswährung zur Verfügung gestellt hat, beginnen soll, so ist 
der im Auftrag angegebene oder anderweitig vereinbarte Ter-
min für den Beginn der Ausführungsfrist maßgeblich. Fällt der 
vereinbarte Termin nicht auf einen Geschäftstag der Bank, so 
beginnt die Ausführungsfrist am darauf folgenden Geschäfts-
tag. Die Geschäftstage der Bank ergeben sich aus dem „Preis- 
und Leistungsverzeichnis“.

(3)	 Bei Überweisungsaufträgen in einer vom Konto des Kunden ab-
weichenden Währung beginnt die Ausführungsfrist erst an dem 
Tag, an dem der Überweisungsbetrag in der Auftragswährung 
vorliegt.

2.3	 Erstattungs- und Schadensersatzansprüche 	
des Kunden 

2.3.1	 Erstattung bei einer nicht autorisierten Überweisung
Im Falle einer nicht autorisierten Überweisung (siehe Nummer 1.3 
Absatz 2) hat die Bank gegen den Kunden keinen Anspruch auf Er-
stattung ihrer Aufwendungen. Sie ist verpflichtet, dem Kunden den 
Überweisungsbetrag unverzüglich zu erstatten und, sofern der Betrag 
einem Konto des Kunden belastet worden ist, dieses Konto wieder 
auf den Stand zu bringen, auf dem es sich ohne die Belastung mit der 
nicht autorisierten Überweisung befunden hätte.
2.3.2	 Erstattung bei nicht erfolgter oder fehlerhafter Ausführung 

einer autorisierten Überweisung
(1)	 Im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung einer 

autorisierten Überweisung kann der Kunde von der Bank die 
unverzügliche und ungekürzte Erstattung des Überweisungs-
betrages insoweit verlangen, als die Zahlung nicht erfolgt oder 

des Zahlungsempfängers weitergeleitet werden. Aus Gründen der 
Systemsicherheit speichert SWIFT die Überweisungsdaten vorüber-
gehend in seinen Rechenzentren in der Europäischen Union, in der 
Schweiz und in den USA.

1.9	 Anzeige nicht autorisierter oder fehlerhaft 	
ausgeführter Überweisungen 

Der Kunde hat die Bank unverzüglich nach Feststellung eines nicht 
autorisierten oder fehlerhaft ausgeführten Überweisungsauftrags zu 
unterrichten.

1.10	 Entgelte 
1.10.1	Entgelte für Verbraucher als Kunden für Überweisungen 

innerhalb Deutschlands und in andere Staaten des Euro-
päischen Wirtschaftsraums3 (EWR) in Euro oder in einer 
anderen EWR-Währung4   

Die Entgelte im Überweisungsverkehr ergeben sich aus dem „Preis- 
und Leistungsverzeichnis“.
Änderungen der Entgelte werden dem Kunden spätestens zwei Mo-
nate vor dem Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Textform angebo-
ten. Hat der Kunde mit der Bank im Rahmen der Geschäftsbeziehung 
einen elektronischen Kommunikationsweg vereinbart, können die 
Änderungen auch auf diesem Wege angeboten werden. Die Zustim-
mung des Kunden gilt als erteilt, wenn er seine Ablehnung nicht vor 
dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderun-
gen angezeigt hat. Auf diese Genehmigungswirkung wird ihn die Bank 
in ihrem Angebot besonders hinweisen.
Werden dem Kunden Änderungen der Entgelte angeboten, kann er 
diese Geschäftsbeziehung vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des 
Wirksamwerdens der Änderungen auch fristlos und kostenfrei kündi-
gen. Auf dieses Kündigungsrecht wird ihn die Bank in ihrem Angebot 
besonders hinweisen.
1.10.2 Entgelte für sonstige Sachverhalte
Bei Entgelten und deren Änderung 
–	 für Überweisungen in Staaten außerhalb des EWR (Drittstaaten5) 

oder 
–	 für Überweisungen innerhalb Deutschlands oder in andere EWR-

Staaten in Währungen eines Staates außerhalb des EWR (Dritt-
staatenwährungen6) und 

–	 für Überweisungen von Kunden, die keine Verbraucher sind, 
verbleibt es bei den Regelungen in Nummer 12 Absätze 1 bis 6 AGB-
Banken.

1.11	 Wechselkurs 
Erteilt der Kunde einen Überweisungsauftrag in einer anderen Wäh-
rung als der Kontowährung, wird das Konto gleichwohl in der Kon-
towährung belastet. Die Bestimmung des Wechselkurses bei solchen 
Überweisungen ergibt sich aus der Umrechnungsregelung im „Preis- 
und Leistungsverzeichnis“.
Eine Änderung des in der Umrechnungsregelung genannten Refe-
renzwechselkurses wird unmittelbar und ohne vorherige Benachrich-
tigung des Kunden wirksam. Der Referenzwechselkurs wird von der 
Bank zugänglich gemacht oder stammt aus einer öffentlich zugängli-
chen Quelle.

1.12	 Meldepflichten nach Außenwirtschaftsrecht
Der Kunde hat die Meldepflichten nach dem Außenwirtschaftsrecht 
zu beachten.

1.13	 Außergerichtliche Streitschlichtung und sonstige 
Beschwerdemöglichkeit 

Für die Beilegung von Streitigkeiten mit der Bank besteht für Kun-
den die Möglichkeit, den Ombudsmann der privaten Banken anzu-
rufen. Betrifft der Beschwerdegegenstand eine Streitigkeit aus dem 
Anwendungsbereich des Zahlungsdiensterechts (§§ 675c bis 676c 
des Bürgerlichen Gesetzbuches), können auch Kunden, die keine 
Verbraucher sind, den Ombudsmann der privaten Banken anrufen. 
Näheres regelt die „Verfahrensordnung für die Schlichtung von Kun-
denbeschwerden im deutschen Bankgewerbe“, die auf Wunsch zur 
Verfügung gestellt wird oder im Internet unter www.bankenverband.de 
abrufbar ist. Die Beschwerde ist schriftlich an die Kundenbeschwerde-
stelle beim Bundesverband deutscher Banken e. V., Postfach 04 03 07, 
10062 Berlin, zu richten. 
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3 Zum Europäischen Wirtschaftsraum gehören derzeit die EU-Staaten Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, 
Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Königreich von Großbritannien 
und Nordirland sowie Zypern und die Länder Island, Liechtenstein und Norwegen.
4 Zu den EWR-Währungen gehören derzeit: Euro, Britisches Pfund Sterling, Bulgarischer Lew, Dänische Krone, Isländische Krone, Lettischer Lats, Litauischer Litas, Norwegische Krone, 
Polnischer Zloty, Rumänischer Leu, Schwedische Krone, Schweizer Franken, Tschechische Krone, Ungarischer Forint.
5 Drittstaaten sind alle Staaten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes (Staaten des Europäischen Wirtschaftsraumes derzeit: siehe Fußnote 3).
6 Z.B. US-Dollar
7 Siehe Fußnote 3.
8 Siehe Fußnote 4.
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fehlerhaft war. Wurde der Betrag dem Konto des Kunden bela-
stet, bringt die Bank dieses wieder auf den Stand, auf dem es 
sich ohne den nicht erfolgten oder fehlerhaft ausgeführten Zah-
lungsvorgang befunden hätte. Soweit vom Überweisungsbetrag 
von der Bank oder zwischengeschalteten Stellen Entgelte ab-
gezogen worden sein sollten, übermittelt die Bank zugunsten 
des Zahlungsempfängers unverzüglich den abgezogenen Betrag. 

(2)	 Der Kunde kann über den Absatz 1 hinaus von der Bank die 
Erstattung derjenigen Entgelte und Zinsen insoweit verlangen, 
als ihm diese im Zusammenhang mit der nicht erfolgten oder 
fehlerhaften Ausführung der Überweisung in Rechnung gestellt 
oder auf seinem Konto belastet wurden.

(3)	 Liegt die fehlerhafte Ausführung darin, dass die Überweisung 
beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers erst nach 
Ablauf der Ausführungsfrist gemäß Nummer 2.2.1 eingegangen 
ist (Verspätung), sind die Ansprüche nach den Absätzen 1 und 
2 ausgeschlossen. Ist dem Kunden durch die Verspätung ein 
Schaden entstanden, haftet die Bank nach Nummer 2.3.3, bei 
Kunden, die keine Verbraucher sind, nach Nummer 2.3.4.

(4)	 Wurde eine Überweisung nicht oder fehlerhaft ausgeführt, wird 
die Bank auf Verlangen des Kunden den Zahlungsvorgang 
nachvollziehen und den Kunden über das Ergebnis unterrich-
ten.

2.3.3	 Schadensersatz
(1)	 Bei nicht erfolgter oder fehlerhafter Ausführung einer autorisier-

ten Überweisung oder bei einer nicht autorisierten Überweisung 
kann der Kunde von der Bank einen Schaden, der nicht bereits 
von den Nummern 2.3.1 und 2.3.2 erfasst ist, ersetzt verlangen. 
Dies gilt nicht, wenn die Bank die Pflichtverletzung nicht zu 
vertreten hat. Die Bank hat hierbei ein Verschulden, das einer 
zwischengeschalteten Stelle zur Last fällt, wie eigenes Ver-
schulden zu vertreten, es sei denn, dass die wesentliche Ursa-
che bei einer zwischengeschalteten Stelle liegt, die der Kunde 
vorgegeben hat. Hat der Kunde durch ein schuldhaftes Verhal-
ten zu der Entstehung eines Schadens beigetragen, bestimmt 
sich nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem 
Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tragen haben.

(2)	 Die Haftung nach Absatz 1 ist auf 12.500,– Euro begrenzt. Die-
se betragsmäßige Haftungsgrenze gilt nicht
•	 für nicht autorisierte Überweisungen,
•	 bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Bank, 
•	 für Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat, und
•	 für den Zinsschaden, wenn der Kunde Verbraucher ist. 

2.3.4	 Schadensersatzansprüche von Kunden, die keine Verbrau-
cher sind, bei einer nicht erfolgten autorisierten Überwei-
sung, fehlerhaft ausgeführten autorisierten Überweisung 
oder nicht autorisierten Überweisung 

Abweichend von den Erstattungsansprüchen in Nummer 2.3.2 und 
Schadensersatzansprüchen in Nummer 2.3.3 haben Kunden, die 
keine Verbraucher sind, bei einer nicht erfolgten oder fehlerhaft aus-
geführten autorisierten Überweisung oder nicht autorisierten Überwei-
sung neben etwaigen Herausgabeansprüchen nach § 667 BGB und 
§§ 812 ff. BGB lediglich Schadensersatzansprüche nach Maßgabe 
folgender Regelungen:
–	 Die Bank haftet für eigenes Verschulden. Hat der Kunde durch 

ein schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung eines Schadens 
beigetragen, bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mitver-
schuldens, in welchem Umfang Bank und Kunde den Schaden zu 
tragen haben.

–	 Für das Verschulden von der Bank zwischengeschalteten Stellen 
haftet die Bank nicht. In diesen Fällen beschränkt sich die Haftung 
der Bank auf die sorgfältige Auswahl und Unterweisung der ersten 
zwischengeschalteten Stelle (weitergeleiteter Auftrag).

–	 Ein Schadensersatzspruch des Kunden ist der Höhe nach auf den 
Überweisungsbetrag zuzüglich der von der Bank in Rechnung 
gestellten Entgelte und Zinsen begrenzt. Soweit es sich hierbei 
um die Geltendmachung von Folgeschäden handelt, ist der An-
spruch auf höchstens 12.500,– Euro je Überweisung begrenzt. 
Diese Haftungsbeschränkungen gelten nicht für Vorsatz oder gro-
be Fahrlässigkeit der Bank und für Gefahren, die die Bank  beson-
ders übernommen hat.

2.3.5	 Haftungs- und Einwendungsausschluss
(1)	 Eine Haftung der Bank nach den Nummern 2.3.2 bis 2.3.4 ist 

ausgeschlossen,
•	 wenn die Bank gegenüber dem Kunden nachweist, dass 

der Überweisungsbetrag rechtzeitig und ungekürzt beim 
Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers eingegan-
gen ist, oder

•	 soweit die Überweisung in Übereinstimmung mit der vom 
Kunden angegebenen fehlerhaften Kundenkennung des 
Zahlungsempfängers ausgeführt wurde. In diesem Fall kann 
der Kunde von der Bank jedoch verlangen, dass sie sich im 
Rahmen ihrer Möglichkeiten darum bemüht, den Zahlungs-
betrag wiederzuerlangen. Für diese Wiederbeschaffung be-
rechnet die Bank das im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ 
ausgewiesene Entgelt.

(2)	 Ansprüche des Kunden nach den Nummern 2.3.1 bis 2.3.4 und 
Einwendungen des Kunden gegen die Bank aufgrund nicht 
oder fehlerhaft ausgeführter Überweisungen oder aufgrund 
nicht autorisierter Überweisungen sind ausgeschlossen, wenn 
der Kunde die Bank nicht spätestens 13 Monate nach dem Tag 
der Belastung mit einer nicht autorisierten oder fehlerhaft aus-
geführten Überweisung hiervon unterrichtet hat. Der Lauf der 
Frist beginnt nur, wenn die Bank den Kunden über die Bela-
stungsbuchung der Überweisung entsprechend dem für Kon-
toinformationen vereinbarten Weg spätestens innerhalb eines 
Monats nach der Belastungsbuchung unterrichtet hat; anderen-
falls ist für den Fristbeginn der Tag der Unterrichtung maßgeb-
lich. Schadensersatzansprüche nach Nummer 2.3.3 kann der 
Kunde auch nach Ablauf der Frist in Satz 1 geltend machen, 
wenn er ohne Verschulden an der Einhaltung dieser Frist ver-
hindert war.

(3)	 Ansprüche des Kunden sind ausgeschlossen, wenn die einen 
Anspruch begründenden Umstände
•	 auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis 

beruhen, auf das die Bank keinen Einfluss hat und dessen 
Folgen trotz Anwendung der gebotenen Sorgfalt nicht hät-
ten vermieden werden können, oder

•	 von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung 
herbeigeführt wurden.

3	 Überweisungen innerhalb 
Deutschlands und in andere Staaten 
des Europäischen Wirtschaftsraums9 
(EWR) in Währungen eines 
Staates außerhalb des EWR 
(Drittstaatenwährung10) sowie 
Überweisungen in Staaten außerhalb 
des EWR (Drittstaaten11) 

3.1	 Erforderliche Angaben
Der Kunde muss für die Ausführung der Überweisung folgende Anga-
ben machen:
–	 Name des Zahlungsempfängers,
–	 Internationale Bankkontonummer (IBAN) beziehungsweise Konto-

nummer des Zahlungsempfängers,
–	 Bank-Identifizierungs-Code (BIC); ist der BIC unbekannt, ist bei 

Überweisungen innerhalb Deutschlands die Bankleitzahl und bei 
Überweisungen in andere Staaten der vollständige Name und die 
Adresse des Zahlungsdienstleisters des Zahlungsempfängers an-
zugeben,

–	 Zielland (gegebenenfalls in Kurzform gemäß Anlage 1),
–	 Währung (gegebenenfalls in Kurzform gemäß Anlage 1),
–	 Betrag,
–	 Name des Kunden,
–	 Kontonummer oder IBAN des Kunden.

3.2	 Ausführungsfrist
Die Überweisungen werden baldmöglichst bewirkt. 

3.3	 Erstattungs- und Schadensersatzansprüche 	
des Kunden

3.3.1	 Haftung der Bank für eine nicht autorisierte Überweisung
(1)	 Im Falle einer nicht autorisierten Überweisung (siehe Nummer 

1.3 Absatz 2) hat die Bank gegen den Kunden keinen Anspruch 
auf Erstattung ihrer Aufwendungen. Sie ist verpflichtet, dem 
Kunden den Zahlungsbetrag unverzüglich zu erstatten und, so-
fern der Betrag einem Konto des Kunden belastet worden ist, 
dieses Konto wieder auf den Stand zu bringen, auf dem es sich 
ohne die Belastung durch die nicht autorisierte Überweisung 
befunden hätte. 
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) 9 Zum Europäischen Wirtschaftsraum gehören derzeit die EU-Staaten Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, 
Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Königreich von Großbritannien 
und Nordirland sowie Zypern und die Länder Island, Liechtenstein und Norwegen.
10 Z.B. US-Dollar
11 Drittstaaten sind alle Staaten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes (Staaten des Europäischen Wirtschaftsraumes derzeit: siehe Fußnote 9).
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(2)	 Bei sonstigen Schäden, die aus einer nicht autorisierten Über-

weisung resultieren, haftet die Bank für eigenes Verschulden.  
Hat der Kunde durch ein schuldhaftes Verhalten zu der Ent-
stehung eines Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den 
Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank 
und Kunde den Schaden zu tragen haben.

3.3.2	 Haftung bei nicht erfolgter oder fehlerhafter Ausführung 
einer Überweisung 

Bei einer nicht erfolgten oder fehlerhaft ausgeführten autorisierten 
Überweisung hat der Kunde neben etwaigen Herausgabeansprüchen 
nach § 667 BGB und §§ 812 ff. BGB Schadensersatzansprüche nach 
Maßgabe folgender Regelungen:
 –	 Die Bank haftet für eigenes Verschulden. Hat der Kunde durch 

ein schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung eines Schadens 
beigetragen, bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mitver-
schuldens, in welchem Umfang Bank und Kunde den Schaden 
zu tragen haben.

–	 Für das Verschulden zwischengeschalteter Stellen haftet die 
Bank nicht. In diesen Fällen beschränkt sich die Haftung der 
Bank auf die sorgfältige Auswahl und Unterweisung der ersten 
zwischengeschalteten Stelle (weitergeleiteter Auftrag).

–	 Die Haftung der Bank ist auf höchstens 12.500,– Euro je Über-
weisung begrenzt. Diese Haftungsbeschränkung gilt nicht für 
Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit der Bank und für Gefahren, 
die die Bank besonders übernommen hat. 

3.3.3	 Haftungs- und Einwendungsausschluss
(1)	 Ansprüche des Kunden wegen der fehlerhaften Ausführung    

einer Überweisung nach Nummer 3.3.2 bestehen nicht, wenn

•	 die Überweisung in Übereinstimmung mit der vom Kunden 
fehlerhaft angegebenen Kundenkennung des Zahlungs-
empfängers ausgeführt wurde oder

•	 die Bank gegenüber dem Kunden nachweist, dass der 
Überweisungsbetrag ordnungsgemäß beim Zahlungs-
dienstleister des Zahlungsempfängers eingegangen ist.

(2)	 Ansprüche des Kunden nach den Nummern 3.3.1 und 3.3.2 
und Einwendungen des Kunden gegen die Bank aufgrund nicht 
oder fehlerhaft ausgeführter Überweisungen oder aufgrund 
nicht autorisierter Überweisungen sind ausgeschlossen, wenn 
der Kunde die Bank nicht spätestens 13 Monate nach dem Tag 
der Belastung mit einer nicht autorisierten oder fehlerhaft aus-
geführten Überweisung hiervon schriftlich unterrichtet hat. Der 
Lauf der Frist beginnt nur, wenn die Bank den Kunden über 
die Belastungsbuchung der Überweisung entsprechend dem 
für Kontoinformationen vereinbarten Weg spätestens innerhalb 
eines Monats nach der Belastungsbuchung unterrichtet hat; 
anderenfalls ist für den Fristbeginn der Tag der Unterrichtung 
maßgeblich. Schadensersatzansprüche kann der Kunde auch 
nach Ablauf der Frist in Satz 1 geltend machen, wenn er ohne 
Verschulden an der Einhaltung dieser Frist verhindert war.

(3)	 Ansprüche des Kunden sind ausgeschlossen, wenn die einen 
Anspruch begründenden Umstände
•	 auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis 

beruhen, auf das die Bank keinen Einfluss hat und dessen 
Folgen trotz Anwendung der gebotenen Sorgfalt nicht hät-
ten vermieden werden können, oder

•	 von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung 
herbeigeführt wurden.

Anlage 1: Verzeichnis der Kurzformen für Zielland und Währung

Zielland	 Kurzform	 Währung	 Kurzform
Belgien	 BE	 Euro	 EUR
Bulgarien	 BG	 Bulgarischer Lew	 BGN
Dänemark	 DK	 Dänische Krone	 DKK
Estland	 EE	 Euro	 EUR
Finnland	 FI	 Euro	 EUR
Frankreich	 FR	 Euro	 EUR
Griechenland	 GR	 Euro	 EUR
Irland	 IE	 Euro	 EUR
Island	 IS	 Isländische Krone	 ISK
Italien	 IT	 Euro	 EUR
Japan	 JP	 Japanischer Yen	 JPY
Kanada	 CA	 Kanadischer Dollar	 CAD
Kroatien	 HR	 Kroatischer Kuna	 HRK
Lettland	 LV	 Lettischer Lats	 LVL
Liechtenstein	 LI	 Schweizer Franken*	 CHF
Litauen	 LT	 Litauischer Litas	 LTL
Luxemburg	 LU	 Euro	 EUR
Malta	 MT	 Euro	 EUR
Niederlande	 NL	 Euro	 EUR
Norwegen	 NO	 Norwegische Krone	 NOK
Österreich	 AT	 Euro	 EUR
Polen	 PL	 Polnischer Zloty	 PLN
Portugal	 PT	 Euro	 EUR
Rumänien	 RO	 Rumänischer Leu	 RON
Russische Föderation	 RU	 Russischer Rubel	 RUB
Schweden	 SE	 Schwedische Krone	 SEK
Schweiz	 CH	 Schweizer Franken	 CHF
Slowakei	 SK	 Euro 	 EUR
Slowenien	 SI	 Euro	 EUR
Spanien	 ES	 Euro	 EUR
Tschechische Republik	 CZ	 Tschechische Krone	 CZK
Türkei	 TR	 Türkische Lira	 TRY
Ungarn	 HU	 Ungarischer Forint	 HUF
USA	 US	 US-Dollar	 USD
Vereinigtes Königreich von Großbritannien 	 GB	 Britisches Pfund Sterling	 GBP
und Nordirland                                                                                                                             	
Zypern	 CY	 Euro	 EUR

*Schweizer Franken als gesetzliches Zahlungsmittel in Liechtenstein
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2	 Einzugsermächtigungslastschrift
2.1	 Allgemein
2.1.1	 Wesentliche Merkmale der Einzugsermächtigungslast-

schrift
Mit dem Einzugsermächtigungslastschriftverfahren kann der Kunde 
über die Bank an den Zahlungsempfänger Zahlungen in Euro bewir-
ken. 
Für die Ausführung von Zahlungen mittels Einzugsermächtigungslast-
schriften

–– müssen der Zahlungsempfänger und dessen Zahlungsdienstlei-
ster das Einzugsermächtigungslastschriftverfahren nutzen und

–– muss der Kunde vor dem Zahlungsvorgang dem Zahlungsemp-
fänger eine Einzugsermächtigung (siehe Nummer 2.2.1) erteilen.

Diese Einzugsermächtigung ist zugleich die Weisung des Kunden ge-
genüber der Bank, die vom Zahlungsempfänger auf das Konto des 
Kunden gezogenen Lastschriften einzulösen. Der Zahlungsempfän-
ger löst den jeweiligen Zahlungsvorgang aus, indem er über seinen 
Zahlungsdienstleister der Bank die Lastschriften vorlegt.
Der Kunde kann bei einer autorisierten Zahlung aufgrund einer Ein-
zugsermächtigungslastschrift binnen einer Frist von acht Wochen 
ab dem Zeitpunkt der Belastungsbuchung auf seinem Konto von der 
Bank die Erstattung des belasteten Lastschriftbetrages verlangen.
2.1.2	 Kundenkennungen
Für das Verfahren hat der Kunde die ihm mitgeteilte Kontonummer 
und die Bankleitzahl der Bank als seine Kundenkennung gegenüber 
dem Zahlungsempfänger zu verwenden, da die Bank berechtigt ist, die 
Zahlung aufgrund der Einzugsermächtigungslastschrift ausschließlich 
auf Grundlage der ihr übermittelten Kundenkennung auszuführen. Die 
Bank und die weiteren beteiligten Stellen führen die Zahlung an den 
Zahlungsempfänger anhand der im Lastschriftdatensatz vom Zah-
lungsempfänger als seine Kundenkennung angegebenen Kontonum-
mer und Bankleitzahl aus.

2.2	 Einzugsermächtigung 
2.2.1	 Erteilung der Einzugsermächtigung, Weisung an die Bank 

sowie Regelung für bisher erteilte Einzugsermächtigungen
Der Kunde erteilt dem Zahlungsempfänger eine Einzugsermächti-
gung. Mit dieser

–– ermächtigt er den Zahlungsempfänger, Zahlungen von seinem 
Konto mittels Lastschrift einzuziehen, und

–– 	weist er zugleich die Bank an, die vom Zahlungsempfänger auf 
sein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 

Mit der Einzugsermächtigung autorisiert der Kunde gegenüber seiner 
Bank die Einlösung von Lastschriften des Zahlungsempfängers. Sät-
ze 2 und 3 gelten auch für vom Kunden vor dem Inkrafttreten dieser 
Bedingungen erteilte Einzugsermächtigungen.
Die Einzugsermächtigung muss folgende Angaben (Autorisierungsda-
ten) enthalten:

–– Bezeichnung des Zahlungsempfängers,
–– 	Bezeichnung des Kunden und
–– 	seine Kundenkennung (siehe Nummer 2.1.2).

Über die Autorisierungsdaten hinaus kann die Einzugsermächtigung 
zusätzliche Angaben enthalten.

Bedingungen für Zahlungen mittels  
Lastschrift im Einzugsermächtigungsverfahren
Für Zahlungen des Kunden an Zahlungsempfänger mittels Einzugsermächtigungslastschrift über sein Konto bei der Bank gelten 
folgende Bedingungen.
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Nähere Angaben zur Bank sind im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ enthalten.

1	 Allgemein
1.1	 Begriffsbestimmung
Eine Lastschrift ist ein vom Zahlungsempfänger ausgelöster Zah-
lungsvorgang zu Lasten des Kontos des Kunden, bei dem die Höhe 
des jeweiligen Zahlungsbetrages vom Zahlungsempfänger angege-
ben wird.

1.2	 Entgelte 
1.2.1	 Entgelte für Verbraucher
Die Entgelte im Lastschriftverkehr ergeben sich aus dem „Preis- und 
Leistungsverzeichnis“.
Änderungen der Entgelte werden dem Kunden spätestens zwei Mo-
nate vor dem Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Textform angebo-
ten. Hat der Kunde mit der Bank im Rahmen der Geschäftsbeziehung 
einen elektronischen Kommunikationsweg vereinbart, können die 
Änderungen auch auf diesem Wege angeboten werden. Die Zustim-
mung des Kunden gilt als erteilt, wenn er seine Ablehnung nicht vor 
dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderun-
gen angezeigt hat. Auf diese Genehmigungswirkung wird ihn die Bank 
in ihrem Angebot besonders hinweisen.
Werden dem Kunden Änderungen der Entgelte angeboten, kann er 
diese Geschäftsbeziehung vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des 
Wirksamwerdens der Änderungen auch fristlos und kostenfrei kündi-
gen. Auf dieses Kündigungsrecht wird ihn die Bank in ihrem Angebot 
besonders hinweisen.
1.2.2	 Entgelte für Kunden, die keine Verbraucher sind
Bei Entgelten und deren Änderung für Zahlungen von Kunden, die 
keine Verbraucher sind, verbleibt es bei den Regelungen in Nummer 
12 Absätze 2 bis 6 AGB-Banken.

1.3	 Außergerichtliche Streitschlichtung und sonstige 
Beschwerdemöglichkeit

Für die Beilegung von Streitigkeiten mit der Bank besteht für Kun-
den die Möglichkeit, den Ombudsmann der privaten Banken anzu-
rufen. Betrifft der Beschwerdegegenstand eine Streitigkeit aus dem 
Anwendungsbereich des Zahlungsdiensterechts (§§ 675c bis 676c 
des Bürgerlichen Gesetzbuches), können auch Kunden, die keine 
Verbraucher sind, den Ombudsmann der privaten Banken anrufen. 
Näheres regelt die „Verfahrensordnung für die Schlichtung von Kun-
denbeschwerden im deutschen Bankgewerbe“, die auf Wunsch zur 
Verfügung gestellt wird oder im Internet unter www.bankenverband.de 
abrufbar ist. Die Beschwerde ist schriftlich an die Kundenbeschwerde-
stelle beim Bundesverband deutscher Banken e. V., Postfach 04 03 07, 
10062 Berlin, zu richten.
Ferner besteht für den Kunden die Möglichkeit, sich jederzeit schrift-
lich oder zur dortigen Niederschrift bei der Bundesanstalt für Finanz-
dienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn, 
und Lurgiallee 12, 60439 Frankfurt über Verstöße der Bank gegen 
das Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG), die §§ 675c bis 676c 
des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) oder gegen Artikel 248 des 
Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB) zu be-
schweren.
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2.2.2	 Widerruf der Einzugsermächtigung
Die Einzugsermächtigung kann vom Kunden durch Erklärung gegen-
über dem Zahlungsempfänger oder seiner Bank – möglichst schriftlich  – 
mit der Folge widerrufen werden, dass nachfolgende Zahlungsvorgän-
ge nicht mehr autorisiert sind.
Erfolgt der Widerruf gegenüber der Bank, wird dieser ab dem auf den 
Eingang des Widerrufs folgenden Geschäftstag gemäß „Preis- und 
Leistungsverzeichnis“ wirksam. Zusätzlich sollte der Widerruf auch 
gegenüber dem Zahlungsempfänger erklärt werden, damit dieser kei-
ne weiteren Lastschriften einzieht.

2.3	 Einzug der Einzugsermächtigungslastschrift auf 
Grundlage der Einzugsermächtigung durch den 
Zahlungsempfänger

(1)	 Die vom Kunden erteilte Einzugsermächtigung verbleibt beim 
Zahlungsempfänger. Dieser übernimmt die Autorisierungsdaten 
und setzt etwaige zusätzliche Angaben in den Datensatz zur 
Einziehung von Einzugsermächtigungslastschriften. Der jeweili-
ge Lastschriftbetrag wird vom Zahlungsempfänger angegeben.

(2)	 Der Zahlungsempfänger übermittelt elektronisch den Daten-
satz zur Einziehung der Einzugsermächtigungslastschrift unter 
Einschaltung seines Zahlungsdienstleisters an die Bank als 
Zahlstelle. Dieser Datensatz stellt auch die mit der Einzugs-
ermächtigung erteilte Weisung an die Bank dar, die jeweilige 
Einzugsermächtigungslastschrift einzulösen (siehe Nummer 
2.2.1).

2.4	 Zahlungsvorgang aufgrund der Einzugs- 
ermächtigungslastschrift

2.4.1	 Belastung des Kontos des Kunden mit dem Lastschriftbetrag
(1)	 Eingehende Einzugsermächtigungslastschriften des Zahlungs-

empfängers werden mit dem vom Zahlungsempfänger angege-
benen Lastschriftbetrag dem Konto des Kunden belastet.

(2)	 Eine Kontobelastung erfolgt nicht oder wird spätestens am 
zweiten Bankarbeitstag1  nach ihrer Vornahme rückgängig ge-
macht (siehe Nummer 2.4.2), wenn 
•	 der Bank ein Widerruf der Einzugsermächtigung zugegan-

gen ist,
•	 die vom Zahlungsempfänger angegebene Kontonummer 

des Zahlungspflichtigen und die Bankleitzahl keinem Konto 
des Kunden bei der Bank zuzuordnen sind oder

•	 der Kunde über kein für die Einlösung der Lastschrift aus-
reichendes Guthaben auf seinem Konto oder über keinen 
ausreichenden Kredit verfügt (fehlende Kontodeckung); Tei-
leinlösungen nimmt die Bank nicht vor.

2.4.2	 Einlösung von Einzugsermächtigungslastschriften
Einzugsermächtigungslastschriften sind eingelöst, wenn die Bela-
stungsbuchung auf dem Konto des Kunden nicht spätestens am zwei-
ten Bankarbeitstag1 nach ihrer Vornahme rückgängig gemacht wird.
2.4.3	 Unterrichtung über die Nichtausführung oder  

Rückgängigmachung der Belastungsbuchung oder  
Ablehnung der Einlösung

Über die Nichtausführung oder Rückgängigmachung der Belastungs-
buchung (siehe Nummer 2.4.1) oder die Ablehnung der Einlösung ei-
ner Einzugsermächtigungslastschrift (siehe Nummer 2.4.2) wird die 
Bank den Kunden unverzüglich, spätestens bis zu der gemäß Num-
mer 2.4.4 vereinbarten Frist unterrichten. Dies kann auch auf dem 
für Kontoinformationen vereinbarten Weg geschehen. Dabei wird die 
Bank, soweit möglich, die Gründe sowie die Möglichkeiten angeben, 
wie Fehler, die zur Nichtausführung, Rückgängigmachung oder Ableh-
nung geführt haben, berichtigt werden können.
Für die Unterrichtung über eine berechtigte Ablehnung der Einlösung 
einer autorisierten Einzugsermächtigungslastschrift wegen fehlender 
Kontodeckung  (siehe Nummer 2.4.1 Absatz 2, dritter Spiegelstrich)  
berechnet die Bank das im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ ausge-
wiesene Entgelt. 
2.4.4	 Ausführung der Zahlung
(1)	 Die Bank ist verpflichtet sicherzustellen, dass der von ihr dem 

Konto des Kunden aufgrund der Einzugsermächtigungslast-
schrift des Zahlungsempfängers belastete Lastschriftbetrag 
spätestens innerhalb der im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ 
angegebenen Ausführungsfrist beim Zahlungsdienstleister des 
Zahlungsempfängers eingeht.

(2)	 Die Ausführungsfrist beginnt an dem Tag des Zugangs der 
Einzugsermächtigungslastschrift bei der Bank. Fällt dieser Tag 
nicht auf einen Geschäftstag gemäß „Preis- und Leistungsver-
zeichnis“ der Bank, so beginnt die Ausführungsfrist am darauf 
folgenden Geschäftstag.

(3)	 Die Bank unterrichtet den Kunden über die Ausführung der Zah-
lung auf dem für Kontoinformationen vereinbarten Weg und in 
der vereinbarten Häufigkeit.

2.5	 Erstattungsanspruch des Kunden bei einer  
autorisierten Zahlung

(1)	 Der Kunde kann bei einer autorisierten Zahlung aufgrund einer 
Einzugsermächtigungslastschrift binnen einer Frist von acht 
Wochen ab dem Zeitpunkt der Belastungsbuchung auf seinem 
Konto von der Bank ohne Angabe von Gründen die Erstattung 
des belasteten Lastschriftbetrages verlangen. Dabei bringt sie 
das Konto wieder auf den Stand, auf dem es sich ohne die 
Belastung durch die Zahlung befunden hätte. Etwaige Zah-
lungsansprüche des Zahlungsempfängers gegen den Kunden 
bleiben hiervon unberührt.

(2)	 Der Erstattungsanspruch nach Absatz 1 ist ausgeschlossen, 
sobald der jeweilige Betrag der Lastschriftbelastungsbuchung 
durch eine ausdrückliche Genehmigung des Kunden unmittel-
bar gegenüber der Bank autorisiert worden ist.

(3)	 Erstattungsansprüche des Kunden bei einer nicht erfolgten 
oder fehlerhaft ausgeführten autorisierten Zahlung richten sich 
nach Nummer 2.6.2.

2.6	 Erstattungs- und Schadensersatzansprüche des 
Kunden

2.6.1	 Erstattung bei einer nicht autorisierten Zahlung
Im Falle einer vom Kunden nicht autorisierten Zahlung hat die Bank 
gegen den Kunden keinen Anspruch auf Erstattung ihrer Aufwendun-
gen. Sie ist verpflichtet, dem Kunden den von seinem Konto abge-
buchten Lastschriftbetrag unverzüglich zu erstatten. Dabei bringt sie 
das Konto wieder auf den Stand, auf dem es sich ohne die Belastung 
durch die nicht autorisierte Zahlung befunden hätte.
2.6.2	 Erstattung bei einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Aus-

führung einer autorisierten Zahlung
(1)	 Im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung ei-

ner autorisierten Zahlung kann der Kunde von der Bank die un-
verzügliche und ungekürzte Erstattung des Lastschriftbetrages 
insoweit verlangen, als die Zahlung nicht erfolgt oder fehlerhaft 
war. Die Bank bringt dann das Konto wieder auf den Stand, 
auf dem es sich ohne den fehlerhaft ausgeführten Zahlungsvor-
gang befunden hätte.

(2)	 Der Kunde kann über den Anspruch nach Absatz 1 hinaus von 
der Bank die Erstattung derjenigen Entgelte und Zinsen verlan-
gen, die die Bank ihm im Zusammenhang mit der nicht erfolgten 
oder fehlerhaften Ausführung der Zahlung in Rechnung gestellt 
oder mit denen sie das Konto des Kunden belastet hat.

(3)	 Liegt die fehlerhafte Ausführung darin, dass der Zahlungsbe-
trag beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers nach 
Ablauf der Ausführungsfrist gemäß Nummer 2.4.4 eingegan-
gen ist (Verspätung), sind die Ansprüche nach Absätzen 1 und 
2 ausgeschlossen. Ist dem Kunden durch die Verspätung ein 
Schaden entstanden, haftet die Bank nach Nummer 2.6.3, bei 
Kunden, die keine Verbraucher sind, nach Nummer 2.6.4. 

(4)	 Wurde ein Zahlungsvorgang nicht oder fehlerhaft ausgeführt, 
wird die Bank auf Verlangen des Kunden den Zahlungsvorgang 
nachvollziehen und den Kunden über das Ergebnis unterrich-
ten.

2.6.3	 Schadensersatz
(1)	 Bei nicht erfolgter oder fehlerhafter Ausführung einer autori-

sierten Zahlung oder bei einer nicht autorisierten Zahlung kann 
der Kunde von der Bank einen Schaden, der nicht bereits von 
Nummern 2.6.1 und 2.6.2 erfasst ist, ersetzt verlangen. Dies 
gilt nicht, wenn die Bank die Pflichtverletzung nicht zu vertre-
ten hat. Die Bank hat hierbei ein Verschulden, das einer von 
ihr zwischengeschalteten Stelle zur Last fällt, wie eigenes Ver-
schulden zu vertreten. Hat der Kunde durch ein schuldhaftes 
Verhalten zu der Entstehung eines Schadens beigetragen, be-
stimmt sich nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in wel-
chem Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tragen haben.

(2)	 Die Haftung nach Absatz 1 ist auf 12.500 Euro begrenzt. Diese 
betragsmäßige Haftungsgrenze gilt nicht
•	 für nicht autorisierte Zahlungen,
•	 bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Bank, 
•	 für Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat, 

und
•	 für den dem Kunden entstandenen Zinsschaden, wenn der 

Kunde Verbraucher ist.
2.6.4	 Schadensersatzansprüche von Kunden, die keine  

Verbraucher sind, bei einer nicht erfolgten autorisierten 
Zahlung, fehlerhaft ausgeführten autorisierten Zahlung 
oder nicht autorisierten Zahlung

Abweichend von den Erstattungsansprüchen in Nummer 2.6.2 und 
Schadensersatzansprüchen in Nummer 2.6.3 haben Kunden, die kei-
ne Verbraucher sind, neben etwaigen Herausgabeansprüchen nach 
§ 667 BGB und §§ 812 ff. BGB lediglich Schadensersatzansprüche 
nach Maßgabe folgender Regelungen:

1Bankarbeitstage sind alle Werktage außer: Sonnabende, 24. und 31. Dezember.
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Bei einer nicht erfolgten autorisierten Zahlung, fehlerhaft ausgeführten 
autorisierten Zahlung oder nicht autorisierten Zahlung kann der Kun-
de, der kein Verbraucher ist, von der Bank den Ersatz des hierdurch 
entstehenden Schadens verlangen. Dies gilt nicht, wenn die Bank 
die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Hat der Kunde durch ein 
schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung eines Schadens beigetra-
gen, bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in 
welchem Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tragen haben.
Ein Schadensersatzanspruch des Kunden ist der Höhe nach auf den 
Lastschriftbetrag zuzüglich der von der Bank in Rechnung gestellten 
Entgelte und Zinsen begrenzt. Soweit es sich hierbei um die Geltend-
machung von Folgeschäden handelt, ist der Anspruch auf höchstens 
12.500 Euro je Zahlung begrenzt. Diese Haftungsbeschränkungen 
gelten nicht für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit der Bank und für 
Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat.
2.6.5	 Haftungs- und Einwendungsausschluss
(1)	 Eine Haftung der Bank nach Nummern 2.6.2 bis 2.6.4 ist aus-

geschlossen,
•	 wenn die Bank gegenüber dem Kunden nachweist, dass 

der Zahlungsbetrag rechtzeitig und ungekürzt beim Zah-
lungsdienstleister des Zahlungsempfängers eingegangen 
ist, oder

•	 soweit die Zahlung in Übereinstimmung mit der vom 
Zahlungsempfänger angegebenen fehlerhaften Kunden-
kennung des Zahlungsempfängers ausgeführt wurde. In 
diesem Fall kann der Kunde von der Bank jedoch verlan-
gen, dass sie sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten darum 
bemüht, den Zahlungsbetrag wiederzuerlangen. Für diese 
Wiederbeschaffung berechnet die Bank das im „Preis- und 
Leistungsverzeichnis“ ausgewiesene Entgelt.

(2)	 Ansprüche des Kunden nach Nummern 2.6.1 bis 2.6.4 und 
Einwendungen des Kunden gegen die Bank aufgrund nicht 
oder fehlerhaft ausgeführter Zahlungen oder aufgrund nicht 
autorisierter Zahlungen sind ausgeschlossen, wenn der Kunde 
die Bank nicht spätestens 13 Monate nach dem Tag der Be-
lastung mit einer nicht autorisierten oder fehlerhaft ausgeführ-
ten Zahlung hiervon unterrichtet hat. Der Lauf der Frist beginnt 
nur, wenn die Bank den Kunden über die Belastungsbuchung 
der Zahlung entsprechend dem für Kontoinformationen ver-
einbarten Weg spätestens innerhalb eines Monats nach der 
Belastungsbuchung unterrichtet hat; anderenfalls ist für den 
Fristbeginn der Tag der Unterrichtung maßgeblich. Schadens-
ersatzansprüche nach Nummer 2.6.3 kann der Kunde auch 
nach Ablauf der Frist in Satz 1 geltend machen, wenn er ohne 
Verschulden an der Einhaltung dieser Frist verhindert war.

(3)	 Ansprüche des Kunden sind ausgeschlossen, wenn die einen 
Anspruch begründenden Umstände
•	 auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis 

beruhen, auf das die Bank keinen Einfluss hat, und dessen 
Folgen trotz Anwendung der gebotenen Sorgfalt nicht hät-
ten vermieden werden können, oder

•	 von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung 
herbeigeführt wurden.
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2	 Abbuchungsauftragslastschrift
2.1	 Allgemein
2.1.1	 Wesentliche Merkmale des Abbuchungsauftrags- 

lastschriftverfahrens
Mit dem Abbuchungsauftragslastschriftverfahren kann der Kunde über 
die Bank an einen Zahlungsempfänger Zahlungen in Euro bewirken.
Für die Ausführung von Zahlungen mittels Abbuchungsauftragslast-
schrift muss der Kunde

–– vor dem Zahlungsvorgang den Zahlungsempfänger ermächtigen, 
Geldbeträge vom Konto des Kunden per Abbuchungsauftragslast
schriften einzuziehen, und

–– die Bank unmittelbar anweisen, die Abbuchungsauftragslast-
schriften seinem Konto zu belasten und den Lastschriftbetrag an 
den Dienstleister des Zahlungsempfängers zu übermitteln (Abbu-
chungsauftrag).

Der Zahlungsempfänger löst den jeweiligen Zahlungsvorgang aus, in-
dem er über seinen Zahlungsdienstleister der Bank die Abbuchungs-
auftragslastschriften vorlegt.
Der Kunde kann bei einer autorisierten Zahlung aufgrund einer 
Abbuchungsauftragslastschrift nach Einlösung von der Bank keine 
Erstattung des Lastschriftbetrags verlangen.
2.1.2	 Kundenkennungen
Für das Verfahren hat der Kunde die ihm mitgeteilte Kontonummer 
und die Bankleitzahl der Bank als seine Kundenkennung gegenüber 
dem Zahlungsempfänger zu verwenden, da die Bank berechtigt ist, die 
Zahlung aufgrund der Abbuchungsauftragslastschrift ausschließlich 
auf Grundlage der ihr übermittelten Kundenkennung auszuführen. 
Die Bank und die weiteren beteiligten Stellen führen die Zahlung an 
den Zahlungsempfänger an Hand der im Lastschriftdatensatz vom 
Zahlungsempfänger als dessen Kundenkennung angegebenen Kon-
tonummer und Bankleitzahl aus.

2.2	 Abbuchungsauftrag
2.2.1	 Erteilung des Abbuchungsauftrags
Der Kunde autorisiert mit dem Abbuchungsauftrag gegenüber der 
Bank die Einlösung von Abbuchungsauftragslastschriften des Zah-
lungsempfängers. Die Autorisierung umfasst die Belastung des 
Kontos des Kunden mit Abbuchungsauftragslastschriften des Zah
lungsempfängers und die Ausführung von Zahlungen durch Übermitt-
lung der abgebuchten Lastschriftbeträge an den Zahlungsdienstleister 
des Zahlungsempfängers. Der Abbuchungsauftrag ist schriftlich oder 
in der mit der Bank vereinbarten Art und Weise unmittelbar der Bank 
zu erteilen.
Der Abbuchungsauftrag muss folgende Angaben (Autorisierungsda-
ten) enthalten:

–– Name des Zahlungsempfängers,
–– Name des Kunden,
–– Bezeichnung der Bank des Kunden und
–– seine Kundenkennung (siehe Nummer 2.1.2).

Über die Autorisierungsdaten hinaus kann der Abbuchungsauftrag zu-
sätzliche Angaben enthalten.

Bedingungen für Zahlungen mittels
Lastschrift im Abbuchungsauftragsverfahren

Für Zahlungen des Kunden an Zahlungsempfänger mittels Abbuchungsauftragslastschrift über sein Konto bei der Bank gelten fol-
gende Bedingungen.

Nähere Angaben zur Bank sind im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ enthalten.

1	 Allgemein
1.1	 Begriffsbestimmung
Eine Lastschrift ist ein vom Zahlungsempfänger ausgelöster Zah-
lungsvorgang zu Lasten des Kontos des Kunden, bei dem die Höhe 
des jeweiligen Zahlungsbetrages vom Zahlungsempfänger angege-
ben wird.

1.2	 Entgelte
1.2.1	 Entgelte für Verbraucher
Die Entgelte im Lastschriftverkehr ergeben sich aus dem „Preis- und 
Leistungsverzeichnis“.
Änderungen der Entgelte werden dem Kunden spätestens zwei Mo-
nate vor dem Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Textform angebo-
ten. Hat der Kunde mit der Bank im Rahmen der Geschäftsbeziehung 
einen elektronischen Kommunikationsweg vereinbart, können die 
Änderungen auch auf diesem Wege angeboten werden. Die Zustim
mung des Kunden gilt als erteilt, wenn er seine Ablehnung nicht vor 
dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderun-
gen angezeigt hat. Auf diese Genehmigungswirkung wird ihn die Bank 
in ihrem Angebot besonders hinweisen.
Werden dem Kunden Änderungen der Entgelte angeboten, kann er 
diese Geschäftsbeziehung vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des 
Wirksamwerdens der Änderungen auch fristlos und kostenfrei kündi-
gen. Auf dieses Kündigungsrecht wird ihn die Bank in ihrem Angebot 
besonders hinweisen.
1.2.2	 Entgelte für Kunden, die keine Verbraucher sind
Bei Entgelten und deren Änderung für Zahlungen von Kunden, die kei-
ne Verbraucher sind, verbleibt es bei den Regelungen in Nummer 12 
Absätze 2 bis 6 AGB-Banken

1.3	 Außergerichtliche Streitschlichtung und sonstige 
Beschwerdemöglichkeit

Für die Beilegung von Streitigkeiten mit der Bank besteht für Kunden 
die Möglichkeit, den Ombudsmann der privaten Banken anzurufen. 
Betrifft der Beschwerdegegenstand eine Streitigkeit aus dem Anwen-
dungsbereich des Zahlungsdiensterechts (§§ 675c bis 676c des Bür-
gerlichen Gesetzbuches), können auch Kunden, die keine Verbraucher 
sind, den Ombudsmann der privaten Banken anrufen. Näheres regelt 
die „Verfahrensordnung für die Schlichtung von Kundenbeschwerden 
im deutschen Bankgewerbe“, die auf Wunsch zur Verfügung gestellt 
wird oder im Internet unter www.bankenverband.de abrufbar ist. Die 
Beschwerde ist schriftlich an die Kundenbeschwerdestelle beim Bun-
desverband deutscher Banken e. V., Postfach 04 03 07, 10062 Berlin, 
zu richten.
Ferner besteht für den Kunden die Möglichkeit, sich jederzeit schrift-
lich oder zur dortigen Niederschrift bei der Bundesanstalt für Finanz-
dienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn, 
und Lurgiallee 12, 60439 Frankfurt über Verstöße der Bank gegen 
das Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG), die §§ 675c bis 676c 
des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) oder gegen Artikel 248 des 
Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB) zu be-
schweren.
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2.2.2	 Widerruf des Abbuchungsauftrags
Der Abbuchungsauftrag kann vom Kunden durch Erklärung gegen-
über seiner Bank widerrufen werden. Der Widerruf sollte möglichst 
schriftlich und möglichst gegenüber der kontoführenden Stelle der 
Bank erfolgen.
2.2.3	 Zurückweisung einzelner  

Abbuchungsauftragslastschriften
Vor der Einlösung nach Nummer 2.4.2 kann der Kunde der Bank 
gesondert die Weisung erteilen, Zahlungen aus bestimmten 
Abbuchungsauftragslastschriften nicht zu bewirken. Diese Weisung 
ist möglichst schriftlich und möglichst gegenüber der kontoführenden 
Stelle der Bank zu erklären.

2.3	 Einzug der Abbuchungsauftragslastschrift  
durch den Zahlungsempfänger

Der Zahlungsempfänger übermittelt die Abbuchungsauftragslast-
schrift unter Einschaltung seines Zahlungsdienstleisters an die Bank 
als Zahlstelle. Der jeweilige Lastschriftbetrag wird vom Zahlungsemp-
fänger angegeben.

2.4	 Zahlungsvorgang aufgrund der Abbuchungs- 
auftragslastschrift

2.4.1	 Belastung des Kontos des Kunden mit dem  
Lastschriftbetrag

(1)	 Abbuchungsauftragslastschriften des Zahlungsempfängers 
werden am Tag des Zugangs bei der Bank mit dem vom Zah-
lungsempfänger angegebenen Lastschriftbetrag dem Konto 
des Kunden belastet.

(2)	 Eine Kontobelastung erfolgt nicht oder wird spätestens am 
zweiten Bankarbeitstag1 nach ihrer Vornahme rückgängig ge-
macht (siehe Nummer 2.4.2), wenn
•	 der Bank kein Abbuchungsauftrag gemäß Nummer 2.2.1 

vorliegt,
•	 der Abbuchungsauftrag gemäß Nummer 2.2.2 vom Kunden 

widerrufen worden ist,
•	 der Bank eine Zurückweisung des Kunden gemäß Num-

mer 2.2.3 zugegangen ist,
•	 die vom Zahlungsempfänger angegebene Kontonummer 

des Zahlungspflichtigen und die Bankleitzahl keinem Konto 
des Kunden bei der Bank zuzuordnen sind

		  oder
•	 der Kunde über kein für die Einlösung der Lastschrift aus-

reichendes Guthaben auf seinem Konto oder über keinen 
ausreichenden Kredit verfügt (fehlende Kontodeckung);  
Teileinlösungen nimmt die Bank nicht vor.

2.4.2	 Einlösung von Abbuchungsauftragslastschriften
Abbuchungsauftragslastschriften sind eingelöst, wenn die Bela-
stungsbuchung auf dem Konto des Kunden nicht spätestens am zwei-
ten Bankarbeitstag1 nach ihrer Vornahme rückgängig gemacht wird.
2.4.3	 Unterrichtung über Nichtausführung oder  

Rückgängigmachung der Belastungsbuchung oder  
Ablehnung der Einlösung

Über die Nichtausführung oder Rückgängigmachung der Belastungs-
buchung (siehe Nummer 2.4.1 Absatz 2) oder die Ablehnung der 
Einlösung einer Abbuchungsauftragslastschrift (siehe Nummer 2.4.2) 
wird die Bank den Kunden unverzüglich, spätestens bis zu der ge-
mäß Nummer 2.4.4 vereinbarten Frist unterrichten. Dies kann auch 
auf dem für Kontoinformationen vereinbarten Weg geschehen. Dabei 
wird die Bank, soweit möglich, die Gründe sowie die Möglichkeiten 
angeben, wie Fehler, die zur Nichtausführung, Rückgängigmachung 
oder Ablehnung geführt haben, berichtigt werden können.
Für die Unterrichtung über eine berechtigte Ablehnung der Einlösung 
einer autorisierten Abbuchungsauftragslastschrift wegen fehlender 
Kontodeckung (siehe Nummer 2.4.1 Absatz 2, fünfter Spiegelstrich) 
berechnet die Bank das im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ ausge-
wiesene Entgelt.
2.4.4	 Ausführung der Zahlung
(1)	 Die Bank ist verpflichtet sicherzustellen, dass der von ihr dem 

Konto des Kunden aufgrund der Abbuchungsauftragslastschrift 
des Zahlungsempfängers belastete Lastschriftbetrag späte-
stens innerhalb der im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ an-
gegebenen Ausführungsfrist beim Zahlungsdienstleister des 
Zahlungsempfängers eingeht.

(2)	 Die Ausführungsfrist beginnt an dem Tag des Zugangs der 
Abbuchungsauftragslastschrift bei der Bank. Fällt dieser Tag 
nicht auf einen Geschäftstag gemäß „Preis- und Leistungsver-
zeichnis“ der Bank, so beginnt die Ausführungsfrist am darauf 
folgenden Geschäftstag.

(3)	 Die Bank unterrichtet den Kunden über die Ausführung der Zah-
lung auf dem für Kontoinformationen vereinbarten Weg und in 
der vereinbarten Häufigkeit.

2.5	 Ausschluss des Erstattungsanspruchs bei  
einer autorisierten Zahlung

Der Kunde kann bei einer gemäß Nummer 2.2.1 autorisierten Zahlung 
aufgrund einer Abbuchungsauftragslastschrift nach Einlösung (siehe 
Nummer 2.4.2) von der Bank keine Erstattung des Lastschriftbetrags 
verlangen. Weitergehende Ansprüche aus § 675x BGB sind ausge-
schlossen.
Erstattungsansprüche des Kunden bei einer nicht erfolgten oder feh-
lerhaft ausgeführten autorisierten Zahlung richten sich nach Num-
mer 2.6.2.

2.6	 Erstattungs- und Schadensersatzansprüche  
des Kunden

2.6.1	 Erstattung bei einer nicht autorisierten Zahlung
Im Falle einer vom Kunden nicht autorisierten Zahlung hat die Bank 
gegen den Kunden keinen Anspruch auf Erstattung ihrer Aufwendun-
gen. Sie ist verpflichtet, dem Kunden den von seinem Konto abge-
buchten Lastschriftbetrag unverzüglich zu erstatten. Dabei bringt sie 
das Konto wieder auf den Stand, auf dem es sich ohne die Belastung 
durch die nicht autorisierte Zahlung befunden hätte.
2.6.2	 Erstattung bei nicht erfolgter oder fehlerhafter  

Ausführung einer autorisierten Zahlung
(1)	 Im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung ei-

ner autorisierten Zahlung kann der Kunde von der Bank die un-
verzügliche und ungekürzte Erstattung des Lastschriftbetrages 
insoweit verlangen, als die Zahlung nicht erfolgt oder fehlerhaft 
war. Die Bank bringt dann das Konto wieder auf den Stand, 
auf dem es sich ohne den fehlerhaft ausgeführten Zahlungsvor-
gang befunden hätte.

(2)	 Der Kunde kann über den Anspruch nach Absatz 1 hinaus von 
der Bank die Erstattung derjenigen Entgelte und Zinsen verlan-
gen, die die Bank ihm im Zusammenhang mit der nicht erfolgten 
oder fehlerhaften Ausführung der Zahlung in Rechnung gestellt 
oder mit denen sie das Konto des Kunden belastet hat.

(3)	 Liegt die fehlerhafte Ausführung darin, dass der Zahlungsbe-
trag beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers nach 
Ablauf der Ausführungsfrist gemäß Nummer 2.4.4 eingegangen 
ist (Verspätung), sind die Ansprüche nach Absätzen 1 und 2 
ausgeschlossen. Ist dem Kunden durch die Verspätung ein 
Schaden entstanden, haftet die Bank nach Nummer 2.6.3, bei 
Kunden, die keine Verbraucher sind, nach Nummer 2.6.4.

(4)	 Wurde ein Zahlungsvorgang nicht oder fehlerhaft ausgeführt, 
wird die Bank auf Verlangen des Kunden den Zahlungsvorgang 
nachvollziehen und den Kunden über das Ergebnis unterrich-
ten.

2.6.3	 Schadensersatz
(1)	 Bei nicht erfolgter oder fehlerhafter Ausführung einer autori-

sierten Zahlung oder bei einer nicht autorisierten Zahlung kann 
der Kunde von der Bank einen Schaden, der nicht bereits von 
Nummern 2.6.1 und 2.6.2 erfasst ist, ersetzt verlangen. Dies 
gilt nicht, wenn die Bank die Pflichtverletzung nicht zu vertre-
ten hat. Die Bank hat hierbei ein Verschulden, das einer von 
ihr zwischengeschalteten Stelle zur Last fällt, wie eigenes Ver-
schulden zu vertreten. Hat der Kunde durch ein schuldhaftes 
Verhalten zu der Entstehung eines Schadens beigetragen, be-
stimmt sich nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in wel-
chem Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tragen haben.

(2)	 Die Haftung nach Absatz 1 ist auf 12.500,– Euro begrenzt. Die-
se Haftungsgrenze gilt nicht
•	 für nicht autorisierte Zahlungen,
•	 bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Bank,
•	 für Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat,

		  und
•	 für den dem Kunden entstandenen Zinsschaden, wenn der 

Kunde Verbraucher ist.
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1Bankarbeitstage sind alle Werktage außer: Sonnabende, 24. und 31. Dezember.
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2.6.4	 Schadensersatzansprüche von Kunden, die keine  
Verbraucher sind, bei einer nicht erfolgten autorisierten 
Zahlung, fehlerhaft ausgeführten autorisierten Zahlung 
oder nicht autorisierten Zahlung

Abweichend von den Erstattungsansprüchen in Nummer 2.6.2 und 
Schadensersatzansprüchen in Nummer 2.6.3 haben Kunden, die kei-
ne Verbraucher sind, neben etwaigen Herausgabeansprüchen nach 
§ 667 BGB und §§ 812 ff. BGB lediglich Schadensersatzansprüche 
nach Maßgabe folgender Regelungen:
Bei einer nicht erfolgten autorisierten Zahlung, fehlerhaft ausgeführten 
autorisierten Zahlung oder nicht autorisierten Zahlung kann der Kun-
de, der kein Verbraucher ist, von der Bank den Ersatz des hierdurch 
entstehenden Schadens verlangen. Dies gilt nicht, wenn die Bank 
die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Hat der Kunde durch ein 
schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung eines Schadens beigetra-
gen, bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in 
welchem Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tragen haben.
Ein Schadensersatzspruch des Kunden ist der Höhe nach auf den 
Lastschriftbetrag zuzüglich der von der Bank in Rechnung gestellten 
Entgelte und Zinsen begrenzt. Soweit es sich hierbei um die Geltend-
machung von Folgeschäden handelt, ist der Anspruch auf höchstens 
12.500,– Euro je Zahlung begrenzt. Diese Haftungsbeschränkungen 
gelten nicht für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit der Bank und für 
Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat.
2.6.5	 Haftungs- und Einwendungsausschluss
(1)	 Eine Haftung der Bank nach Nummern 2.6.2 bis 2.6.4 ist aus-

geschlossen,
•	 wenn die Bank gegenüber dem Kunden nachweist, dass 

der Zahlungsbetrag rechtzeitig und ungekürzt beim Zah-
lungsdienstleister des Zahlungsempfängers eingegangen 
ist, oder

•	 soweit die Zahlung in Übereinstimmung mit der vom 
Zahlungsempfänger angegebenen fehlerhaften Kunden-
kennung des Zahlungsempfängers ausgeführt wurde. In 
diesem Fall kann der Kunde von der Bank jedoch verlan-
gen, dass sie sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten darum 
bemüht, den Zahlungsbetrag wiederzuerlangen. 

•	 Für diese Wiederbeschaffung berechnet die Bank das im 
„Preis- und Leistungsverzeichnis“ ausgewiesene Entgelt.

(2)	 Ansprüche des Kunden nach Nummern 2.6.1 bis 2.6.4 und 
Einwendungen des Kunden gegen die Bank aufgrund nicht 
oder fehlerhaft ausgeführter Zahlungen oder aufgrund nicht 
autorisierter Zahlungen sind ausgeschlossen, wenn der Kunde 
die Bank nicht spätestens 13 Monate nach dem Tag der Be-
lastung mit einer nicht autorisierten oder fehlerhaft ausgeführ-
ten Zahlung hiervon unterrichtet hat. Der Lauf der Frist beginnt 
nur, wenn die Bank den Kunden über die Belastungsbuchung 
der Zahlung entsprechend dem für Kontoinformationen ver-
einbarten Weg spätestens innerhalb eines Monats nach der 
Belastungsbuchung unterrichtet hat; anderenfalls ist für den 
Fristbeginn der Tag der Unterrichtung maßgeblich. Schadens-
ersatzansprüche nach Nummer 2.6.3 kann der Kunde auch 
nach Ablauf der Frist in Satz 1 geltend machen, wenn er ohne 
Verschulden an der Einhaltung dieser Frist verhindert war.

(3)	 Ansprüche des Kunden sind ausgeschlossen, wenn die einen 
Anspruch begründenden Umstände
•	 auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis 

beruhen, auf das die Bank keinen Einfluss hat, und dessen 
Folgen trotz Anwendung der gebotenen Sorgfalt nicht hät-
ten vermieden werden können,

		  oder
•	 von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung 

herbeigeführt wurden.
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2	 SEPA-Basislastschrift
2.1	 Allgemein
2.1.1.	Wesentliche Merkmale des  

SEPA-Basislastschriftverfahrens
Mit dem SEPA-Basislastschriftverfahren kann der Kunde über die 
Bank an den Zahlungsempfänger Zahlungen in Euro innerhalb des 
Gebiets des einheitlichen Euro-Zahlungsverkehrsraums („Single Euro 
Payments Area“, SEPA) bewirken. Zur SEPA gehören die im Anhang 
genannten Staaten und Gebiete.
Für die Ausführung von Zahlungen mittels SEPA-Basislastschriften 
muss
–– 	der Zahlungsempfänger und dessen Zahlungsdienstleister das 

SEPA-Basislastschriftverfahren nutzen und
–– 	der Kunde vor dem Zahlungsvorgang dem Zahlungsempfänger 

das SEPA-Lastschriftmandat erteilen.
Der Zahlungsempfänger löst den jeweiligen Zahlungsvorgang aus, in-
dem er über seinen Zahlungsdienstleister der Bank die Lastschriften 
vorlegt.
Der Kunde kann bei einer autorisierten Zahlung aufgrund einer SEPA-
Basislastschrift binnen einer Frist von acht Wochen ab dem Zeitpunkt 
der Belastungsbuchung auf seinem Konto von der Bank die Erstat-
tung des belasteten Lastschriftbetrages verlangen.
2.1.2.	Kundenkennungen
Für das Verfahren hat der Kunde die ihm mitgeteilte IBAN1 und den 
BIC2 der Bank als seine Kundenkennung gegenüber dem Zahlungs-
empfänger zu verwenden, da die Bank berechtigt ist, die Zahlung 
aufgrund der SEPA-Basislastschrift ausschließlich auf Grundlage der 
ihr übermittelten Kundenkennung auszuführen. Die Bank und die wei-
teren beteiligten Stellen führen die Zahlung an den Zahlungsempfän-
ger an Hand der im Lastschriftdatensatz vom Zahlungsempfänger als 
dessen Kundenkennung angegebenen IBAN und BIC aus.
2.1.3.	Übermittlung von Lastschriftdaten
Bei SEPA-Basislastschriften können die Lastschriftdaten über das 
Nachrichtenübermittlungssystem der Society for Worldwide Interbank 
Financial Telecommunication (SWIFT) mit Sitz in Belgien und Re-
chenzentren in der Europäischen Union, in der Schweiz und in den 
USA von dem Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers an die 
Bank weitergeleitet werden.

2.2	 SEPA-Lastschriftmandat
2.2.1.	Erteilung des SEPA-Lastschriftmandats  

(SEPA Direct Debit Mandate)
Der Kunde erteilt dem Zahlungsempfänger ein SEPA-Lastschriftman-
dat. Damit autorisiert er gegenüber seiner Bank die Einlösung von 
SEPA-Basislastschriften des Zahlungsempfängers. Das Mandat ist 
schriftlich oder in der mit seiner Bank vereinbarten Art und Weise zu 
erteilen.
In dem SEPA-Lastschriftmandat müssen die folgenden Erklärungen 
des Kunden enthalten sein:
–– 	Ermächtigung des Zahlungsempfängers, Zahlungen vom Konto 

des Kunden mittels SEPA-Basislastschrift einzuziehen, und
–– 	Weisung an die Bank, die vom Zahlungsempfänger auf sein Konto 

gezogenen SEPA-Basislastschriften einzulösen.

Bedingungen für Zahlungen mittels
Lastschrift im SEPA-Basislastschriftverfahren
Für Zahlungen des Kunden an Zahlungsempfänger mittels SEPA-Basislastschrift über sein Konto bei der Bank gelten folgende Be-
dingungen.
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Nähere Angaben zur Bank sind im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ enthalten.

1	 Allgemein
1.1	 Begriffsbestimmung
Eine Lastschrift ist ein vom Zahlungsempfänger ausgelöster Zah-
lungsvorgang zu Lasten des Kontos des Kunden, bei dem die Höhe 
des jeweiligen Zahlungsbetrages vom Zahlungsempfänger angege-
ben wird.

1.2	 Entgelte 
1.2.1.	Entgelte für Verbraucher 
Die Entgelte im Lastschriftverkehr ergeben sich aus dem „Preis- und 
Leistungsverzeichnis“.
Änderungen der Entgelte werden dem Kunden spätestens zwei Mo-
nate vor dem Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Textform angeboten. 
Hat der Kunde mit der Bank im Rahmen der Geschäftsbeziehung ei-
nen elektronischen Kommunikationsweg vereinbart, können die Ände-
rungen auch auf diesem Wege angeboten werden. Die Zustimmung 
des Kunden gilt als erteilt, wenn er seine Ablehnung nicht vor dem 
vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderungen 
angezeigt hat. Auf diese Genehmigungswirkung wird ihn die Bank in 
ihrem Angebot besonders hinweisen.
Werden dem Kunden Änderungen der Entgelte angeboten, kann er 
diese Geschäftsbeziehung vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des 
Wirksamwerdens der Änderungen auch fristlos und kostenfrei kündi-
gen. Auf dieses Kündigungsrecht wird ihn die Bank in ihrem Angebot 
besonders hinweisen.
1.2.2.	Entgelte für Kunden, die keine Verbraucher sind
Für Entgelte und deren Änderung für Zahlungen von Kunden, die kei-
ne Verbraucher sind, verbleibt es bei den Regelungen in Nummer 12 
Absätze 2 bis 6 AGB-Banken.

1.3	 Außergerichtliche Streitschlichtung und sonstige 
Beschwerdemöglichkeit

Für die Beilegung von Streitigkeiten mit der Bank besteht für Kunden 
die Möglichkeit, den Ombudsmann der privaten Banken anzurufen. 
Betrifft der Beschwerdegegenstand eine Streitigkeit aus dem Anwen-
dungsbereich des Zahlungsdiensterechts (§§ 675c bis 676c des Bür-
gerlichen Gesetzbuches), können auch Kunden, die keine Verbraucher 
sind, den Ombudsmann der privaten Banken anrufen. Näheres regelt 
die „Verfahrensordnung für die Schlichtung von Kundenbeschwerden 
im deutschen Bankgewerbe“, die auf Wunsch zur Verfügung gestellt 
wird oder im Internet unter www.bankenverband.de abrufbar ist. Die 
Beschwerde ist schriftlich an die Kundenbeschwerdestelle beim Bun-
desverband deutscher Banken e. V., Postfach 04 03 07, 10062 Berlin, 
zu richten.
Ferner besteht für den Kunden die Möglichkeit, sich jederzeit schrift-
lich oder zur dortigen Niederschrift bei der Bundesanstalt für Finanz-
dienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn, 
und Lurgiallee 12, 60439 Frankfurt über Verstöße der Bank gegen 
das Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG), die §§ 675c bis 676c 
des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) oder gegen Artikel 248 des 
Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB) zu be-
schweren.

1International Bank Account Number (Internationale Bankkontonummer)
2Bank Identifier Code (Bank-Identifizierungscode)
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Das SEPA-Lastschriftmandat muss folgende Autorisierungsdaten  
enthalten:
–– 	Bezeichnung des Zahlungsempfängers,
–– 	eine Gläubigeridentifikationsnummer,
–– 	Kennzeichnung als einmalige oder wiederkehrende Zahlung,
–– 	Name des Kunden,
–– 	Bezeichnung der Bank des Kunden und
–– 	seine Kundenkennung (siehe Nummer 2.1.2).

Über die Autorisierungsdaten hinaus kann das Lastschriftmandat zu-
sätzliche Angaben enthalten.
2.2.2.	Einzugsermächtigung als SEPA-Lastschriftmandat
Hat der Kunde dem Zahlungsempfänger eine Einzugsermächtigung 
erteilt, mit der er den Zahlungsempfänger ermächtigt, Zahlungen von 
seinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen, weist er zugleich damit 
die Bank an, die vom Zahlungsempfänger auf sein Konto gezogenen 
Lastschriften einzulösen. Mit der Einzugsermächtigung autorisiert 
der Kunde gegenüber seiner Bank die Einlösung von Lastschriften 
des Zahlungsempfängers. Diese Einzugsermächtigung gilt als SEPA-
Lastschriftmandat.  Sätze 1 bis 3 gelten auch für vom Kunden vor dem 
Inkrafttreten dieser Bedingungen erteilte Einzugsermächtigungen.
Die Einzugsermächtigung muss folgende Autorisierungsdaten ent-
halten:
–– 	Bezeichnung des Zahlungsempfängers,
–– 	Name des Kunden,
–– 	Kundenkennung nach Nummer 2.1.2 oder Kontonummer und 

Bankleitzahl des Kunden.
Über die Autorisierungsdaten hinaus kann die Einzugsermächtigung 
zusätzliche Angaben enthalten.
2.2.3.	Widerruf des SEPA-Lastschriftmandats
Das SEPA-Lastschriftmandat kann vom Kunden durch Erklärung 
gegenüber dem Zahlungsempfänger oder seiner Bank – möglichst 
schriftlich – mit der Folge widerrufen werden, dass nachfolgende Zah-
lungsvorgänge nicht mehr autorisiert sind.
Erfolgt der Widerruf gegenüber der Bank, wird dieser ab dem auf den 
Eingang des Widerrufs folgenden Geschäftstag gemäß „Preis- und 
Leistungsverzeichnis“ wirksam. Zusätzlich sollte dieser auch gegen-
über dem Zahlungsempfänger erklärt werden, damit dieser keine wei-
teren Lastschriften einzieht.
2.2.4.	Zurückweisung einzelner SEPA-Basislastschriften
Der Kunde kann der Bank gesondert die Weisung erteilen, Zahlungen 
aus bestimmten SEPA-Basislastschriften des Zahlungsempfängers 
nicht zu bewirken. Diese Weisung muss der Bank bis spätestens zum 
Ende des Geschäftstages gemäß „Preis- und Leistungsverzeichnis“ 
vor dem im Datensatz der Lastschrift angegebenen Fälligkeitstag zu-
gehen. Diese Weisung sollte möglichst schriftlich und möglichst ge-
genüber der kontoführenden Stelle der Bank erfolgen. Zusätzlich sollte 
dieser auch gegenüber dem Zahlungsempfänger erklärt werden.

2.3	 Einzug der SEPA-Basislastschrift auf  
Grundlage des SEPA‑Lastschriftmandats  
durch den Zahlungsempfänger

(1)	 Das vom Kunden erteilte SEPA-Lastschriftmandat verbleibt 
beim Zahlungsempfänger. Dieser übernimmt die Autorisie-
rungsdaten und setzt etwaige zusätzliche Angaben in den 
Datensatz zur Einziehung von SEPA-Basislastschriften. Der 
jeweilige Lastschriftbetrag wird vom Zahlungsempfänger ange-
geben.

(2)	 Der Zahlungsempfänger übermittelt elektronisch den Datensatz 
zur Einziehung der SEPA-Basislastschrift unter Einschaltung 
seines Zahlungsdienstleisters an die Bank als Zahlstelle. Die-
ser Datensatz verkörpert auch die Weisung des Kunden an die 
Bank zur Einlösung der jeweiligen SEPA-Basislastschrift (siehe 
Nummer 2.2.1 Sätze 2 und 4 beziehungsweise Nummer 2.2.2 
Satz 2). Für den Zugang dieser Weisung verzichtet die Bank 
auf die für die Erteilung des SEPA-Lastschriftmandats verein-
barte Form (siehe Nummer 2.2.1 Satz 3). 

2.4	 Zahlungsvorgang aufgrund der  
SEPA-Basislastschrift

2.4.1.	Belastung des Kontos des Kunden mit dem  
Lastschriftbetrag

(1)	 Eingehende SEPA-Basislastschriften des Zahlungsempfängers 
werden am im Datensatz angegebenen Fälligkeitstag mit dem 
vom Zahlungsempfänger angegebenen Lastschriftbetrag dem 
Konto des Kunden belastet. Fällt der Fälligkeitstag nicht auf 
einen im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ ausgewiesenen Ge-
schäftstag der Bank, erfolgt die Kontobelastung am nächsten 
Geschäftstag.

(2)	 Eine Kontobelastung erfolgt nicht oder wird spätestens am 
zweiten Geschäftstag nach ihrer Vornahme rückgängig ge-
macht (siehe Nummer 2.4.2), wenn
•	 der Bank ein Widerruf des SEPA-Lastschriftmandats ge-

mäß Nummer 2.2.3 zugegangen ist,
•	 der Bank eine Zurückweisung der Lastschrift des Kunden 

gemäß Nummer 2.2.4 zugegangen ist,
•	 der Kunde über kein für die Einlösung der Lastschrift aus-

reichendes Guthaben auf seinem Konto oder über keinen 
ausreichenden Kredit verfügt (fehlende Kontodeckung); Tei-
leinlösungen nimmt die Bank nicht vor,

•	 die im Lastschriftdatensatz angegebene IBAN des Zah-
lungspflichtigen keinem Konto des Kunden bei der Bank 
zuzuordnen ist

	 oder
•	 die Lastschrift nicht von der Bank verarbeitbar ist, da im 

Lastschriftdatensatz
-	 eine Gläubigeridentifikationsnummer fehlt oder für die 

Bank erkennbar fehlerhaft ist,
-	 eine Mandatsreferenz fehlt,
-	 ein Ausstellungsdatum des Mandats fehlt oder
-	 kein Fälligkeitstag angegeben ist.

2.4.2.	Einlösung von SEPA-Basislastschriften
SEPA-Basislastschriften sind eingelöst, wenn die Belastungsbuchung 
auf dem Konto des Kunden nicht spätestens am zweiten Geschäftstag 
gemäß „Preis- und Leistungsverzeichnis“ nach ihrer Vornahme rück-
gängig gemacht wird.

2.4.3.	Unterrichtung über die Nichtausführung oder  
Rückgängigmachung der Belastungsbuchung oder  
Ablehnung der Einlösung

Über die Nichtausführung oder Rückgängigmachung der Belastungs-
buchung (siehe Nummer 2.4.1 Absatz 2) oder die Ablehnung der 
Einlösung einer SEPA-Basislastschrift (siehe Nummer 2.4.2) wird die 
Bank den Kunden unverzüglich, spätestens bis zu der gemäß Num-
mer 2.4.4 vereinbarten Frist unterrichten. Dies kann auch auf dem 
für Kontoinformationen vereinbarten Weg geschehen. Dabei wird die 
Bank, soweit möglich, die Gründe sowie die Möglichkeiten angeben, 
wie Fehler, die zur Nichtausführung, Rückgängigmachung oder Ableh-
nung geführt haben, berichtigt werden können. 
Für die Unterrichtung über eine berechtigte Ablehnung der Einlösung 
einer autorisierten SEPA-Basislastschrift wegen fehlender Kontodec-
kung (siehe Nummer 2.4.1 Absatz 2 dritter Spiegelstrich) berechnet 
die Bank das im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ ausgewiesene Ent-
gelt. 

2.4.4.	Ausführung der Zahlung
(1)	 Die Bank ist verpflichtet sicherzustellen, dass der von ihr dem 

Konto des Kunden aufgrund der SEPA-Basislastschrift des 
Zahlungsempfängers belastete Lastschriftbetrag spätestens in-
nerhalb der im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ angegebenen 
Ausführungsfrist beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsemp-
fängers eingeht.

(2)	 Die Ausführungsfrist beginnt an dem im Lastschriftdatensatz 
angegebenen Fälligkeitstag. Fällt dieser Tag nicht auf einen 
Geschäftstag gemäß „Preis- und Leistungsverzeichnis“ der 
Bank, so beginnt die Ausführungsfrist am darauf folgenden Ge-
schäftstag.

(3)	 Die Bank unterrichtet den Kunden über die Ausführung der Zah-
lung auf dem für Kontoinformationen vereinbarten Weg und in 
der vereinbarten Häufigkeit.

2.5	 Erstattungsanspruch des Kunden bei einer  
autorisierten Zahlung

(1)	 Der Kunde kann bei einer autorisierten Zahlung aufgrund ei-
ner SEPA-Basislastschrift binnen einer Frist von acht Wochen  
ab dem Zeitpunkt der Belastungsbuchung auf seinem Konto 
von der Bank ohne Angabe von Gründen die Erstattung des 
belasteten Lastschriftbetrages verlangen. Dabei bringt sie das 
Konto wieder auf den Stand, auf dem es sich ohne die Bela-
stung durch die Zahlung befunden hätte. Etwaige Zahlungsan-
sprüche des Zahlungsempfängers gegen den Kunden bleiben 
hiervon unberührt.

(2)	 Der Erstattungsanspruch nach Absatz 1 ist ausgeschlossen, 
sobald der jeweilige Betrag der Lastschriftbelastungsbuchung 
durch eine ausdrückliche Genehmigung des Kunden unmittel-
bar gegenüber der Bank autorisiert worden ist.

(3)	 Erstattungsansprüche des Kunden bei einer nicht erfolgten 
oder fehlerhaft ausgeführten autorisierten Zahlung richten sich 
nach Nummer 2.6.2.
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2.6	 Erstattungs- und Schadensersatzansprüche  
des Kunden

2.6.1.	Erstattung bei einer nicht autorisierten Zahlung
Im Falle einer vom Kunden nicht autorisierten Zahlung hat die Bank 
gegen den Kunden keinen Anspruch auf Erstattung ihrer Aufwendun-
gen. Sie ist verpflichtet, dem Kunden den von seinem Konto abge-
buchten Lastschriftbetrag unverzüglich zu erstatten. Dabei bringt sie 
das Konto wieder auf den Stand, auf dem es sich ohne die Belastung 
durch die nicht autorisierte Zahlung befunden hätte.
2.6.2.	Erstattung bei nicht erfolgter oder fehlerhafter  

Ausführung von autorisierten Zahlungen
(1)	 Im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung ei-

ner autorisierten Zahlung kann der Kunde von der Bank die un-
verzügliche und ungekürzte Erstattung des Lastschriftbetrages 
insoweit verlangen, als die Zahlung nicht erfolgt oder fehlerhaft 
war. Die Bank bringt dann das Konto wieder auf den Stand, 
auf dem es sich ohne den fehlerhaft ausgeführten Zahlungsvor-
gang befunden hätte.

(2)	 Der Kunde kann über den Anspruch nach Absatz 1 hinaus von 
der Bank die Erstattung derjenigen Entgelte und Zinsen verlan-
gen, die die Bank ihm im Zusammenhang mit der nicht erfolgten 
oder fehlerhaften Ausführung der Zahlung in Rechnung gestellt 
oder mit denen sie das Konto des Kunden belastet hat.

(3)	 Liegt die fehlerhafte Ausführung darin, dass der Zahlungsbe-
trag beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers nach 
Ablauf der Ausführungsfrist gemäß Nummer 2.4.4 eingegangen 
ist (Verspätung), sind die Ansprüche nach Absätzen 1 und 2 
ausgeschlossen. Ist dem Kunden durch die Verspätung ein 
Schaden entstanden, haftet die Bank nach Nummer 2.6.3, bei 
Kunden, die keine Verbraucher sind, nach Nummer 2.6.4.

(4)	 Wurde ein Zahlungsvorgang nicht oder fehlerhaft ausgeführt, 
wird die Bank auf Verlangen des Kunden den Zahlungsvorgang 
nachvollziehen und den Kunden über das Ergebnis unterrich-
ten.

2.6.3.	Schadensersatz
(1)	 Bei nicht erfolgter oder fehlerhafter Ausführung einer autori-

sierten Zahlung oder bei einer nicht autorisierten Zahlung kann 
der Kunde von der Bank einen Schaden, der nicht bereits von 
Nummern 2.6.1 und 2.6.2 erfasst ist, ersetzt verlangen. Dies 
gilt nicht, wenn die Bank die Pflichtverletzung nicht zu vertre-
ten hat. Die Bank hat hierbei ein Verschulden, das einer von 
ihr zwischengeschalteten Stelle zur Last fällt, wie eigenes Ver
schulden zu vertreten. Hat der Kunde durch ein schuldhaftes 
Verhalten zu der Entstehung eines Schadens beigetragen, be-
stimmt sich nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in wel-
chem Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tragen haben.

(2)	 Die Haftung nach Absatz 1 ist auf 12.500,– Euro begrenzt. Die-
se betragsmäßige Haftungsgrenze gilt nicht
•	 für nicht autorisierte Zahlungen,
•	 bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Bank, 
•	 für Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat, 
	 und
•	 für den dem Kunden entstandenen Zinsschaden, wenn der 

Kunde Verbraucher ist.
2.6.4.	Schadensersatzansprüche von Kunden, die keine  

Verbraucher sind, bei einer nicht erfolgten autorisierten 
Zahlung, fehlerhaft ausgeführten autorisierten Zahlung 
oder nicht autorisierten Zahlung

Abweichend von den Erstattungsansprüchen in Nummer 2.6.2 und 
Schadensersatzansprüchen in Nummer 2.6.3 haben Kunden, die kei-
ne Verbraucher sind, neben etwaigen Herausgabeansprüchen nach 
§ 667 BGB und §§ 812 ff. BGB lediglich Schadensersatzansprüche 
nach Maßgabe folgender Regelungen:

Bei einer nicht erfolgten autorisierten Zahlung, fehlerhaft ausgeführten 
autorisierten Zahlung oder nicht autorisierten Zahlung kann der Kun-
de, der kein Verbraucher ist, von der Bank den Ersatz des hierdurch 
entstehenden Schadens verlangen. Dies gilt nicht, wenn die Bank 
die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Hat der Kunde durch ein 
schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung eines Schadens beigetra-
gen, bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in 
welchem Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tragen haben.
Ein Schadensersatzspruch des Kunden ist der Höhe nach auf den 
Lastschriftbetrag zuzüglich der von der Bank in Rechnung gestellten 
Entgelte und Zinsen begrenzt. Soweit es sich hierbei um die Geltend-
machung von Folgeschäden handelt, ist der Anspruch auf höchstens 
12.500,– Euro je Zahlung begrenzt. Diese Haftungsbeschränkungen 
gelten nicht für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit der Bank und für 
Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat.
2.6.5.	Haftungs- und Einwendungsausschluss
(1)	 Eine Haftung der Bank nach Nummern 2.6.2. bis 2.6.4 ist aus-

geschlossen, 
•	 wenn die Bank gegenüber dem Kunden nachweist, dass der 

Zahlungsbetrag rechtzeitig und ungekürzt beim Zahlungs-
dienstleister des Zahlungsempfängers eingegangen ist, 

	 oder
•	 soweit die Zahlung in Übereinstimmung mit der vom 

Zahlungsempfänger angegebenen fehlerhaften Kunden-
kennung des Zahlungsempfängers ausgeführt wurde. In 
diesem Fall kann der Kunde von der Bank jedoch verlan-
gen, dass sie sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten darum 
bemüht, den Zahlungsbetrag wiederzuerlangen. Für diese 
Wiederbeschaffung berechnet die Bank das im „Preis- und 
Leistungsverzeichnis“ ausgewiesene Entgelt.

(2)	 Ansprüche des Kunden nach Nummern 2.6.1 bis 2.6.4 und 
Einwendungen des Kunden gegen die Bank aufgrund nicht 
oder fehlerhaft ausgeführter Zahlungen oder aufgrund nicht 
autorisierter Zahlungen sind ausgeschlossen, wenn der Kunde 
die Bank nicht spätestens 13 Monate nach dem Tag der Be-
lastung mit einer nicht autorisierten oder fehlerhaft ausgeführ-
ten Zahlung hiervon unterrichtet hat. Der Lauf der Frist beginnt 
nur, wenn die Bank den Kunden über die Belastungsbuchung 
der Zahlung entsprechend dem für Kontoinformationen ver-
einbarten Weg spätestens innerhalb eines Monats nach der 
Belastungsbuchung unterrichtet hat; anderenfalls ist für den 
Fristbeginn der Tag der Unterrichtung maßgeblich. Schadens-
ersatzansprüche nach Nummer 2.6.3 kann der Kunde auch 
nach Ablauf der Frist in Satz 1 geltend machen, wenn er ohne 
Verschulden an der Einhaltung dieser Frist verhindert war.

(3)	 Ansprüche des Kunden sind ausgeschlossen, wenn die einen 
Anspruch begründenden Umstände
•	 auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis 

beruhen, auf das die Bank keinen Einfluss hat und dessen 
Folgen trotz Anwendung der gebotenen Sorgfalt nicht hät-
ten vermieden werden können, 

	 oder
•	 von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung 

herbeigeführt wurden.
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Anhang: Liste der zur SEPA gehörigen Staaten und Gebiete
1.1	 Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR)
Mitgliedstaaten der Europäischen Union: 
Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich (einschließlich Französisch-Guayana, Guadeloupe, Martinique, 
Mayotte, Réunion), Griechenland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, 
Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland, Zypern.
Weitere Staaten: 
Island, Liechtenstein, Norwegen.

1.2	 Sonstige Staaten und Gebiete
Monaco, Schweiz, St. Pierre und Miquelon.
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–	 der Kunde der Bank die Erteilung des SEPA-Firmenlastschrift-
Mandats bestätigen.

Der Zahlungsempfänger löst den jeweiligen Zahlungsvorgang aus, in-
dem er über seinen Zahlungsdienstleister der Bank die Lastschriften 
vorlegt.
Der Kunde kann bei einer autorisierten Zahlung aufgrund einer SEPA-
Firmenlastschrift von der Bank keine Erstattung des seinem Konto 
belasteten Lastschriftbetrages verlangen.
2.1.2	 Kundenkennungen
Für das Verfahren hat der Kunde die ihm mitgeteilte IBAN2 und den 
BIC3 der Bank als seine Kundenkennung gegenüber dem Zahlungs-
empfänger zu verwenden, da die Bank berechtigt ist, die Zahlung 
aufgrund der SEPA-Firmenlastschrift ausschließlich auf Grundlage 
der ihr übermittelten Kundenkennung auszuführen. Die Bank und die 
weiteren beteiligten Stellen führen die Zahlung an den Zahlungsemp-
fänger an Hand der im Lastschriftdatensatz vom Zahlungsempfänger 
als dessen Kundenkennung angegebenen IBAN und BIC aus.
2.1.3	 Übermittlung von Lastschriftdaten
Bei SEPA-Firmenlastschriften können die Lastschriftdaten über das 
Nachrichtenübermittlungssystem der Society for Worldwide Interbank 
Financial Telecommunication (SWIFT) mit Sitz in Belgien und Re-
chenzentren in der Europäischen Union, in der Schweiz und in den 
USA von dem Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers an die 
Bank weitergeleitet werden.

2.2	 SEPA-Firmenlastschrift-Mandat
2.2.1	 Erteilung des SEPA-Firmenlastschrift-Mandats  

(SEPA Business-to-Business Direct Debit Mandate)
Der Kunde erteilt dem Zahlungsempfänger ein SEPA-Firmenlast-
schrift-Mandat. Damit autorisiert er gegenüber seiner Bank die Ein
lösung von SEPA-Firmenlastschriften des Zahlungsempfängers. Das 
Mandat ist schriftlich oder in der mit seiner Bank vereinbarten Art und 
Weise zu erteilen.
In dem SEPA-Firmenlastschrift-Mandat müssen die folgenden Erklä-
rungen des Kunden enthalten sein:
–	 Ermächtigung des Zahlungsempfängers, Zahlungen vom Konto 

des Kunden mittels SEPA-Firmenlastschrift einzuziehen, und
–	 Weisung an die Bank, die vom Zahlungsempfänger auf sein Konto 

gezogenen SEPA-Firmenlastschriften einzulösen.
Das SEPA-Firmenlastschrift-Mandat muss folgende Angaben 

(Autorisierungsdaten) enthalten:
–	 Bezeichnung des Zahlungsempfängers,
–	 eine Gläubigeridentifikationsnummer,
–	 Kennzeichnung einmalige Zahlung oder wiederkehrende Zahlun-

gen,
–	 Name des Kunden,
–	 Bezeichnung der Bank des Kunden und
–	 seine Kundenkennung (siehe Nummer 2.1.2).
Über die Autorisierungsdaten hinaus kann das Lastschriftmandat zu-
sätzliche Angaben enthalten.

Bedingungen für Zahlungen mittels
Lastschrift im SEPA-Firmenlastschriftverfahren 
Für Zahlungen des Kunden, der kein Verbraucher1 ist, an Zahlungsempfänger mittels SEPA-Firmenlastschrift über sein Konto bei der 
Bank gelten folgende Bedingungen.

Nähere Angaben zur Bank sind im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ enthalten.

1	 Allgemein
1.1	 Begriffsbestimmung
Eine Lastschrift ist ein vom Zahlungsempfänger ausgelöster Zah-
lungsvorgang zu Lasten des Kontos des Kunden, bei dem die Höhe 
des jeweiligen Zahlungsbetrages vom Zahlungsempfänger angege-
ben wird.

1.2	 Entgelte 
Bei Entgelten und deren Änderung sind die Regelungen in Nummer 12 
Absätze 2 bis 6 AGB-Banken maßgeblich.

1.3	 Außergerichtliche Streitschlichtung und sonstige 
Beschwerdemöglichkeit

Für die Beilegung von Streitigkeiten mit der Bank besteht für Kunden 
die Möglichkeit, den Ombudsmann der privaten Banken anzurufen. 
Betrifft der Beschwerdegegenstand eine Streitigkeit aus dem Anwen-
dungsbereich des Zahlungsdiensterechts (§§ 675c bis 676c des Bür-
gerlichen Gesetzbuches), können auch Kunden, die keine Verbraucher 
sind, den Ombudsmann der privaten Banken anrufen. Näheres regelt 
die „Verfahrensordnung für die Schlichtung von Kundenbeschwerden 
im deutschen Bankgewerbe“, die auf Wunsch zur Verfügung gestellt 
wird oder im Internet unter www.bankenverband.de abrufbar ist. Die 
Beschwerde ist schriftlich an die Kundenbeschwerdestelle beim Bun-
desverband deutscher Banken e. V., Postfach 04 03 07, 10062 Berlin, 
zu richten.
Ferner besteht für den Kunden die Möglichkeit, sich jederzeit schrift-
lich oder zur dortigen Niederschrift bei der Bundesanstalt für Finanz-
dienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn, 
und Lurgiallee 12, 60439 Frankfurt über Verstöße der Bank gegen 
das Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG), die §§ 675c bis 676c 
des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) oder gegen Artikel 248 des 
Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB) zu be-
schweren.

2	 SEPA-Firmenlastschrift
2.1	 Allgemein
2.1.1	 Wesentliche Merkmale des  

SEPA-Firmenlastschriftverfahrens
Das SEPA-Firmenlastschriftverfahren kann nur von Kunden genutzt 
werden, die keine Verbraucher sind.
Mit dem SEPA-Firmenlastschriftverfahren kann der Kunde über die 
Bank an einen Zahlungsempfänger Zahlungen in Euro innerhalb des 
Gebiets des einheitlichen Euro-Zahlungsverkehrsraums („Single Euro 
Payments Area“, SEPA) bewirken. Zur SEPA gehören die im Anhang 
genannten Staaten und Gebiete.
Für die Ausführung von Zahlungen mittels SEPA-Firmenlastschrift 
muss
–	 der Zahlungsempfänger und dessen Zahlungsdienstleister das 

SEPA-Firmenlastschriftverfahren nutzen,
–	 der Kunde vor dem Zahlungsvorgang dem Zahlungsempfänger 

das SEPA-Firmenlastschrift-Mandat erteilen und

1Verbraucher ist gemäß § 13 BGB jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu einem Zwecke abschließt, der weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbstständigen beruflichen Tätigkeit 
zugerechnet werden kann.
2International Bank Account Number (Internationale Bankkontonummer)
3Bank Identifier Code (Bank-Identifizierungscode)
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2.2.2	 Bestätigung der Erteilung eines SEPA-Firmenlastschrift-
Mandats 

Der Kunde hat seiner Bank die Autorisierung nach Nummer 2.2.1 un-
verzüglich zu bestätigen, indem er der Bank folgende Daten aus dem 
dem Zahlungsempfänger erteilten SEPA-Firmenlastschrift-Mandat 
übermittelt:
–	 Bezeichnung des Zahlungsempfängers,
–	 Gläubigeridentifikationsnummer des Zahlungsempfängers,
–	 Mandatsreferenz,
–	 Kennzeichnung einmalige Zahlung oder wiederkehrende Zahlun-

gen und
–	 Datum der Unterschrift auf dem Mandat.
Hierzu kann der Kunde der Bank auch eine Kopie des SEPA-Firmenlast
schrift-Mandats übermitteln.
Über Änderungen oder die Aufhebung des SEPA-Firmenlastschrift-
Mandats gegenüber dem Zahlungsempfänger hat der Kunde die Bank 
unverzüglich, möglichst schriftlich, zu informieren.

2.2.3	 Widerruf des SEPA-Firmenlastschrift-Mandats
Das SEPA-Firmenlastschrift-Mandat kann vom Kunden durch Erklä-
rung gegenüber seiner Bank widerrufen werden. Der Widerruf wird ab 
dem auf den Eingang des Widerrufs folgenden Geschäftstag gemäß 
„Preis- und Leistungsverzeichnis“ wirksam. Der Widerruf sollte mög-
lichst schriftlich und möglichst gegenüber der kontoführenden Stel-
le der Bank erfolgen. Zusätzlich sollte dieser auch gegenüber dem 
Zahlungsempfänger erklärt werden. Der Widerruf des SEPA-Firmen-
lastschrift-Mandats erfasst bereits dem Konto des Kunden belastete 
SEPA-Firmenlastschriften nicht. Für diese gilt Nummer 2.2.4 Absätze 
2 und 3.

2.2.4	 Zurückweisung einzelner SEPA-Firmenlastschriften
(1)	 Der Kunde kann der Bank gesondert die Weisung erteilen, 

Zahlungen aus bestimmten SEPA-Firmenlastschriften des Zah-
lungsempfängers nicht zu bewirken. Diese Weisung muss der 
Bank bis spätestens zum Ende des Geschäftstages gemäß 
„Preis- und Leistungsverzeichnis“ vor dem im Datensatz der 
Lastschrift angegebenen Fälligkeitstag zugehen. Diese Wei-
sung sollte möglichst schriftlich und möglichst gegenüber der 
kontoführenden Stelle der Bank erfolgen. Zusätzlich sollte die-
ser auch gegenüber dem Zahlungsempfänger erklärt werden.

(2)	 Am Tag der Belastungsbuchung der SEPA-Firmenlastschrift 
kann diese nur noch zurückgewiesen werden, wenn Kunde und 
Bank dies vereinbart haben. Die Vereinbarung wird wirksam, 
wenn es der Bank gelingt, den Lastschriftbetrag endgültig zu-
rück zu erlangen. Für die Bearbeitung eines solchen Widerrufs 
des Kunden berechnet die Bank das im „Preis- und Leistungs-
verzeichnis“ ausgewiesene Entgelt.

(3) 	 Nach dem Tag der Belastungsbuchung der SEPA-Firmenlast-
schrift kann der Kunde diese nicht mehr zurückweisen.

2.3	 Einzug der SEPA-Firmenlastschrift auf Grundlage 
des SEPA‑Firmenlastschrift-Mandats durch den 
Zahlungsempfänger

(1)	 Das vom Kunden erteilte SEPA-Firmenlastschrift-Mandat ver-
bleibt beim Zahlungsempfänger. Dieser übernimmt die Au-
torisierungsdaten und etwaige zusätzliche Angaben in den 
Datensatz zur Einziehung von SEPA-Firmenlastschriften. Der 
jeweilige Lastschriftbetrag wird vom Zahlungsempfänger ange-
geben.

(2)	 Der Zahlungsempfänger übermittelt elektronisch den Datensatz 
zur Einziehung der SEPA-Firmenlastschrift unter Einschaltung 
seines Zahlungsdienstleisters an die Bank als Zahlstelle. Dieser 
Datensatz verkörpert auch die im SEPA-Firmenlastschrift-Man-
dat enthaltene Weisung des Kunden an die Bank zur Einlösung 
der jeweiligen SEPA-Firmenlastschrift (siehe Nummer 2.2.1 
Sätze 2 und 4). Für den Zugang dieser Weisung verzichtet die 
Bank auf die für die Erteilung des SEPA-Firmenlastschrift-Man-
dats vereinbarte Form (siehe Nummer 2.2.1 Satz 3).

2.4	 Zahlungsvorgang aufgrund der  
SEPA-Firmenlastschrift

2.4.1	 Belastung des Kontos des Kunden  
mit dem Lastschriftbetrag

(1)	 Eingehende SEPA-Firmenlastschriften des Zahlungsempfän-
gers werden am im Datensatz angegebenen Fälligkeitstag mit 
dem vom Zahlungsempfänger angegebenen Lastschriftbetrag 
dem Konto des Kunden belastet. Fällt der Fälligkeitstag nicht 
auf einen im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ ausgewiesenen 
Geschäftstag der Bank, erfolgt die Kontobelastung am näch-
sten Geschäftstag.

(2)	 Eine Kontobelastung erfolgt nicht oder wird spätestens am 
zweiten Geschäftstag nach ihrer Vornahme rückgängig ge-
macht, wenn
•	 der Bank keine Bestätigung des Kunden gemäß Num-

mer 2.2.2 vorliegt,
•	 der Bank ein Widerruf des Firmenlastschrift-Mandats ge-

mäß Nummer 2.2.3 zugegangen ist,
•	 der Bank eine Zurückweisung der Lastschrift des Kunden 

gemäß Nummer 2.2.4 zugegangen ist,
•	 der Kunde über kein für die Einlösung der Lastschrift aus-

reichendes Guthaben auf seinem Konto oder über keinen 
ausreichenden Kredit verfügt (fehlende Kontodeckung); Tei-
leinlösungen nimmt die Bank nicht vor,

•	 die im Lastschriftdatensatz angegebene IBAN des Zah-
lungspflichtigen keinem Konto des Kunden bei der Bank 
zuzuordnen ist,

	 oder
•	 die Lastschrift nicht von der Bank verarbeitbar ist, da im 

Lastschriftdatensatz
-	 eine Gläubigeridentifikationsnummer fehlt oder für die 

Bank erkennbar fehlerhaft ist,
-	 eine Mandatsreferenz fehlt,
-	 ein Ausstellungsdatum des Mandats fehlt oder
-	 kein Fälligkeitstag angegeben ist.

2.4.2	 Einlösung von SEPA-Firmenlastschriften
SEPA-Firmenlastschriften sind eingelöst, wenn die Belastungsbu-
chung auf dem Konto des Kunden nicht spätestens gemäß Nummer 
2.4.1 Absatz 2 rückgängig gemacht wird.
2.4.3	 Unterrichtung über die Nichtausführung oder  

Rückgängigmachung der Belastungsbuchung oder  
Ablehnung der Einlösung

Über die Nichtausführung oder Rückgängigmachung der Belastungs-
buchung (siehe Nummer 2.4.1 Absatz 2) oder die Ablehnung der Ein-
lösung einer SEPA-Firmenlastschrift (siehe Nummer 2.4.2) wird die 
Bank den Kunden unverzüglich, spätestens bis zu der gemäß Num-
mer 2.4.4 vereinbarten Frist unterrichten. Dies kann auch auf dem 
für Kontoinformationen vereinbarten Weg geschehen. Dabei wird die 
Bank, soweit möglich, die Gründe sowie die Möglichkeiten angeben, 
wie Fehler, die zur Nichtausführung, Rückgängigmachung oder Ableh-
nung geführt haben, berichtigt werden können.
Für die Unterrichtung über eine berechtigte Ablehnung der Einlösung 
einer autorisierten SEPA-Firmenlastschrift wegen fehlender Konto-
deckung (siehe Nummer 2.4.1 Absatz 2 vierter Spiegelstrich) berech-
net die Bank das im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ ausgewiesene 
Entgelt.
2.4.4	 Ausführung der Zahlung
(1)	 Die Bank ist verpflichtet sicherzustellen, dass der von ihr dem 

Konto des Kunden aufgrund der SEPA-Firmenlastschrift des 
Zahlungsempfängers belastete Lastschriftbetrag spätestens in-
nerhalb der im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ angegebenen 
Ausführungsfrist beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsemp-
fängers eingeht.

(2)	 Die Ausführungsfrist beginnt an dem im Lastschriftdatensatz 
angegebenen Fälligkeitstag. Fällt dieser Tag nicht auf einen 
Geschäftstag gemäß „Preis- und Leistungsverzeichnis“ der 
Bank, so beginnt die Ausführungsfrist am darauf folgenden Ge-
schäftstag. 

(3)	 Die Bank unterrichtet den Kunden über die Ausführung der Zah-
lung auf dem für Kontoinformationen vereinbarten Weg und in 
der vereinbarten Häufigkeit.

2.5	 Ausschluss des Erstattungsanspruchs bei einer 
autorisierten Zahlung

Der Kunde kann bei einer autorisierten Zahlung aufgrund einer SEPA-
Firmenlastschrift von der Bank keine Erstattung des seinem Konto 
belasteten Lastschriftbetrages verlangen; Ansprüche aus § 675x BGB 
sind ausgeschlossen.
Erstattungsansprüche des Kunden bei einer nicht erfolgten oder feh-
lerhaft ausgeführten autorisierten Zahlung richten sich nach Num-
mer 2.6.2.

2.6	 Erstattungs- und Schadensersatzansprüche  
des Kunden

2.6.1	 Erstattung bei einer nicht autorisierten Zahlung
Im Falle einer vom Kunden nicht autorisierten Zahlung hat die Bank 
gegen den Kunden keinen Anspruch auf Erstattung ihrer Aufwendun-
gen. Sie ist verpflichtet, dem Kunden den von seinem Konto abge-
buchten Lastschriftbetrag unverzüglich zu erstatten. Dabei bringt sie 
das Konto wieder auf den Stand, auf dem es sich ohne die Belastung 
durch die nicht autorisierte Zahlung befunden hätte.
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2.6.2	 Schadensersatz
(1) 	 Bei einer nicht erfolgten autorisierten Zahlung, fehlerhaft aus-

geführten autorisierten Zahlung oder nicht autorisierten Zah-
lung kann der Kunde von der Bank den Ersatz eines hierdurch 
entstehenden Schadens verlangen. Dies gilt nicht, wenn die 
Bank die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Hat der Kun-
de durch ein schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung eines 
Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den Grundsätzen 
des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und Kunde den 
Schaden zu tragen haben. Ansprüche aus § 675y BGB sind 
ausgeschlossen.

(2) 	 Die Haftung der Bank für Schäden ist der Höhe nach auf den 
Lastschriftbetrag begrenzt. Soweit es sich hierbei um Folge-
schäden handelt, ist die Haftung zusätzlich auf höchstens 
12.500,– Euro je Zahlung begrenzt. Diese Haftungsbeschrän-
kungen gelten nicht für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit der 
Bank und für Gefahren, die die Bank besonders übernommen 
hat.

2.6.3	 Haftungs- und Einwendungsausschluss
(1)	 Eine Haftung der Bank nach Nummer 2.6.2. ist ausgeschlos-

sen, 
•	 wenn die Bank gegenüber dem Kunden nachweist, dass 

der Zahlungsbetrag rechtzeitig und ungekürzt beim Zah-
lungsdienstleister des Zahlungsempfängers eingegangen 
ist, oder

•	 soweit die Zahlung in Übereinstimmung mit der vom 
Zahlungsempfänger angegebenen fehlerhaften Kunden-
kennung des Zahlungsempfängers ausgeführt wurde. In 
diesem Fall kann der Kunde von der Bank jedoch verlan-
gen, dass sie sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten darum 
bemüht, den Zahlungsbetrag wiederzuerlangen. Für diese 
Wiederbeschaffung berechnet die Bank das im „Preis- und 
Leistungsverzeichnis“ ausgewiesene Entgelt.
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(2)	 Ansprüche des Kunden nach Nummern 2.6.1 und 2.6.2 und 
Einwendungen des Kunden gegen die Bank aufgrund nicht 
oder fehlerhaft ausgeführter Zahlungen oder aufgrund nicht 
autorisierter Zahlungen sind ausgeschlossen, wenn der Kunde 
die Bank nicht spätestens 13 Monate nach dem Tag der Bela-
stung mit einer nicht autorisierten oder fehlerhaft ausgeführten 
Zahlung hiervon unterrichtet hat. Der Lauf der Frist beginnt 
nur, wenn die Bank den Kunden über die Belastungsbuchung 
der Zahlung entsprechend dem für Kontoinformationen ver-
einbarten Weg spätestens innerhalb eines Monats nach der 
Belastungsbuchung unterrichtet hat; anderenfalls ist für den 
Fristbeginn der Tag der Unterrichtung maßgeblich. Schadens-
ersatzansprüche aus einer verschuldensabhängigen Haftung 
der Bank nach Nummer 2.6.2 kann der Kunde auch nach 
Ablauf der Frist in Satz 1 geltend machen, wenn er ohne Ver
schulden an der Einhaltung dieser Frist verhindert war.

(3)	 Ansprüche des Kunden sind ausgeschlossen, wenn die einen 
Anspruch begründenden Umstände
•	 auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis 

beruhen, auf das die Bank keinen Einfluss hat und dessen 
Folgen trotz Anwendung der gebotenen Sorgfalt nicht hät-
ten vermieden werden können, oder

•	 von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung 
herbeigeführt wurden.

Anhang: Liste der zur SEPA gehörigen Staaten und Gebiete
Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR)
Mitgliedstaaten der Europäischen Union: 
Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich (einschließlich Französisch-Guayana, Guadeloupe, Martinique, 
Mayotte, Réunion), Griechenland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, 
Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland, Zypern.
Weitere Staaten: 
Island, Liechtenstein, Norwegen.

Sonstige Staaten und Gebiete
Monaco, Schweiz, St. Pierre und Miquelon.
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